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1 Kurzfassung 

Das folgende Kapitel gibt ï einleitend zum interkommunalen Elektromobilitätskonzept ï eine 

Kurzübersicht über die wesentlichen Punkte. Weitere Details sowie zum Teil auch Erklärun-

gen, die zum Verständnis beitragen, sind in den entsprechenden Kapiteln des Dokumentes zu 

finden. 

 Ziele und Prüfauftrag 

Ziel des Konzeptes sollte es perspektivisch sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das 

Thema Elektromobilität innerhalb der Kommunen stärken und langfristig auch dazu beitragen, 

den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Darüber hinaus ist es wichtig die lokalen 

Akteure vor Ort - Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen ï als wichtigen Bestandteil in 

den Prozess mit einzubeziehen und diese fortlaufend zu informieren. Der Austausch beim ers-

ten RegioENERGIE-Unternehmertreffen hat zudem verdeutlicht, dass die Bedeutung der 

Elektromobilität sowie die dadurch erzielbaren positiven Umweltwirkungen vor allem durch die 

Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energien unterstützt werden.  

Bei der Erstellung eines interkommunalen Elektromobilitätskonzeptes ist es entscheidend, 

dass die Kommunen in verschiedenen Bereichen als Ganzes gesehen werden, das Konzept 

aber auch gemäß den Potenzialen und Charakteristiken jeder einzelnen Kommune entwickelt 

wird.  

Entsprechend der von RegioENERGIE vorgegebenen Aufgabenstellung soll das hier vorge-

legte Elektromobilitätskonzept Antworten zu den nachfolgend genannten Leitfragen geben: 

ŏ Welche Rolle spielt Elektromobilität in der öffentlichen Gemeindestruktur sowie in der 

Industrie? 

ŏ Welche Ladeinfrastruktur braucht es dazu und wie kann ein barrierefreies, d. h. betrei-

berunabhängiges Zugangs- und Abrechnungssystem aussehen? 

ŏ Welche Rahmenbedingungen hemmen den Einstieg der Akteure in die Elektromobili-

tät? 

ŏ In welchem Umfang und an welchen Stellen sollte öffentliche Ladeinfrastruktur aufge-

baut und bereitgestellt werden? 

ŏ Welche Anforderungen und Herausforderungen stellt ein solches Angebot an öffentli-

chen Ladepunkten an das Strom-Verteilnetz in den Kommunen?  

Dabei soll das Konzept mindestens folgende Ziele verfolgen: 

ŏ Schaffung der Voraussetzungen für den Ausbau der Elektromobilität in Verbindung mit 

einer planvollen, nachhaltigen und gemeindeübergreifenden Ladeinfrastruktur unter 

Berücksichtigung der Stromnetzinfrastruktur. 

ŏ Aufbau von verwaltungsinternem Know-how zum Thema Elektromobilität, um so kom-

munalen Entscheidungsträgern eine fundierte Entscheidungsgrundlage in diesem The-

menkomplex zu erarbeiten. 

ŏ Senkung der gesundheits- und umweltschädlichen Verkehrsemissionen und damit 

auch Verbesserung der CO2-Bilanz. 
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Schwerpunktmäßig soll der Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Elektromobilität vorangetrieben 

sowie die Akteure dazu motiviert werden, im Bereich Elektromobilität aktiv zu werden. Die 

Gemeinden sind bestrebt, einen Teil des kommunalen Fuhrparks nach und nach auf Elektro-

fahrzeuge umzurüsten und damit ihre Vorbildfunktion zur Anwendung zu bringen.  

Die Laufzeit des vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMIV) mit dem 

Bescheid vom 10.08.2017 bewilligten Projekts startete im September 2017 und endete am 

28.02.2019. 

 Potenzialanalyse 

Für die Reduktion der Emissionen im Verkehrsbereich werden in den Kommunen die Potenzi-

ale vor allem beim Aufbau von Ladeinfrastruktur, der Umstellung des kommunalen Fuhrparks 

auf alternative Antriebe und der Umgestaltung der Verkehrssysteme gesehen. Dadurch kann 

die Elektromobilität sichtbar in die Kommunen integriert, der Vorbildfunktion der Kommunen 

nachgekommen und Alternativen zum motorisierten Individualverkehr geschaffen werden. 

Um den zukünftigen Ladesäulenbedarf abschätzen zu können, wurde im Rahmen der Poten-

zialabschätzung zunächst die erwartete Anzahl an elektrisch betriebenen Fahrzeugen bis zum 

Jahr 2030 in Deutschland in verschiedenen Szenarien ermittelt und auf das RegioENERGIE-

Gebiet heruntergebrochen. Da es sich bei Elektrofahrzeugen um eine innovative Technologie 

handelt, ist es nicht ausreichend, historische Daten und Statistiken zu extrapolieren, um die 

mögliche zukünftige Entwicklung abzuschätzen. Der politisch gewollte Markthochlauf der 

Elektromobilität ist zudem abhängig von den zukünftigen Rahmenbedingungen und daher mit 

großen Unsicherheiten behaftet. Aus diesem Grund wurden drei Szenarien (ĂHochñ, ĂMittelñ 

und ĂNiedrigñ) erstellt und daraus der jeweilige Bedarf an Ladesäulen abgeleitet. Erläuterungen 

zur Methodik sind in Kapitel 7.2 enthalten.  

Für das mittlere Szenario ergibt sich für die RegioENERGIE-Kommunen ein Bedarf von rund 

200 öffentlichen Ladepunkten für das Jahr 2030. Abbildung 1-1 zeigt auf, wie diese sich ver-

teilen, wenn die ermittelten Potenziale auf die einzelnen Kommunen heruntergebrochen wer-

den. 
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Abbildung 1-1:  Benötigte Ladepunkte in den RegioENERGIE-Kommunen nach Szenario ĂMittelñ f¿r das 
Jahr 2030 

Bei den kommunalen Flotten scheitert eine Umstellung der Personenkraftwagen und leichten 

Nutzfahrzeuge auf elektrische Antriebe derzeit meist eher an wirtschaftlichen Hemmnissen, 

mangelnder Erfahrung sowie Zurückhaltung und nicht an der Verfügbarkeit geeigneter Fahr-

zeuge. Die Analyse der Fahrzeuge ergab, dass die zurückgelegten Strecken der kommunalen 

Fahrzeuge in der Regel auch von Elektrofahrzeugen problemlos gemeistert werden können. 

Schwierig ist ein derzeitiger Ersatz allerdings, wenn Spezialanforderungen (z. B. Allradantrieb) 

an die Fahrzeuge gestellt werden. Je nach Finanzlage und Entscheidung der Gremien sollten 

die Kommunen durchaus in der Lage sein, einen Großteil der Fahrzeuge bis zum Jahr 2030 

zu elektrifizieren. Voraussetzung für eine Elektrifizierung sind serienmäßig marktverfügbare 

Elektromodelle, die allerdings gerade bei den Sonderfahrzeugen derzeit erst in der Erprobung 

sind oder noch gar nicht zur Verfügung stehen. Dadurch ist ein kurz- bis mittelfristiger Ersatz 

in diesen Fahrzeugklassen noch schwierig. Bei der Elektrifizierung eines hohen Anteils der 

Flotte muss beachtet werden, dass dies einen zunehmenden Bedarf an Lademöglichkeiten 

zur Folge hat. Aufgrund der meist langen Standzeiten sind hierzu aber vergleichsweise geringe 

Anschlussleistungen erforderlich. Dennoch muss dieser Aufbau mit dem Netzbetreiber abge-

stimmt werden. Ein geeignetes Lastmanagement sowie eine unterstützende Versorgung aus 

selbsterzeugtem Strom mit einer entsprechenden Speicherung können dazu beitragen, das 

Netz zu entlasten und gegebenenfalls teure Nachrüstungen zu verhindern.  
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Der Modal Split wird derzeit sehr stark durch den motorisierten Individualverkehr dominiert. 

Um die klimaschädlichen Emissionen des Verkehrs zu reduzieren, spielt daher neben der in-

dividuellen (Elektro-)Mobilität auch die Umgestaltung der Verkehrssysteme eine wichtige 

Rolle. 

Eine konkrete Potenzialabschätzung im Mobilitätssektor ist schwierig. Bei der vorliegenden 

Struktur ist es allein aus Kostengründen kaum möglich, den ÖPNV bzw. den Zeittakt wesent-

lich auszubauen. Daher liegen die Chancen im RegioENERGIE-Netzwerk vor allem in einer 

besseren Integration der Verkehrssysteme. Schlagworte sind dabei Mobilitätsstationen, Mit-

fahrzentralen, speziell angepasste Mitfahrdienste, Bürgerbusse sowie eine verstärkte Umstel-

lung auf alternative Antriebe. Ein weiterer Aspekt ist die Radinfrastruktur. Sofern eine entspre-

chende Infrastruktur zur Verfügung steht, ist anzunehmen, dass mit der zunehmenden Ver-

breitung von E-Bikes, auch der Nutzungsradius sowie die Nutzungsfrequenz in der täglichen 

Anwendung steigen werden. Hier ist nicht das touristische Angebot, das bereits vielfach sehr 

gut ausgebaut ist, sondern die alltagstaugliche Verknüpfung der wesentlichen Punkte in den 

Fokus zu rücken. 

Da das Auto für viele Menschen aufgrund der dadurch vorhandenen Unabhängigkeit nicht 

mehr aus dem Alltag wegzudenken ist, wird eine Stärkung alternativer Möglichkeiten umso 

schwieriger. Sofern die Bemühungen das entsprechende Umfeld zu generieren allerdings Er-

folg haben, kann davon ausgegangen werden, dass in den kommenden Jahren die ĂSharing 

Mobilityñ zunehmen wird. 

 (Elektromobilitäts-)Maßnahmen 

Wie die Ergebnisse der Treibhausgasbilanz im Verkehrssektor den RegioENERGIE-Kommu-

nen zeigen (siehe Kapitel 4), müssen bei den Bemühungen um die Minderungen der Emissi-

onen in allen Kommunen vor allem die Bürgerinnen und Bürger adressiert werden. Nur 

dadurch kann es gelingen, die CO2-Emissionen im Verkehrssektor, die größtenteils auf den 

motorisierten Individualverkehr zurückzuführen sind, zu senken.  

Hier sind die direkten Einflussmöglichkeiten der Kommunen und des RegioENERGIE-Netz-

werks teilweise sehr begrenzt. Neben Maßnahmen, welche die Umstellung auf Elektrofahr-

zeuge unterstützen (z. B. Aufbau von Ladeinfrastruktur) oder Alternativen zum motorisierten 

Individualverkehr fördern (beispielweise Attraktivierung der Fahrradnutzung), bleiben eigent-

lich nur bewusstseinsbildende Maßnahmen, Beratungsangebote und eine konkrete Unterstüt-

zung.  

Entsprechende Handlungsoptionen sind im Maßnahmenkatalog zusammengefasst. Dieser 

wurde in die im Folgenden angeführten fünf Bereiche gegliedert. 

1. Vorbildfunktion 

Damit eine entsprechende Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger erreicht wird, ist es 

wichtig, dass die Kommunen selbst eine Vorreiterrolle einnehmen und mit gutem Bei-

spiel vorangehen. Diese sendet positive Signale an die Bevölkerung sowie die kom-

munalen Mitarbeiter. Dies gelingt beispielsweise durch Umstellung der kommunalen 

Flotte oder durch Einnahme der Rolle eines vorbildlichen Arbeitgebers. Dadurch kön-

nen Multiplikatoreffekte entstehen. 
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2. Elektrofahrzeuge & Laden  

Dieser Maßnahmenbereich bezieht sich vor allem auf die öffentlichen Bereiche und 

richtet sich insbesondere an die privaten Akteure. Mit der Unterstützung durch die Kom-

munen sollen entsprechenden Maßnahmen durchgeführt werden, um die Elektromobi-

lität innerhalb der Kommunen voranzutreiben. Eine Senkung der Verkehrsemissionen 

kann nur erfolgen, wenn eine entsprechende Anzahl an Fahrzeugen stillgelegt oder 

durch emissionsarme Antriebe ersetzt wird. Diese Umstellung kann beispielsweise 

durch die Bereitstellung öffentlichen Raums für Ladeinfrastruktur, der Festlegung be-

stimmter Vorgaben im Neubau oder der Schaffung von Privilegien unterstützt werden. 

3. Alternative Mobilität  

Neben dem Austausch von Fahrzeugen kommt darüber hinaus der Vermeidung des 

motorisierten Individualverkehrs eine entscheidende Rolle zu. Daher sollte beispiels-

weise der Umstieg auf den ÖPNV oder das Fahrrad gefördert werden. Wie Statistiken 

zeigen, ist die größte Akzeptanz der Elektromobilität derzeit im Zweiradbereich zu er-

kennen. Daher ist es entscheidend den Radverkehr weiter zu attraktiveren. 

4. Information 

Bei der Informationsbereitstellung steht vor allem die Öffentlichkeitsarbeit im Vorder-

grund. Auf diese Weise soll ein entsprechendes Bewusstsein für das Thema Elektro-

mobilität generiert werden.  

5. Kooperation 

Die Kommunen fungieren als ĂVermittlerñ und ĂMotivatorñ und unterst¿tzen beispiels-

weise lokale Unternehmen sowie interessierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger 

bei der Gründung von Netzwerk- und Mobilitätsgruppen, die Lösungen im Themenbe-

reich Elektromobilität erarbeiten, weiterentwickeln und vorantreiben.  

Damit die Kommunen des Netzwerks ein derart ausgerichtetes Maßnahmenpaket überhaupt 

glaubhaft vermitteln können, müssen die Verwaltungen selbst ein Beispiel geben. Dazu gehört 

zunächst die Umstellung des eigenen Fuhrparks und der Arbeitsgeräte auf emissionsarme 

Antriebe sowie eine kontinuierliche Erfassung der Verbrauchswerte. Auch der Nachweis und 

das Vermitteln der eigenen Anstrengungen bzw. Projekte sind wesentliche Faktoren. 

Die im Maßnahmenkatalog angeführten Maßnahmen sind als Optionen zu verstehen und soll-

ten gemäß der eigenen personellen wie finanziellen Möglichkeiten in Angriff genommen wer-

den. Eine gewisse Richtschnur ergibt sich dabei aus den in nachfolgenden Kapitel 1.4 aufge-

führten Handlungsempfehlungen. 
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 Handlungsempfehlungen 

Wie bereits dargelegt, sind die RegioENERGIE-Kommunen für eine wirksame Reduktion der 

Emissionen auf die Kooperation mit den Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Um hier eine 

entsprechende Atmosphäre Ăpro E-Mobilitätñ bei allen Beteiligten zu erzeugen, sind prinzipiell 

drei Phasen zu durchlaufen, bzw. zu unterstützen: 

1. Bewusstseinsbildung: 

Die Bedeutung der Themen und die Notwendigkeit des individuellen Handelns müssen 

klar werden. 

2. Beratung: 

Wenn die Akteure für ein entsprechendes Handeln sensibilisiert sind, stellen sich häu-

fig viele konkrete Fragen. Damit das Interesse nicht wieder zurückgeht, ist hier ein ent-

sprechendes Unterstützungsangebot vorzuhalten. 

3. Unterstützung bei der Umsetzung:  

Ist die Entscheidung für ein konkretes Projekt gefallen, gilt es, entsprechende Hürden 

bei der Durchführung zu vermeiden. Dies können z. B. eine politische Unterstützung, 

Informationen zu den unterschiedlichen privaten Lademöglichkeiten oder eine Daten-

bank mit zertifizierten Elektrofachkräften, etc. sein. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass gerade die Maßnahmen in den Bereichen Information und 

Kooperation ein engagiertes Auftreten und zumindest in der Anfangsphase ein hohes Maß an 

Organisations- und Überzeugungsarbeit verlangen. Daher sind die erforderlichen Tätigkeiten 

mit hohem Engagement in Angriff zu nehmen. Unabhängig von der gewählten Lösung ist es 

wichtig, die Kommunen sowie das in den Kommunen vorhandene private Engagement mit 

einzubeziehen. Es muss allen Beteiligten klar sein, dass hierzu auch die nötigen Freiräume zu 

schaffen sind. Entweder sind die entsprechenden Aufgaben gezielt und über entsprechende 

Vereinbarungen auf die einzelnen kommunalen Verwaltungen des RegioENERGIE-Netzwerks 

zu verteilen oder es müssen von Seiten des Netzwerks geeignete Schritte eingeleitet werden. 

Auch wenn die Unterstützungsleistungen der einzelnen Verwaltungen absolut notwendig blei-

ben, könnte die sich in Arbeit befindende Beantragung von Fördermitteln für die Einstellung 

eines gemeinsamen Klimaschutzmanagers, erweiterte beziehungsweise neue Möglichkeiten 

bieten und eine nachhaltige Entwicklung deutlich vereinfachen und beschleunigen. Dieser Kli-

maschutzmanager kann dann die entsprechenden Maßnahmen anstoßen und umsetzen so-

wie an einer Entwicklung und Verfestigung der notwendigen Kooperationen arbeiten.  

Wichtig ist es dabei auch, die umgesetzten oder geplanten Aktivitäten mindestens in Form 

eines Jahresberichts aufzuzeigen und dabei auch auf die weiteren Entwicklungen einzugehen. 

Die Dokumente sind zudem so aufzubereiten, dass sie in den Gremien zur Kenntnis genom-

men werden. Sie können sowohl als Nachweis für den Erfolg durchgeführter Maßnahmen als 

auch als Maßstab für die Durchführung weiterer Maßnahmen genutzt werden. Es wäre für die 

weitere Zusammenarbeit im RegioENERGIE-Netzwerk sicherlich hilfreich, wenn sich die Ver-

waltungen hierbei auf eine einheitliche Erfassung und Darstellung der Ergebnisse einigen 

könnten.  

Das Thema Elektromobilität sollte nicht nur auf der Netzwerkebene adressiert werden. Es ist 

vielmehr in den kommunalen Verwaltungen als permanent zu berücksichtigendes Themenfeld 

zu verankern. Hierzu müssen die entsprechenden Verantwortlichkeiten festgelegt und die not-
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wendigen Freiräume geschaffen werden. Sofern dies nicht über die Netzwerkbeauftragten er-

folgt, sollte eine Gruppe aus Mitgliedern der Verwaltungen gegründet werden, die sich regel-

mäßig trifft und auch ein jährliches Arbeitsprogramm festlegt. Wesentliche Unterstützung 

könnte der geplante hauptamtliche Klimaschutzmanager leisten. Darüber hinaus könnte eine 

weitere Unterstützung durch Engagement aus der Bevölkerung in organisierter und kontinu-

ierlicher Form einer (Elektro-)Mobilitätsgruppe erfolgen. Auf diese Weise könnte zusammen 

mit der Verwaltung an verschiedenen (Elektro-)Mobilitätsthemen gearbeitet werden. Zu nen-

nen sind hier beispielweise die Vorbereitung von Veranstaltungen, die Begleitung von Projek-

ten oder die Entwicklung von Informationsmaterial.  

Darüber hinaus ist es empfehlenswert, Engagement seitens der Gemeinderäte und auch pri-

vates Engagement in den Kommunen z. B. in Form eines ĂElektromobilitätsbeiratesñ in den 

Prozess mit einzubinden. Dieser könnte Alternativ oder als Ergänzung zur (Elektro-)Mobilitäts-

gruppe gesehen werden. Dieses Gremium darf nicht nur beratend tätig sein, sondern sollte 

sich aktiv an der konkreten Maßnahmenumsetzung beteiligen. Ein erster Schritt wäre die be-

reits erwähnte jährliche Festlegung des Arbeitsprogramms in Kooperation mit Vertretern der 

Kommunen. Dabei sollte auch festgelegt werden, bei welchen Maßnahmen der Elektromobili-

tätsbeirat die Umsetzung anstößt und die Durchführung unterstützt oder diese auch ganz über-

nimmt. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Verantwortlichkeiten ist zumindest mittelfristig die 

Anpassung des Maßnahmenkatalogs. 

Um das Thema Elektromobilität in den Kommunen zu verankern, sind sowohl die Vorbildfunk-

tion der einzelnen Kommunen beispielweise durch Umstellung der einzelnen Fuhrparks auf 

modernere, nachhaltigere und emissionsärmere Techniken sowie die Bereitstellung von (kos-

tenlosen) Lademöglichkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Schaffung 

der Rahmenbedingungen wie etwa durch den Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur wich-

tige Parameter. Um zudem die Emissionen im RegioENERGIE-Gebiet zu senken, bedarf es 

neben dem Engagement der einzelnen Kommunen sowie der konkreten Investitionen der Bür-

gerinnen und Bürger in alternative Antriebe vor allem einer grundsätzlichen Änderung des Mo-

bilitätsverhaltens. Daher sollten unbedingt auch Maßnahmen in Angriff genommen werden, 

die alternative Mobilität wie ÖPNV und Radverkehr unterstützen oder eine Ergänzung für diese 

darstellen (beispielweise Carsharing und Mitfahrgelegenheiten). Nur durch eine erfolgreiche 

Kombination verschiedener Lösungen und deren einfacher Nutzung kann es gelingen, einen 

Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger und damit eine Alternative zum eigenen Auto zu 

schaffen. Wichtig ist es zudem die Unternehmen im Einzugsbereich aller RegioENERGIE-

Kommunen in die Ăelektromobileñ Entwicklung einzubeziehen, da diese beispielweise bei der 

Stärkung eines alternativen Mobilitätsverhaltens eine wichtige Schlüsselrolle einnehmen kön-

nen.  

Ergänzend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich durch eine gezielte Zusammen-

arbeit auf Ebene des Netzwerkes Chancen ergeben, die nicht ungenutzt bleiben sollten.  

Die Umsetzung des Elektromobilitätskonzeptes sollte daher als Gemeinschaftsaufgabe 

wahrgenommen werden. 
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2 Ausgangssituation 

 Hintergrund 

Die Bundesregierung hat sich mit ihren Klimazielen das Ziel gesetzt, Deutschland bis zum 

Jahr 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu gestalten. 

Der Leitgedanke Elektromobilität hat daher sowohl in der Politik, in der Wirtschaft als auch in 

der Wissenschaft an Aufmerksamkeit gewonnen. Bereits im Jahr 2007 erklärte die deutsche 

Bundesregierung im Integrierten Energie- und Klimaprogramm die Förderung der Elektromo-

bilität als entscheidenden Baustein für das Erreichen der Klimaschutzziele. Mit der Entwicklung 

des im Jahr 2009 veröffentlichten Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundesre-

gierung1 werden die Ziele verfolgt, die Forschung und Entwicklung sowie die Marktvorberei-

tung und die Markteinführung von batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen in Deutschland 

voranzubringen.  

Dabei hält der Nationale Entwicklungsplan Elektromobilität an folgenden Potenzialen der 

Elektromobilität fest:  

ü Beitrag zum Klimaschutz durch Verringerung der CO2-Emissionen im Verkehrssektor, 

ü Sicherung der Energieversorgung mittels Abhängigkeitsreduzierung von Öl, 

ü Ausbau des Technologie- und Industriestandortes Deutschlands zum Leitmarkt für 

Elektromobilität, 

ü Beitrag zum Umweltschutz sowie Lebensqualitätssteigerung durch die Verringerung 

lokaler Emissionen wie Schadstoffe, Feinstaub und Lärm, 

ü Ausbau erneuerbarer Energien sowie Effizienzsteigerung der Netze durch in das 

Stromnetz integrierbare Batteriefahrzeuge, 

ü Lieferung möglicher neuer Mobilitätsbausteine für zukünftige intelligente und multimo-

dale Mobilitätskonzepte durch Elektrofahrzeuge. 

Angesichts der derzeit laufenden Diskussion hinsichtlich der Feinstaubbelastung in vielen 

Städten und der anhaltend hohen Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors, kommt al-

ternativen Mobilitätskonzepten und neuen Antriebsformen daher eine zunehmend besondere 

Bedeutung zu. Elektrische Antriebe gelten als wesentliche Stellschraube für eine zukunftsfä-

hige Mobilität. 

Um es mit den Worten des Starterset Elektromobilität2, einem Informationsportal für Kommu-

nen und weiteren relevanten Akteuren rund um den Auf- und Ausbau von emissionsarmer und 

effizienter Elektromobilität, zu beschreiben: 

ĂDie Integration von Elektromobilitªt bietet die Chance,  

Verkehrsräume und -wege neu zu denken 

                                                

1 Bundesministerium für Bildung und Forschung. Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundesregie-
rung. August 2009 

2 NOW GmbH: Starterset Elektromobilität. Fahrplan Elektromobilität. Kommunale Elektromobilität neu denken. 
[Online] http://www.starterset-elektromobilität.de/ 
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und einen Beitrag zu einem vernetzten Verkehr 

mit weniger Lªrmbelastung zu leisten.ñ 

Vor diesem Hintergrund unterstützen auch verschiedene Bundesministerien die Erstellung von 

Konzepten und konkrete Umsetzungsmaßnahmen durch entsprechende Förderungen.  

Mit der Förderrichtlinie Elektromobilität vom 09.06.2015 (mit Anpassung vom 05.12.2017) för-

dert das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zum Beispiel die Er-

stellung von anwendungsorientierten kommunalen Elektromobilitätskonzepten3. Ziel ist es, 

dass die Kommunen ihre vorhandenen Investitionsmittel im Bereich Elektromobilität gezielt 

und maximal nutzbringend einsetzen und darüber hinaus als Vorreiter und Multiplikator für die 

Elektromobilität dienen. Auf diese Wiese soll die Zahl der Elektrofahrzeuge Ăin der Flªcheñ 

signifikant erhöht werden. 

Ein kommunales Elektromobilitätskonzept beinhaltet Maßnahmen zur gesamtsystemischen 

Integration der Elektromobilität in kommunale beziehungsweise regionale Initiativen oder Kon-

zepte, die Wert auf eine nachhaltige Umsetzung legen. Das Elektromobilitätskonzept soll so-

wohl technisch geeignet als auch wirtschaftlich umsetzbar sein und darüber hinaus einen Nut-

zen für die Umwelt darstellen.  

Beispiele für kommunale Elektromobilitätskonzepte können 

ŏ kommunale Stadtentwicklungs- oder Mobilitätskonzepte, 

ŏ verkehrsbezogene Klimaschutzinitiativen sowie 

ŏ CO2-Einsparprogramme bzw. Verordnungen 

sein, welche die Elektrifizierung kommunaler oder gewerblicher Flotten, den Ausbau elektri-

scher Fahranteile im öffentlichen Verkehr, den Aufbau von elektrisch betriebenen Carsharing-

Systemen (auch im ländlichen Raum), die Umsetzung nachhaltiger City-Logistikkonzepte mit 

elektrisch betriebenen Fahrzeugen oder innovative elektrisch betriebene Schwerlast- oder Gü-

terverkehre beinhalten. Dafür müssen genaue Umsetzungs- und Beschaffungspläne angefer-

tigt werden. 

Die Antragsstellung erfolgt einstufig über den Projektträger Jülich (PtJ), welcher sich um die 

fachliche und administrative Umsetzung des Förderprogramms kümmert. 

Dabei sind die förderfähigen Ausgaben auf maximal 100.000 ú begrenzt. Eine Fºrderquote 

von bis zu 80 % kann dann erzielt werden, wenn im Rahmen der Verwertung der Studiener-

gebnisse keine wirtschaftlichen Aktivitäten geplant sind. Dazu zählt beispielswiese der Betrieb 

von Ladeinfrastruktur oder eines Carsharing-Angebotes mit kommunalen Fahrzeugen sowie 

eine exklusive Bereitstellung der Studienergebnisse an ein wirtschaftlich tätiges Unternehmen. 

In diesem Fall verringert sich die Förderquote auf 50 %.  

Folgende Gründe können für die Erstellung eines Elektromobilitätskonzeptes sprechen: 

ü Die Kommune kann sich durch ein kommunales Elektromobilitätskonzept für die Zu-

kunft im Bereich Elektromobilität besser aufstellen.  

                                                

3 Gefördert wird die Erstellung von Umweltstudien nach Abschnitt 7 Artikel 49 AGVO. 
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ŏ Durch das Konzept kann die Kommune Ihre Investitionen im Bereich Elektromobilität 

zielgerichteter einsetzen. Ein konkreter Handlungs- und Aktionsplan dient dabei als 

Orientierung für das zukünftige Vorgehen. 

ŏ Ein Konzept schafft Sicherheit bei Verantwortlichen und Entscheidungsträgern beim 

Thema Elektromobilität. 

ŏ Eine Kooperation mit lokalen/regionalen Unternehmen kann dazu beitragen, flächen-

deckende Mobilitätsangebote zu entwickeln und so eine verstärkte Elektrifizierung in 

der Kommune zu erreichen. 

ŏ Durch die Bürgerbeteiligung (Informationsveranstaltungen, Events etc.) werden die 

spezifischen Bedürfnisse der Bürger erfasst. Auf diese Weise können allgemein getra-

gene, konkrete und verbindliche Vorstellungen zum Thema Elektromobilität in der 

Kommune festgelegt werden. 

ŏ Die Kommune kann durch ein Konzept eine Vorreiterrolle einnehmen und sich aktiv am 

Klima- und Umweltschutz beteiligen. 

ŏ Das Konzept hilft bei der frühzeitigen Weichenstellung und kann einen Imagegewinn 

bewirken. 

ŏ Darüber hinaus bietet das Konzept die Gelegenheit, Intermodalität gezielt zu betrach-

ten und anforderungsgerechte Mobilitätsangebote zu entwickeln. 

Nicht nur mit der verabschiedeten Förderrichtlinie Elektromobilität sondern auch mit dem im 

gleichen Zeitraum in Kraft getretenem Elektromobilitätsgesetz (EmoG)4 ï welches u. a. die 

Begünstigung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen im öffentlichen Raum ermöglicht ï kön-

nen Kommunen das Thema Elektromobilität aktiv fördern.  

 Einleitung Elektromobilität 

Um näher über das Thema Elektromobilität sprechen zu können, sollte der Begriff zunächst 

erläutert werden. Im Duden wird der Begriff ĂElektromobilitªtñ folgendermaÇen definiert: 

ĂFortbewegung mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen bzw. Verkehrsmitteln; 

Kurzwort: E-Mobilitªt.ñ 

Elektrische Antriebe kommen sowohl im Straßenverkehr als auch bei der Schifffahrt sowie im 

Schienenverkehr vor. Der Nationale Entwicklungsplan Elektromobilität5 berücksichtigt unter 

dem Schlagwort ĂElektromobilitªtñ allerdings lediglich Fahrzeuge des StraÇenverkehrs. Darun-

ter fallen Personenkraftwagen (Pkw), leichte Nutzfahrzeuge (LNF), Zweiräder (Elektroroller, 

Elektrofahrräder), Leichtfahrzeuge und Stadtbusse.  

Insgesamt kann zwischen fünf verschieden elektrifizierten Fahrzeugtypen unterschieden wer-

den, welche inklusive einer kurzen Beschreibung in Tabelle 2-1 zusammengestellt sind.  

                                                

4 Elektromobilitätsgesetz vom 5. Juni 2015 (BGBl. I S. 898) 

5 Bundesministerium für Bildung und Forschung. Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität der 
Bundesregierung. August 2009. 
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Tabelle 2-1: Verschiedene elektrifizierte Fahrzeugtypen 

Fahrzeugtyp  Beschreibung  

reines Elektrofahrzeug 
(BEV)* 

Antrieb alleine durch einen Elektromotor, welcher Strom 
aus einer am Netz aufladbaren Batterie bezieht 

Elektrofahrzeug mit Reich-
weitenverlängerung (REEV)* 

BEV zzgl. Verbrennungsmotor/Brennstoffzelle zur 
Stromerzeugung für das Laden der Batterie während der 
Fahrt  

Plug-In-Hybridfahrzeug 
(PHEV)* 

Kombination Elektromotor und Verbrennungsmotor mit 
einer am Netz aufladbaren Batterie  

Hybridfahrzeug (HEV) 
Verbrennungsmotor zzgl. Elektromotor, Batterieladung 
über Bremsenergierückgewinnung (nicht am Netz auf-
ladbar) 

Brennstoffzellenfahrzeug 
(FCHEV) 

Elektromotor zzgl. Brennstoffzelle zur Energieerzeugung 
(Energieträger Wasserstoff)  

* Gegenstand des Nationalen Entwicklungsplans Elektromobilität 

Im Gegensatz zum Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität bei dem Brennstoffzellen-

fahrzeuge nicht berücksichtigt werden, sind Brennstoffzellenfahrzeuge im Elektromobilitätsge-

setz vom 05.06.2015 bevorrechtigt. Zu den im Gesetz bevorrechtigten elektrisch betriebenen 

Fahrzeugen zählen neben den Brennstoffzellenfahrzeugen, reine Elektrofahrzeuge sowie von 

außen aufladbare Hybridfahrzeuge (PHEV). Diese dürfen maximal 50 Gramm Kohlenstoffdi-

oxid pro Kilometer (gCO2/km) ausstoßen und erfordern eine elektrische Mindestreichweite von 

mindestens 40 km (seit dem Jahr 2018, davor 30 km).  

An dieser Stelle sei angemerkt, dass das vorliegende Elektromobilitätskonzept unter den Be-

griffen ĂElektromobilitªtñ und ĂElektrofahrzeugñ ausschlieÇlich die ¿ber das Netz aufladbare 

batterieelektrische Antriebstechnologie versteht. Andere Elektrifizierungsvarianten wie die 

Brennstoffzelle und deren Ladeinfrastruktur werden nicht berücksichtigt. 

Obwohl es in den letzten fünf Jahren große Fortschritte in der Entwicklung der Elektromobilität 

gegeben hat, kann zusammenfassend gesagt werden, dass die Elektromobilität aktuell immer 

noch mit den Herausforderungen der hohen Kosten für die Fahrzeuganschaffung, der nicht 

vorhanden Langstreckentauglichkeit der Fahrzeuge und der gegenwärtig teilweise nicht ver-

fügbaren bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur zu kämpfen hat.  

Darüber hinaus hemmen die vorherrschenden chaotischen Zugangs- und Bezahlmöglichkei-

ten an den Ladestationen die Akzeptanz der Elektromobilität. 

Um die Markteinführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen bedarf es daher schneller 

und geeigneter Lösungen. Nur über eine alltagstaugliche und kostengünstige Elektromobilität 

kann ein Nutzervorteil gegenüber konventionellen Technologien entstehen, welcher schließ-

lich die benötige weltweite Akzeptanz schafft. Gelingen kann dies u.a. über ein ausreichend 

dichtes Netz an Ladesäulen, welches leichte Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten aufweist 

und über ein einfaches Abrechnungssystem verfügt. Darüber hinaus ist eine zunehmende Mo-

dellvielfallt bei den Fahrzeugen entscheidend.  
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Wichtige Fahrzeuggruppen mit Elektroantrieb sind Elektroautos, Elektrozweiräder sowie 

elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge ï darunter auch Elektrobusse und Elektrolastkraftwa-

gen ï auf die im Nachgang näher eingegangen wird. 

2.2.1 Elektroauto 

Was die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland angeht, lässt sich sagen, dass das 

Thema erst spät an Bedeutung gewonnen hat, sich jetzt aber überdurchschnittlich entwickelt. 

Wie Abbildung 2-1 zeigt, gab es Anfang des Jahres 2018 in Deutschland 53.861 Elektroautos.  

 

Abbildung 2-1:  Anzahl der Elektroautos in Deutschland von 2006 bis 2018 (Quelle: Statista) 

Laut Kraftfahrt-Bundesamt6 lag die Zahl der Neuzulassungen im Jahr 2017 bei 25.056 Elekt-

roautos und 29.436 Plug-in-Hybriden. Damit hatten Elektroautos im Jahr 2017 an den Neuzu-

lassungen einen Anteil von 0,73 % beziehungsweise inklusive Plug-in-Hybriden einen Anteil 

von 1,58 %.  

Bezogen auf den Bestand der Personenkraftwagen mit Elektroantrieb (nicht nur reine Elektro-

fahrzeuge), waren Anfang 2018 die meisten zugelassenen Personenkraftwagen mit Elektro-

antrieb von der Marke Renault (siehe Abbildung 2-2). 

                                                

6 Kraftfahrt-Bundesamt (KBA): Jahresbilanz der Neuzulassungen 2017. [Online] https://www.kba.de/DE/Statis-
tik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/n_jahresbilanz.html 
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Abbildung 2-2:  Bestand der Personenkraftwagen mit Elektroantrieb in Deutschland nach Marken, Stand: 

1. Januar 2018 (Quelle: Statista) 

Der politisch gewollte Weg hin zur batterieelektrischen Mobilität und die damit verbundenen 

Förderungen durch Zuschüsse und steuerliche Erleichterungen allein, sind nicht ausreichend, 

um die Zulassungszahlen zu erhöhen. Was derzeit noch fehlt, sind Modelle in allen Fahrzeug-

klassen. Während in den vergangenen Jahren noch große Zurückhaltung bestand, haben mitt-

lerweile viele Automobilhersteller zahlreiche Elektroautomodelle bis zum Jahr 2022 angekün-

digt. Dies verspricht, dass innerhalb der kommenden vier Jahren eine breite Modellvielfalt und 

damit verbunden eine passende Auswahl für jeden Bedarf zur Verfügung stehen wird. 

2.2.2 Elektrozweiräder 

Laut repräsentativer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Bitkom Research ist in 

Deutschland rund jeder Vierte (27 %) bereits mit einem Elektrofahrrad gefahren. 47 % der 

Befragten sind zwar noch nicht mit einem E-Bike unterwegs gewesen, können sich dies aber 

vorstellen. Elektrofahrräder werden vor allem als gute Ergänzung für Pendler gesehen.7 

Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der deutschen Haushalte mit E-Bike (beinhaltet 

auch Pedelecs) zwischen den Jahren 2014 und 2017 um rund 85 % gestiegen. Damit sind nun 

beinahe 2,3 Millionen deutsche Haushalte im Besitz eines E-Bikes (siehe Abbildung 2-3). 

                                                

7 Bitkom e.V.: Jeder Vierte ist schon E-Bike gefahren. Presseinformation vom 13.08.2018. 
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Abbildung 2-3:  Anzahl der deutschen Haushalte mit E-Bike (Quelle: Statista) 

Dies verdeutlicht die zunehmende Bedeutung der Elektromobilität vor allem im Zweiradseg-

ment. 

Die Elektromobilität kann auch bei der Beförderung von Lasten eine wichtige Rolle spielen. 

Lasten-Pedelecs haben gegenüber normalen Lastenfahrrädern den Vorteil, dass das Trans-

portieren schwererer Lasten nicht alleine durch Muskelkraft erfolgen muss, sondern durch ei-

nen Elektromotor unterstützt werden kann. Darüber hinaus lassen sich beim Las-

ten(elektro)fahrrad durch die Ladefläche auch größerer Lasten transportieren. Der Preis für 

ein Elektro-Lastenrad liegt etwa bei 5.000 ú und wird vom Ministerium für Verkehr in Baden-

Württemberg mit 30 % der Investitionskosten gefördert.  

Der Markt an Elektrorollern, wird im Moment hauptsächlich aus China bedient. Wie es auch 

die Stadt München ermöglicht, werden Elektroroller derzeit vereinzelt durch Kommunen geför-

dert. 

In den Jahren 2010 bis 2017 stieg die Zahl der E-Krafträder um über 520 % und bei den E-

Pkw um 555 %. Dieses Wachstum zeigt deutlich die wachsende Bedeutung der Elektromobi-

lität. Dennoch lag der Anteil der E-Krafträder am Gesamtbestand der Krafträder im Jahr 2017 

bei lediglich 0,20 %, der Anteil der E-Pkw am Pkw Gesamtbestand bei 0,07 % (siehe Abbil-

dung 2-4). Dies zeigt, dass für den Umstieg auf E-Fahrzeuge noch reichlich Potenzial besteht.  
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Abbildung 2-4: Anzahl der zugelassenen E-Krafträder und E-Pkw (inkl. Hybridfahrzeugen) und Anteil am 
Gesamtbestand (Quelle: Statista) 

2.2.3 Elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge 

Die Nachfrage nach elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen nimmt zu und auch die Zahl der 

angebotenen E-Modelle ï vor allem in der Lastenbeförderung ï steigt an. 

Die E-Nutzfahrzeuge kommen nicht nur aus China. Der deutsche Elektrotransporter der 

StreetScooter GmbH, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Post, ist mittlerweile weit be-

kannt. Der französische Automobilhersteller Renault hat mit seinem Master Z.E. und dem Kan-

goo Z.E. zwei serienreife Elektrotransporter im Angebot und der japanische Automobilherstel-

ler Nissan bietet seinen e-NV200 mittlerweile schon mit Batterie-Update (Kapazität von 

40 kWh) an. 

Im September 2018 fand der Markteintritt des Volkswagen-Transporters e-Crafter statt und ein 

elektrischer Caddy sowie ein T6 sind in Planung. Während der eVito von Mercedes-Benz be-

reits bestellbar ist, soll der Markteintritt des eSprinter im Jahr 2019 stattfinden. 

Während bei den leichten Nutzfahrzeugen zur Lastenbeförderung bereits zahlreiche E-Mo-

delle vertreten sind, beschränkt sich das Angebot an selbstfahrenden Arbeitsmaschinen wie 

Schneeräumfahrzeugen oder Schleppern sowie an Fahrzeugen für Einsatzkräfte wie bei-

spielsweise Feuerwehrfahrzeuge bisher eher auf Studien und Prototypen. Lediglich bei den 

Kehrmaschinen werden von einzelnen Firmen kleinere Maschinen in elektrischer Ausführung 

angeboten. 
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2.2.3.1 Elektrobusse 

Elektrobusse zählen zwar als Nutzfahrzeuge (Personentransport), werden hier aber aufgrund 

ihrer besonderen Bedeutung separat aufgelistet. Um die Luftverschmutzung zu reduzieren und 

Emissionen zu senken, wird oft das Ziel verfolgt, den motorisierten Individualverkehr zu min-

dern und öffentliche Verkehrsmittel zu fördern. Da Busse mit Verbrennungsmotor aber auch 

lokal Schadstoffe ausstoßen, gewinnen elektrisch angetriebene Busse an Bedeutung. Damit 

ein Ausgleich für die hohen Anschaffungskosten gegeben ist, fördert das Land Baden-Würt-

temberg die Anschaffung von Elektrobussen mit bis zu 100.000 Euro. Ein bekannter Hersteller 

von Elektrobussen ist beispielsweise das polnische Unternehmen Solaris. Auch Anbieter aus 

Schweden (Volvo), China (BYD), den Niederlanden (Ebusco) und der Türkei (Sileo) bieten 

Elektrobusse an. Deutsche Hersteller sind dagegen noch in der Praxiserprobung. Mercedes-

Benz plant den Serienstart seines e-Citaro für Ende 2018 und MAN kündigt die Serienfertigung 

seines Elektrobusses für Ende 2019 an. 

Wie untenstehende Abbildung 2-5 zeigt, waren Anfang 2018 in Deutschland 545 Hybrid- und 

Elektrobusse zugelassen. 

 

Abbildung 2-5: Anzahl der Busse mit alternativen Antrieben nach Antriebsart in Deutschland Anfang 
2018 (Quelle: Statista) 

2.2.3.2 Elektrolastkraftwagen 

Serienmäßig sind elektrische Lastkraftwagen durch den chinesischen Anbieter BYD zwar ver-

fügbar, werden allerdings auf dem europäischen Markt nicht angeboten. Dagegen befindet 

sich beispielsweise Mercedes-Benz mit seinem Elektro-Lkw eActros in der Kundenerprobung 
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und MAN hat seinen eTruck (eTGM) ebenfalls in der Praxisphase. Nachdem an der RWTH 

Aachen beispielsweise schon der StreetScooter entstanden ist, haben dort Wissenschaftler 

nun den Prototyp eines E-Lkw, den LiVe1, präsentiert. Bis August 2020 sollen vier Varianten 

entwickelt werden. Neben dem nun vorgestellten 7,5-Tonner LiVe1, sind darunter je eine Va-

riante eines 18-Tonners mit Elektroantrieb, Brennstoffzelle sowie mit Pantograph für Oberlei-

tungen.8 

Um die elektrische Reichweite der Lastkraftwagen zu verlängern, sollen Lademöglichkeiten für 

Lastkraftwagen während der Fahrt erprobt werden. Dafür entsteht im Rahmen des Pilotprojek-

tes ĂeWayBWñ9 bis Ende 2019 zwischen Gernsbach-Obertsrot und Kuppenheim eine Teststre-

cke für elektrisch betriebene Hybrid-Oberleitungs-Lkw. 

 Zielsetzung 

Das Energieeffizienznetzwerk RegioENERGIE, bestehend aus den zehn Kommunen Au am 

Rhein, Bietigheim, Bischweier, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Kuppenheim, Malsch, 

Muggensturm, ¥tigheim und Steinmauern, hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema ĂElektromo-

bilitªtñ im Verbund anzugehen. Hierzu wurde ein Fºrderantrag beim Bundesministerium f¿r 

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gestellt, der mit dem Bescheid vom 10. August 2017 

bewilligt wurde. Der Bearbeitungszeitraum des genehmigten Projekts läuft vom 1. September 

2017 bis zum 28. Februar 2019. 

Mit der Entwicklung eines interkommunalen Elektromobilitätskonzepts soll eine Positionierung 

der zehn Kommunen zur Elektromobilität erfolgen und damit ein weiteres Element des Leitbilds 

der Kommunen in Angriff genommen werden. 

Die RegioENERGIE-Kommunen setzen sich für und mit ihren Bürgern vorbildhaft für eine hohe 

Lebensqualität und eine nachhaltige Entwicklung ihrer Region ein. 

Das Hauptziel lautet:   

ĂWir wollen im Einklang mit der Natur eine CO2-neutrale Region werden." 

Ein breiter Erfahrungsaustausch zu Fragen der Energieeffizienz, die gemeinsame Realisie-

rung wirtschaftlich sinnvoller Energieeinsparmaßnahmen sowie die Umsetzung des gemein-

samen Klimaschutzkonzepts stehen dabei im Vordergrund. Die RegioENERGIE-Kommunen 

orientieren sich hierzu an nachfolgenden Grund- und Leitsätzen: 

ü RegioENERGIE strebt eine kontinuierliche Senkung des CO2-Ausstoßes bei den Ein-

richtungen der Mitgliedskommunen an. 

ü RegioENERGIE unterstützt Aktivitäten, die den Anteil regional verfügbarer erneuerba-

rer Energien an der Energieversorgung erhöhen. 

ü Der Ausbau der erneuerbaren Erzeugung soll möglichst so gestaltet werden, dass die 

Wertschöpfung im RegioENERGIE-Gebiet verbleibt. 

                                                

8 Aachner Nachrichten: Ein Elektro-Lkw aus dem Baukasten, erschienen am 30. November 2018. [Online] 
https://www.aachener-nachrichten.de/nrw-region/rwth-stellt-prototyp-fuer-elektrischen-lastwagen-vor_aid-
34816473 

9 Pilotprojekt ĂeWayBWñ mit elektrisch betriebenen Hybrid-Oberleitungs-Lkw. [Online] https://vm.baden-wuerttem-
berg.de/de/mobilitaet-verkehr/lkw/ewaybw/ 

https://www.aachener-nachrichten.de/nrw-region/rwth-stellt-prototyp-fuer-elektrischen-lastwagen-vor_aid-34816473
https://www.aachener-nachrichten.de/nrw-region/rwth-stellt-prototyp-fuer-elektrischen-lastwagen-vor_aid-34816473
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ü RegioENERGIE unterstützt eine ressourcenschonende Mobilität in der Region. 

ü Bei Diskussionen und Beschlussfassungen werden, soweit möglich, auch relevante 

Aspekte des Klimaschutzes berücksichtigt. 

ü Die RegioENERGIE-Kommunen schaffen mehr Bewusstsein. 

Die Erstellung des Konzeptes soll die Möglichkeit bieten, Elektromobilität in den Kommunen 

zu verbreiten sowie Know-how in der Verwaltung aufzubauen. Durch die Konzeption von al-

ternativen Mobilitätslösungen soll durch die Senkung der gesundheits- und umweltschädlichen 

Verkehrsemissionen einerseits die CO2-Bilanz verbessert, andererseits die Attraktivität der 

Kommunen für Touristen und Bürger sowohl als Urlaubs- als auch als Wohn- und Arbeitsort 

gesteigert werden. 

Dazu sollen auf Basis der Konzepterstellung konkrete Maßnahmen definiert und beschrieben 

werden, welche zukünftig zu einer Verringerung des Verkehrs und zu einer verstärkten Ver-

breitung von (Elektro-)Mobilitätslösungen führen.  

Insgesamt soll das Gesamtkonzept die RegioENERGIE-Kommunen in die Lage versetzen, 

erste wichtige Schritte einzuleiten um die Region für die Veränderungen, die durch die ver-

stärkte Nutzung von Elektromobilität zu erwarten sind, aufzustellen und den Einsatz elektro-

mobiler Antriebskonzepte aktiv zu fördern. Dazu gehören vor allem: 

ü Die Erarbeitung der Potenziale für die Nutzung von elektrischen Antrieben.  

ü Die Ermittlung der Potenziale für Ladeinfrastruktur als Voraussetzung bzw. flankie-

rende Maßnahme für den erfolgreichen Markthochlauf der Elektromobilität in den Kom-

munen unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Stromnetzinfrastruktur. 

ü Die Sensibilisierung der Bürger über geeignete Kommunikationskanäle (Informations-

veranstaltungen, Schulungen etc.) und die Schaffung von Multiplikator-Effekten. 

ü Die Ausarbeitung von Möglichkeiten zur Anreizsteigerung der Elektromobilität. 

ü  Die Kooperation mit den lokalen und regionalen Akteuren, um flächendeckende Mobi-

litätsangebote zu entwickeln. 

ü Der Aufbau von Know-how in den Verwaltungen für die Bereiche Elektromobilität sowie 

zu Fragen der nachhaltigen Mobilität insgesamt. Ziel ist es, künftig für die kommunalen 

Entscheidungsträger eine fundierte Entscheidungsgrundlage in diesem Themenkom-

plex zu erarbeiten. 

ü Der Ausbau der Elektromobilität bei gleichzeitigem Bezug von Strom aus erneuerbaren 

Energiequellen, um signifikant zur Reduzierung der Emissionen (CO2, Schadstoffe und 

Lärm) beizutragen. 

Durch die erarbeiteten Maßnahmen soll letztlich eine Senkung der gesundheits- und umwelt-

schädlichen Verkehrsemissionen erreicht und damit die CO2-Bilanz und die Lebensqualität in 

den Kommunen verbessert werden. 
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3 Bestandsanalyse 

Nachfolgend wird ein Überblick über die gegenwärtige Situation im RegioENERGIE-Netzwerk 

gegeben. Die dabei aufgeführten Punkte sind als Ausgangsbasis für die Erstellung des Elekt-

romobilitätskonzeptes zu verstehen. 

Das Modul Bestandsanalyse umfasst die Recherche und Aufarbeitung der relevanten Infor-

mationen, Unterlagen und Strukturdaten der zehn RegioENERGIE-Kommunen. Hierzu zählt 

insbesondere die Sichtung der von den Kommunen zur Verfügung gestellten Daten (bspw. 

Ergebnisse von Erhebungen oder kommunale Konzepte z. B. Klimaschutzkonzepte). Im Rah-

men der Bestandsanalyse werden auch die aktuellen Mobilitätsangebote und die vorhandene 

Mobilitätsinfrastruktur sowie die bestehende und geplante Ladeinfrastruktur für E-Autos und 

E-Zweiräder analysiert. Ermittelt werden zudem die wichtigsten Verkehrswege und -achsen 

sowie die Verkehrsknotenpunkte. Auf Basis der im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes mit 

BiCO2BW erstellten Energie-.und Treibhausgasbilanz, werden die Emissionen des Verkehrs-

bereichs genauer analysiert und detailliert herausgearbeitet.  

 Daten und Fakten RegioENERGIE-Kommunen 

RegioENERGIE ist der Zusammenschluss der zehn Kommunen Au am Rhein, Bietigheim, Bi-

schweier, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Kuppenheim, Malsch, Muggensturm, Ötigheim 

und Steinmauern, die sich gemeinsam für einen energiewirtschaftlichen und infrastrukturellen 

Fortschritt engagieren. Dafür werden die Bereiche Mobilität, Infrastruktur und Energieeffizienz 

ganzheitlich auf Verbesserungsmöglichkeiten analysiert, die den demografischen Wandel po-

sitiv beeinflussen und die Attraktivität des ländlichen Raumes stärken.  

Mit der Erstellung des Klimaschutzkonzepts und dem parallel gestarteten kommunalen Ener-

gieeffizienz-Netzwerk haben die RegioENERGIE-Kommunen bereits zwei konkrete Projekte 

umgesetzt, die dazu beitragen, die Energiewende aktiv mitzugestalten. 

Durch das interkommunale Elektromobilitätskonzept beschreiten die Netzwerk-Kommunen 

diesen Weg jetzt weiter und gehen das Thema ĂElektromobilitªtñ im Verbund an. 

Die neun RegioENERGIE-Kommunen des Landkreises Rastatt liegen im nördlichen Teil des 

Landkreises, die Gemeinde Malsch im südwestlichen Teil des Landkreises Karlsruhe. Da die 

Kommunen jeweils eine gemeinsame Grenze haben, handelt es sich beim Gebiet der Regio-

ENERGIE-Kommunen um eine geschlossene Fläche (siehe Abbildung 3-8). Die Gemarkun-

gen der Kommunen bieten damit die ideale Voraussetzung für ein vernetztes Elektromobili-

tätskonzept.  

Für die Bearbeitung der laufenden Projekte wurde von jeder Kommune ein Netzwerkbeauf-

tragter benannt. Dieser Personenkreis trifft sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch und zur 

Besprechung der anstehenden Aufgaben.  

Nähere Information zu den Intentionen und zu den Projekten sind auf der Internetseite des 

Netzwerks einzusehen: [Online] www.regioenergie-netzwerk.de. 

  

http://www.regioenergie-netzwerk.de/
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3.1.1 Bevölkerung 

Die Bevölkerungszahl der RegioENERGIE-Kommunen stellt eine wichtige Bezugsgröße für 

die Anzahl an nötiger Ladeinfrastruktur dar. 

Die Netzwerk-Kommunen hatten zum 31.12.2016 laut statistischem Landesamt Baden-Würt-

temberg10 64.849 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 377 Einwohnern je Quadrat-

kilometer (EW/km²) entspricht (siehe Tabelle 3-1). Damit liegt die Bevölkerungsdichte im Re-

gioENERGIE Gebiet über dem Landesdurchschnitt von 307 EW/km². 

Im Bereich der neun RegioENERGIE-Kommunen des Landkreises Rastatt ist die Bevölke-

rungsdichte mit 417 EW/km² sogar rund ein Drittel höher als der Durchschnitt des Landkreises 

(310 EW/km²). Die Bevölkerungsdichte der Kommune Malsch liegt dagegen mit 282 EW/km² 

weit unter dem Durchschnitt des Landkreises Karlsruhe (406 EW/km²).  

Tabelle 3-1 zeigt dabei, dass die Bevölkerungsdichte in den einzelnen Kommunen stark vari-

iert. Während in Au am Rhein (249 EW/km²), Steinmauern (249 EW/km²) und Malsch 

(282 EW/km²) eine vergleichsweise niedrige Bevölkerungsdichte aufweisen, ist diese in Mug-

gensturm (537 EW/km²) und Bischweier (667 EW/km²) äußerst hoch. Hohe Werte werden 

auch in Bietigheim, Durmersheim, Kuppenheim und Ötigheim erzielt (> 400 EW/km²). Elches-

heim-Illingen weicht dagegen kaum von Landesdurchschnitt ab.  

Tabelle 3-1:  Bevölkerungsdichte der RegioENERGIE-Kommunen Ende 2016 (Datenquelle: Statisti-
sches Landesamt Baden-Württemberg) 

 
Gemeindegebiet 

[km²] 
Bevölkerung 

Anzahl 
Bevölkerungsdichte 

[EW/km²] 

Au am Rhein 13,29 3.309 249 

Bietigheim 13,90 6.380 459 

Bischweier 4,60 3.070 667 

Durmersheim 25,97 12.195 470 

Elchesheim- 
Illingen 

10,13 3.217 318 

Kuppenheim 18,08 8.228 455 

Malsch 51,24 14.442 282 

Muggensturm 11,56 6.204 537 

Ötigheim 10,98 4.711 429 

Steinmauern 12,42 3.093 249 

RegioENERGIE 172,17 64.849 377 

Als potenzielle Nutzer bzw. Käufer eines Elektroautos kommen vor allem Personen im Alter 

von 18 bis 65 Jahren in Betracht. In den RegioENERGIE-Kommunen sind dies ca. 40.850 Be-

wohner, was etwa 63 % der Bevölkerung in den Kommunen entspricht. Der Vergleich von 

                                                

10 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand: 31.12.2016. [Online] https://www.statistik-bw.de/ 
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RegioENERGIE zu den beiden Landkreisen sowie zum Land ist in Abbildung 3-1 graphisch 

dargestellt. 

 

Abbildung 3-1: Anteil der Personen in den einzelnen Altersklassen, RegioENERGIE im Vergleich zu den 
beiden Landkreisen und zum Land Baden-Württemberg Ende 2016 (Datenquelle: Statis-
tisches Landesamt Baden-Württemberg) 

Wie die Vorausrechnungen in Abbildung 3-2 zeigen, wird ein stark zunehmender Anteil an 

Einwohnern im Alter zwischen 60 und 85 Jahren zu erwarten sein. 

 

Abbildung 3-2: Vorausberechnung der Einwohnerzahlen in den einzelnen Altersgruppen für Regio-
ENERGIE (Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Hochrechnungs-
basis Jahr 2014, Hauptvariante der regionalen Bevölkerungsvorausrechnung) 
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Laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg war der Ausgangspunkt für die neue regi-

onale Bevölkerungsvorausrechnung der Bevölkerungsstand in den Kommunen zum 31. De-

zember 2014 gegliedert nach 100 Altersjahren und Geschlecht. Die Daten stammen aus der 

Statistik der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der endgültigen Ergebnisse des Zensus 

2011. Die Methodik der Bevölkerungsvorausrechnung ist unter folgendem Link abrufbar: 

https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Vorausrechnung/Methode.jsp 

Dadurch spiegeln sich besondere Änderungen, wie sie sich beispielweise durch Neubauge-

biete ergeben, im Zahlenwerk nicht wider. Dies kann in einzelnen Fällen allerdings zu erhebli-

chen Abweichungen führen. So weist zum Beispiel die Gemeinde Muggensturm darauf hin, 

dass in Folge von vorgesehenen Bauvorhaben ca. 1.400 neuen Einwohner erwartet werden. 

Zudem rechnet die Gemeinde Ötigheim mit über 5.000 Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2020.    

Insgesamt ergeben die Vorausrechnungen ein Wachstum der Einwohnerzahlen des Regio-

ENERGIE-Netzwerks um ca. 3 % bis zum Jahr 2035 gegenüber dem Jahr 2014. Die einzelnen 

Vorausrechnungen der Hauptvariante der regionalen Bevölkerungsvorausrechnung (Basis 

2014). für jede Kommune sind in Tabelle 3-2 enthalten. 

Tabelle 3-2: Einwohnerzahlen und Vorausberechnung der RegioENERGIE-Kommunen (Datenquelle: 
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Hochrechnungsbasis Jahr 2014, Haupt-
variante der regionalen Bevölkerungsvorausrechnung) 

 2014 2020 2025 2030 2035 

Au am Rhein 3.226 2.971 2.898 2.886 2.879 

Bietigheim 6.311 7.184 7.415 7.443 7.453 

Bischweier 3.014 2.928 2.894 2.883 2.875 

Durmersheim 11.994 12.385 12.457 12.459 12.453 

Elchesheim- 
Illingen 

3.211 3.049 2.996 2.986 2.983 

Kuppenheim 8.065 8.759 8.923 8.933 8.935 

Malsch 14.023 14.129 14.120 14.111 14.102 

Muggensturm 6.136 5.960 5.899 5.885 5.873 

Ötigheim 4.496 4.458 4.436 4.429 4.421 

Steinmauern 3.069 3.415 3.505 3.519 3.525 

RegioENERGIE 63.545 65.238 65.543 65.534 65.499 

3.1.2 Beschäftigungskennziffern, Pendler 

Insgesamt sind in den RegioENERGIE-Kommunen 15.097 sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigungen11 gemeldet. Die Zahl schwankt zwischen 315 in Elchesheim-Illingen und 4.376 

in Malsch. Abbildung 3-3 zeigt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in allen 

zehn Kommunen. 

                                                

11 Stand: 30.06.2017 

https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Vorausrechnung/Methode.jsp
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Konkrete Aussagen zu den berufsbedingten Pendlerbewegungen sind bezogen auf das  

RegioENERGIE-Netzwerk nicht möglich, da das statistische Landesamt diese nur in Bezug 

auf die einzelnen Kommunen erfasst. Für das Energieeffizienznetzwerk bedeutet dies, dass 

der Berufsauspendler der einen Kommune durchaus der Einpendler der Nachbarkommune 

sein kann. In Summe wurden im Jahr 2017 11.631 Einpendler und 24.506 Auspendler gezählt.  

Die in Abbildung 3-4 aufsummierten Pendler zeigen, dass es in den Kommunen des Regio-

ENERGIE-Netzwerks insgesamt über doppelt so viele Auspendler als Einpendler gibt. Aller-

dings schwankt das Verhältnis in den einzelnen Kommunen stark. Während sich in Muggen-

sturm die Aus- und Einpendler mit 2.224 zu 1.977 (Ḭ 1,12) noch fast die Waage halten, gibt 

es in Elchesheim-Illingen mit 1.331 zu 227 fast sechs Mal mehr Auspendler als Einpendler.  

 
Abbildung 3-3:  Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigen der RegioENERGIE-Kommunen, 

Stand: 30.06.2017 (Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg) 
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Abbildung 3-4:  Berufsein- und Berufsauspendler der RegioENERGIE-Kommunen, Stand: 30.06.2017 

(Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg) 

In den RegioENERGIE-Kommunen arbeiten im Schnitt 12,4 % (3.466) der sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigten an ihrem Wohnort. Dies bedeutet, dass etwa 87,6 % der sozi-

alversicherungspflichtig beschäftigten Bürgerinnen und Bürger über die Gemeindegrenzen 

hinaus pendeln (siehe Abbildung 3-5).  

Dabei gibt es auch hier wieder Unterschiede in den Kommunen. Während in Bischweier ge-

rade einmal 4,9 % der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Einwohner im selben Ort ar-

beiten, sind es in Malsch fast ein Fünftel der Einwohner. 
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Abbildung 3-5:  Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der RegioENERGIE-Kommu-
nen, die am Wohnort arbeiten, Stand: 30.06.2017 (Datenquelle: Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg) 
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Abbildung 3-6:  Verhältnis aus Arbeitsplätzen und Einwohnern der RegioENERGIE-Kommunen, 
Stand: 30.06.2017 (Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg) 

Auf knapp jeden Vierten der ca. 65.000 Einwohner der RegioENERGIE-Kommunen kommt ein 

Arbeitsplatz. Über den verhältnismäßig größten Anteil an Arbeitsplätzen im Verhältnis zu den 
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(9,8 %).  
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Vergleich aufgestellt. Dafür wurde ermittelt, wie viele Arbeitsplätze den sozialversicherungs-
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dung 3-7 verdeutlicht das Ergebnis. 
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Abbildung 3-7:  Verhältnis aus Arbeitsplätzen und sozialversicherungspflichtig beschäftigten Einwoh-
nern der RegioENERGIE-Kommunen, Stand: 30.06.2017 (Datenquelle: Statistisches Lan-
desamt Baden-Württemberg) 
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Abbildung 3-8: Kommunen des RegioENERGIE Netzwerks ï geografische Lage 

Trotz der hohen Bevölkerungsdichte und der Nähe zum Ballungsraum Karlsruhe sind die Kom-

munen überwiegend ländlich geprägt. So weisen zum Beispiel Bischweier, Muggensturm, Ö-

tigheim und Steinmauern einen landwirtschaftlich genutzten Flächenanteil von mehr als 50 % 

auf. In Kuppenheim und Malsch liegt der Anteil der Waldfläche dagegen bei ca. 50 %. In Ta-

belle 3-3 ist die Flächennutzung im RegioENERGIE-Netzwerk den Verhältnissen in den Land-

kreisen Rastatt bzw. Karlsruhe und im Land Baden-Württemberg gegenüber gestellt.  

Dabei zeigt sich, dass die Siedlungsfläche im Netzwerkgebiet mit einem durchschnittlichen 

Anteil von 12,2 % über der des Landes Baden-Württemberg (9,1 %) und auch über der des 

Landkreises Rastatt (9,9 %) liegt. Lediglich im Landkreis Karlsruhe ist die Siedlungsfläche mit 

12,5 % an der gesamten Bodenfläche höher. 
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Tabelle 3-3: Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung, RegioENERGIE Netzwerk ï im 
Vergleich den beiden Ladenkreisen und zum Land, Stand 31.12.2016 (Datenquelle: Sta-
tistisches Landesamt Baden-Württemberg) 

Landnutzung 

Fläche Anteil an der Bodenfläche (in %) 

ha 
Regio 

ENERGIE 

Lkr  

Rastatt 

Lkr 

Karlsruhe 
Land BW 

Bodenfläche insgesamt 17.217 100 100 100 100 

Siedlung 2.109 12,2 9,9 12,5 9,1 

 

davon Wohnbaufläche 981 5,7 4,7 6,1 4,3 

davon Industrie- und Gewerbeflä-

che 
576 3,3 2,6 2,9 2,0 

Verkehr 796 4,6 4,9 6,1 5,5 

 

davon Straßenverkehr 496 2,9 2,5 3,1 2,7 

davon Bahnverkehr 48 0,3 0,3 0,6 0,3 

davon Flugverkehr 0 0 0,6 0 0,1 

davon Schiffsverkehr 0 0 0 0 0 

Vegetation 13.658 79,3 82,2 79,1 84,2 

 
davon Landwirtschaft 7.093 41,2 30,6 44,6 45,3 

davon Wald 6.358 36,9 50,1 33,5 37,8 

Gewässer 643 3,7 3,0 2,2 1,1 

Siedlungs- und Verkehrsfläche1) 2.776 16,1 14,3 18,1 14,5 

1) Summe aus Siedlung (ohne Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch) plus Verkehr. Quelle: Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg, Stand: 31.12.2016, abgerufen am 15.01.2017. [Online] https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Ge-
bietFlaeche/015152xx.tab?R=LA 

Der Anteil der bebauten Flächen übersteigt mit 16,1 % den Landesdurchschnitt (14,5 %) sowie 

den Durchschnitt des Landkreises Rastatt (14,3 %) und ist aber etwas niedriger als im Land-

kreis Karlsruhe (18,1 %).  

Der Anteil der Waldfläche im RegioENERGIE-Gebiet liegt mit 36,9 % knapp unter dem Lan-

desdurchschnitt von 37,8 % und 3,4 Prozentpunkte über dem Durchschnitt des Landkreises 

Karlsruhe. Allerdings unterschreitet der Flächenanteil den Rastatter-Kreisdurchschnitt von 

50,1 % deutlich. Bei der landwirtschaftlichen Fläche unterschreitet der Flächenanteil mit 

41,2 % das Land mit Anteilen von 45,3 % und den Kreis Karlsruhe (44,6 %), übersteigt den 

Anteil des Kreises Rastatt mit 30,6 % aber merklich. 

3.1.4 Elektromobilität innerhalb der Verwaltung 

Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung sind erst sehr wenige E-Fahrzeuge in den zehn Kommu-

nen im Einsatz. 

Im Rahmen des Ideenwettbewerbs ĂElektromobilitªt lªndlicher Raumñ hat die Gemeinde 

Malsch im Jahr 2013 zwei Elektro-Nutzfahrzeuge angeschafft. Bei der Anschaffung eines 

elektrischen Nutzfahrzeugs für die Abfallbeseitigung und Grünpflege stand vor allem der Si-

cherheitsaspekt in Bezug auf die Ausstattung (Fahrzeuggehäuse) im Fokus.  



 Bestandsanalyse 

Entwurf 25.01.2019 45 

Begünstigend für die Emissionseinsparung wirkt sich der Aspekt aus, dass das Verwaltungs- 

und Sozialgebäude des Bauhofs mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet ist. Dadurch ist das 

Zusammenspiel von Elektromobilität und selbsterzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien 

gegeben. In Tabelle 3-4 sind die wichtigsten Eckdaten zusammengefasst. 

Tabelle 3-4:  Eckdaten elektrisches Nutzfahrzeug Bauhof Malsch 

 Bauhof Malsch 

E-Fahrzeug E-Fahrzeug mit Kipper 

Anschaffungsjahr 2013 

Kostenaufwand ca. 31.000 ú 

elektrische Reichweite ca. 100 km 

Laderhythmus alle 2-3 Arbeitstage 

Einsatzdauer ca. 3-4 h täglich 

Ladezeit ca. 8 h 

bisherige Störungen ja, mit der Fahrzeugbatterie 

 

Neben dem Elektrofahrzeug auf dem Bauhof Malsch wurde zudem ein Elektrofahrzeug für den 

Friedhof Malsch angeschafft. Aufgrund der schmalen Wege auf dem Friedhofsgelände war es 

wichtig, dass das Fahrzeug vor allem die Gräber für die Zu-und Abfuhr von Grabaushüben 

erreichen kann. Durch die Anschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeugs mit Drehpritsche sind die 

Gräber zudem besser andienbar. Die Motivation hinter der Anschaffung lag darin, unterschied-

liche Stºrfaktoren auf dem Friedhof zu vermeiden. Als Ort der ĂRuhe und Pietªtñ sollte durch 

ein Elektro-Nutzfahrzeug eine Lärmminderung erreicht werden. Auch beim Friedhof konnte 

durch eine vorhandene Photovoltaikanlage auf regenerativ erzeugten Strom zurückgegriffen 

werden. Die Eckdaten enthält Tabelle 3-5. 

© Gemeinde Malsch 
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Tabelle 3-5:  Eckdaten elektrisches Nutzfahrzeug Friedhof Malsch 

 Friedhof Malsch 

E-Fahrzeug Mini-Kipper mit Drehpritsche 

Anschaffungsjahr 2013 

Kostenaufwand ca. 37.000 ú 

elektrische Reichweite ca. 100 km 

Laderhythmus alle 2-3 Arbeitstage 

Einsatzdauer ca. 5-6 h täglich 

Ladezeit ca. 8 h 

bisherige Störungen nein 

 

Seit der Anschaffung im Jahr 2013 gab es von den Friedhofsbesuchern gerade im Hinblick auf 

die Reduktion von Lärm- und Geruchsbelästigungen viele positive Rückmeldungen. Als wei-

terer positiver Effekt ist zudem anzumerken, dass die Arbeitszeit durch Ladevorgänge nicht 

eingeschränkt wurde. Ganz im Gegenenteil konnte diese sogar optimiert werden, da Tankstel-

lenbesuche entfielen und Ladevorgänge während der Nacht erfolgen.  

Die anfängliche Skepsis gegenüber Reichweiten beziehungsweise gegenüber begrenzten 

Einsatzzeiten und Geschwindigkeit konnte widerlegt werden und die jeweiligen Einrichtungen 

sind mit der Bedienbarkeit der Elektro-Nutzfahrzeuge sowie den reduzierten Geruchs- und 

Lärmemissionen zufrieden. 

Daher hat sich die Kommune Malsch für die weitere Anschaffung von Elektrofahrzeugen ent-

schieden. Für die allgemeine Nutzung in der Verwaltung wurde im Jahr 2018 ein Renault ZOE 

(siehe Tabelle 3-6) in Betrieb genommen. 

© Gemeinde Malsch 
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Tabelle 3-6:  Eckdaten Elektroauto der Verwaltung Malsch 

 Verwaltung Malsch 

E-Fahrzeug Renault ZOE LIFE mit Batterie Z.E. 40 

Anschaffungsjahr 2018 

(Schätz-)Fahrleistung  ca. 10.000 km 

Einsatzzeiten 
ganzjährig, außer an Feiertagen und am  
Wochenende 

 

Darüber hinaus wurde als Dienstfahrzeug für den Bürgermeister ein Plug-in Hybrid-Fahrzeug 

bestellt. 

Neben der Gemeinde Malsch hat auch die Gemeinde Muggensturm ein Elektrofahrzeug er-

worben. Hierbei handelt es sich um das im Bauhof eingesetzte Elektrofahrzeug UMO Piaggio 

Porter Elektro mit einer Leistung von 35 kW (siehe Tabelle 3-7).  

Darüber hinaus verfügt die Gemeinde Durmersheim bereits in zweiter Generation über einen 

Elektroroller, der von den Beschäftigten der Verwaltung für Dienstfahrten genutzt wird.  

 

  

© Gemeinde Malsch 
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Tabelle 3-7:  Eckdaten elektrisches Nutzfahrzeug Bauhof Muggensturm 

 Bauhof Muggensturm 

E-Fahrzeug 
UMO Piaggio Porter Elektro Fahrzeug 
Kipper 

Anschaffungsjahr 2018 

Kostenaufwand ca. 39.000 ú 

elektrische Reichweite ca. 75-100 km 

Laderhythmus alle 3-4 Arbeitstage 

Einsatzdauer bis zu 8 h täglich 

Einsatzgebiet 
Pflegearbeiten in den Grünanlagen, Kon-
trolle und Müllbeseitigung auf Spielplätzen 

Einsatzzeiten 
ganzjährig, außer an Feiertagen und am 
Wochenende 

Ladezeit ca. 6-8 h 

bisherige Störungen nein 

 

Während Elektrofahrzeuge derzeit kaum in den Kommunen eingesetzt werden, sind elektri-

sche Arbeitsgeräte wie beispielsweise Laubbläser, Heckenscheren, Sägen und Rasenmäher 

dagegen bereits in den meisten RegioENERGIE-Kommunen in Gebrauch. Dabei werden die 

gesammelten Erfahrungen als sehr positiv bewertet. Elektrische Arbeitsgeräte sind leiser, 

emissions- sowie vibrationsärmer und werden daher sowohl von der Bevölkerung als auch 

vom Personal als angenehmer empfunden. 

© Gemeinde Muggensturm 
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Tabelle 3-8 gibt einen Überblick über die Verfügbarkeit von Elektrofahrzeugen sowie elektri-

schen Arbeitsgeräten in kommunalem Besitz. 

Tabelle 3-8:  Elektromobilität innerhalb der Verwaltung 

 
Gibt es Elektrofahrzeuge in 

der Verwaltung? 
Gibt es elektrische Arbeitsge-
räte in kommunalem Besitz? 

Au am Rhein 
Ä  Ja 

 

X  Nein 

X  Ja 
 

Ä  Nein 

Bietigheim 
Ä  Ja 

 

X  Nein 

Ä  Ja 
 

X  Nein 

Bischweier 
Ä  Ja 

 

X  Nein 

X  Ja 
 

Ä  Nein 

Durmersheim 
X  Ja 

 

Ä  Nein 

X  Ja 
 

Ä  Nein 

Elchesheim- 
Illingen 

Ä  Ja 
 

X  Nein 

Ä  Ja 
 

X  Nein 

Kuppenheim 
Ä  Ja 

 

X  Nein 

X  Ja 
 

Ä  Nein 

Malsch 
X  Ja 

 

Ä  Nein 

X  Ja 
 

Ä  Nein 

Muggensturm 
X  Ja 

 

Ä  Nein 

X  Ja 
 

Ä  Nein 

Ötigheim 
Ä  Ja 

 

X  Nein 

X  Ja 
 

Ä  Nein 

Steinmauern 
Ä  Ja 

 

X  Nein 

X  Ja 
 

Ä  Nein 

  



Bestandsanalyse 

50 25.01.2019 Entwurf 

 Verkehr 

3.2.1 Verkehrsachsen 

[Straßen] Die Gemeinden Au am Rhein, Elchesheim-Illingen und Steinmauern grenzen im 

Westen an den Rhein und sind über Landesstraßen an das überörtliche Verkehrsnetz ange-

bunden. Durch die östlich gelegenen Kommunen Durmersheim, Bietigheim und Ötigheim ver-

läuft in Nord-Süd-Richtung die Bundesstraße 36. Die süd-östlich gelegenen Kommunen Kup-

penheim, Bischweier und Muggensturm werden von der B462 gequert, die auf der Gemarkung 

Rastatt Anschluss an die B36 findet. Über die Gemarkung Malsch verlaufen sowohl die B3 als 

auch die Autobahn A5 in Nord-Süd-Richtung. Auch die Gemarkungen der Gemeinden Bietig-

heim und Ötigheim werden von der A5 gequert. Die Bundesstraße 3 mündet auf dem Gebiet 

der Gemeinde Ötigheim in die B36.  

[ÖPNV] Die Bahnstrecke KarlsruheïBasel verläuft in Nord-Süd-Richtung über das Gebiet der 

RegioENERGIE-Kommunen. Ötigheim, Bietigheim und Durmersheim haben über die S-Bahn-

linien S7 und S8 von Rastatt nach Karlsruhe eine direkte Anbindung an den Schienennahver-

kehr. In Muggensturm und Malsch erfolgt die Anbindung über die Linien S71 und S81 von 

Rastatt nach Karlsruhe. Auch Kuppenheim und Bischweier sind über Rastatt an den Schie-

nennahverkehr angebunden. Der ÖPNV auf Basis von Regional- und S-Bahn sowie entspre-

chender Buslinien wird von der Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) koordiniert. 

 

Abbildung 3-9:  Liniennetzplan Schiene KVV (Quelle: Karlsruher Verkehrsverbund GmbH)12 

 

                                                

12 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH, Liniennetzplan, Stand 06.08.2018. [Online] https://www.kvv.de/fileadmin/u-
ser_upload/kvv/Dateien/Fahrplaene_Netzplaene/Schiene/KVV-Liniennetzplan_Schiene.pdf  

https://www.kvv.de/fileadmin/user_upload/kvv/Dateien/Fahrplaene_Netzplaene/Schiene/KVV-Liniennetzplan_Schiene.pdf
https://www.kvv.de/fileadmin/user_upload/kvv/Dateien/Fahrplaene_Netzplaene/Schiene/KVV-Liniennetzplan_Schiene.pdf
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3.2.2 Kraftfahrzeugbestand 

In den Kommunen des RegioENERGIE-Netzwerks gab es Anfang des Jahres 2017 insgesamt 

50.901 zugelassene Kraftfahrzeuge. Die Details der Bestandszahlen aller Fahrzeugkategorien 

für das Jahr 2017 sind in Tabelle 3-9 zusammengestellt. 

Tabelle 3-9: Kraftfahrzeugbestand in den RegioENERGIE-Kommunen nach Fahrzeugkategorien zum 
01.01.2017 (Datenquelle: KBA) 

 

Kfz 

insge-
samt 

Davon é 

Pkw Lkw 
Zugma-
schinen 

Krafträ-
der 

Sons-
tige Kfz 

Au am Rhein 2.806 2.253  170 248  

Bietigheim 4.754 3.966 173 154 448 13 

Bischweier 2.536 1.989  187 258  

Durmersheim 9.258 7.750 456 265 766 21 

Elchesheim- 
Illingen 

2.541 2.087  118 241  

Kuppenheim 6.174 5.191 245 177 502 59 

Malsch 11.409 9.144 484 560 1.141 80 

Muggensturm 5.172 4.180 287 195 483 27 

Ötigheim 3.636 2.994 158 168 301 15 

Steinmauern 2.615 2.071  192 251  

RegioENERGIE 50.901 41.625 1.803 2.186 4.639 215 

Etwa 0,09 % der deutschlandweiten ca. 55,57 Mio. Kraftfahrzeuge sind in den RegioENER-

GIE-Kommunen zugelassen. Abbildung 3-10 zeigt darüber hinaus die anteilige Verteilung auf 

Landes- und Kreisebene (Karlsruhe & Rastatt).  



Bestandsanalyse 

52 25.01.2019 Entwurf 

 

Abbildung 3-10:  Anteilige Zuordnung des deutschlandweiten Kraftfahrzeug-Bestandes zum 01.01.2017 
(Datenquelle: KBA) 

Bei den Pkw sind ebenfalls etwa 0,09 % der deutschlandweiten ca. 45,8 Mio. Pkw in den Kom-

munen des RegioENERGIE Netzwerks zugelassen. Abbildung 3-11 zeigt die anteilige Vertei-

lung des Pkw-Bestands auf Landes und Kreisebene (Karlsruhe & Rastatt).  

 

Abbildung 3-11:  Anteilige Zuordnung des deutschlandweiten Pkw-Bestandes zum 01.01.2017 (Daten-

quelle: KBA) 
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In den folgenden Abbildungen sind die Zulassungszahlen bezogen auf jeweils 1.000 Einwoh-

ner für die RegioENERGIE Kommunen dargestellt. Abbildung 3-12 zeigt die Dichte der insge-

samt zugelassenen Fahrzeuge.  

 

Abbildung 3-12: Anzahl der Fahrzeuge je 1.000 Einwohner in den RegioENERGIE-Kommunen An-
fang 2017 (Datenquelle: Statistisches Landesamt) 

Abbildung 3-13 vermittelt einen Eindruck von der Pkw-Dichte in den einzelnen Kommunen. Im 

Mittel aller RegioENERGIE Kommunen lag der Pkw-Bestand demnach bei 642 Fahrzeugen je 

1.000 Einwohner. In Baden-Württemberg waren Anfang 2017 insgesamt 585 Pkw je 1.000 

Einwohner zugelassen. Damit liegen die Zulassungszahlen in allen RegioENERGIE Kommu-

nen deutlich über dem Landesdurchschnitt. 
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Abbildung 3-13: Anzahl der Pkw je 1.000 Einwohner in den RegioENERGIE-Kommunen Anfang 2017 (Da-
tenquelle: Statistisches Landesamt) 

3.2.3 Fahr- und Verkehrsleistungen 

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg berechnet regelmäßig die Fahrleistung auf 

Gemeindeebene und differenziert dabei nach Straßentypen (innerorts, außerorts, Autobah-

nen) und Fahrzeugkategorien (Zweiräder, Pkw, etc.). Damit werden im Prinzip unabhängig 

vom Zulassungsort alle Fahrzeugbewegungen erfasst, die auf den Straßen in den Kommunen 

stattfinden. Grundlage der Datenerhebung sind dabei regelmäßige Verkehrszählungen für die 

eine Vielzahl von Erfassungspunkten eingerichtet ist. Aus diesen Daten werden dann mit ent-

sprechenden Modellen die genannten Verkehrsleistungen für die einzelnen Kommunen be-

rechnet. Diese Betrachtungsweise entspricht dem sogenannten Territorialprinzip. Gerade 

Kommunen mit einem kleinen Straßennetz und hohen Auspendlerzahlen profitieren bei einer 

Bilanzierung von Fahrleistungen und Emissionen von dieser Betrachtungsweise. Im Gegen-

satz dazu schneiden Kommunen, über deren Gebiet größere Fernstraßen verlaufen, sehr 

schlecht ab.  

Alternativ können auch die Zulassungszahlen erfasst und über die statistischen Erhebungen 

zur Fahrleistung in Deutschland Rückschlüsse auf die Fahrleistung der Einwohner der Kom-

mune gezogen werden. Bei dieser Betrachtung nach dem sogenannten Verursacherprinzip 
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spielt es dann keine Rolle, an welchen Orten die Fahrzeuge bewegt werden. Durch den Rück-

griff auf statistische Daten zum Fahrverhalten wird die spezifische Situation vor Ort aber auch 

geringer gewichtet als bei der territorialen Betrachtung. Im Folgenden werden die entspre-

chenden Zahlenwerte angeführt. Kapitel 3.2.3.1 stellt die Zahlen des Landesamtes vor (Terri-

torialprinzip), wohingegen das Kapitel 3.2.3.2 auf die nach dem Verursacherprinzip ermittelten 

Werte eingeht. 

3.2.3.1 Territoriale Erfassung für das RegioENERGIE Netzwerk 

Als Basisjahr für die im Folgenden gemachten Angaben wurde das Jahr 2015 ausgewählt. 

Dabei handelt es sich um das aktuellste Jahr, für das alle zur Auswertung benötigten Daten-

sätze vorliegen. Das Statistische Landesamt differenziert die Angaben zur Verkehrsleistung 

zum einen nach räumlichen Gesichtspunkten in die Bereiche innerorts, außerorts und Auto-

bahn und zum anderen hinsichtlich der Fahrzeugtypen in die Bereiche Kräder, Pkw, leichte 

Nutzfahrzeuge (LNF) sowie Lkw und Busse. Werden diese Daten für die einzelnen Kommunen 

erfasst und aufsummiert ergeben sich die in Tabelle 3-10 zusammengestellten Verkehrsleis-

tungen im RegioENERGIE-Netzwerk. In Abbildung 3-14 sind die Daten aus der Tabelle noch 

einmal in grafischer Form dargestellt. 

Tabelle 3-10: Summe der vom Statistischen Landesamt ermittelten Fahrleistungen in allen Regio-
ENERGIE-Kommunen im Jahr 2015 

Angaben in Mio.  
Fahrzeugkilometer 

innerorts außerorts Autobahn Summe 

Kräder 2,51 7,41 1,22 11,14 

Pkw 99,73 305,83 264,03 669,59 

Leichte Nutzfahrzeuge 3,07 10,97 14,82 28,86 

Lkw und Busse 3,12 22,74 50,22 76,08 

Summe 108,43 346,95 330,29 785,67 

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg ermittelte demnach für 2015 insgesamt eine 

Fahrleistung von knapp 786 Mio. Fahrzeugkilometer für die RegioENERGIE-Kommunen. Da-

von entfielen 681 Mio. km auf Pkw und Zweiräder. Zirka 105 Mio. km werden den Nutzfahr-

zeugen zugerechnet. Im Hinblick auf die Straßennutzung wurden 44 % der gefahrenen Kilo-

meter auf Straßenabschnitten außerhalb der geschlossenen Ortschaften zurückgelegt. Der 

innerörtliche Verkehr macht 14 % aus. Auf die Autobahnen entfielen 42%. Dieser hohe Anteil 

ist besonders bemerkenswert, da es nur in Bietigheim, Malsch und Ötigheim Autobahnab-

schnitte gibt. Wie bereits erwähnt, wirkt sich der hohe Mobilitätsanteil der vielbefahrenen A5 

auch entsprechend auf die Bilanzergebnisse aus.  

Konkrete Zahlen zur spezifischen Verkehrsaktivität des Buslinien- und Schienenverkehrs so-

wie genaue Zahlen zu Auslastung dieser Fahrzeuge lagen nicht vor.  
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Abbildung 3-14: Vom Statistischen Landesamt für 2015 ermittelten Verkehrsleistungen in allen Kommu-
nen des RegioENERGIE-Netzwerks 

3.2.3.2 Fahrleistungen nach dem Verursacherprinzip 

Werden die Zahlen zum Treibstoffverbrauch, die auf Bundesebene erhoben werden,13 über 

den Anteil an zugelassen Fahrzeugen auf die einzelnen Kommunen umgelegt und anschlie-

ßend wieder für das RegioENERGIE-Netzwerk aggregiert, ergeben sich im Jahr 2015 die in 

Tabelle 3-11 zusammengestellten Daten. 

Wie ein Vergleich von Tabelle 3-10 mit Tabelle 3-11 zeigt, ist die nach dem Territorialprinzip 

ermittelte der Fahrleistung der Pkw mit 669,59 Mio. km um 19% höher als die nach dem Ver-

ursacherprinzip ermittelten Werte in Höhe von 564,74 Mio. km. Diese Tendenz ist auch bei der 

Gesamtsumme feststellbar. Hier übersteigt der Wert aus Tabelle 3-10 die Summe der Tabelle 

3-11 um knapp 18 %. Es kann angenommen werden, dass auch für diese Unterschiede der 

Verkehr auf der stark befahrenen A5 verantwortlich ist. Die hohe Zahl an Fahrzeugkilometern, 

die auf dieser Fernstraße zurückgelegt werden, beeinflussen das Verkehrsgeschehen in der 

ansonsten eher ländlich geprägten Region in erheblichem Umfang. 

                                                

13 Radke, Sabine; Verkehr in Zahlen; DVV Media Group GmbH, Hamburg ISBN 98-3-87154-617-4 und weitere 
Jahrgänge; Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Wochenbericht 47, Berlin DIW Leserservice 2012 ISSN 
0012-1304, private Mitteilungen seitens des DIW zur Weiterführung der Zahlenreihen des Wochenberichts 
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Tabelle 3-11: Fahrleistungen der in den Kommunen des RegioENERGIE-Netzwerks zugelassenen 
Fahrzeuge in Mio. km. 

Angaben in Mio.  
Fahrzeugkilometer 

K
ra

ft
rä

d
e
r 

u
. 

M
o

fa
s
 

P
K

W
 

L
K

W
 

Z
u

g
m

a
s
c

h
in

e
n

 

S
o

n
s

ti
g

e
  

F
a
h

rz
e

u
g

e
 

S
u

m
m

e
 

Au am Rhein 0,93 30,55 2,79 2,40 0,21 36,86 

Bietigheim 1,73 55,16 3,99 2,20 0,18 63,27 

Bischweier 0,97 27,26 2,18 2,69 0,16 33,26 

Durmersheim 3,07 104,35 9,61 3,80 0,30 121,13 

Elchesheim-Illingen 0,91 28,24 2,03 1,69 0,22 33,08 

Kuppenheim 2,01 69,94 5,45 2,65 0,69 80,74 

Malsch 4,34 122,99 11,15 8,24 1,15 147,88 

Muggensturm 1,90 57,83 6,58 2,63 0,36 69,31 

Ötigheim 1,14 40,68 4,53 2,38 0,27 49,00 

Steinmauern 0,98 27,74 1,88 2,81 0,33 33,74 

RegioENERGIE 17,98 564,74 50,19 31,48 3,87 668,26 

 Infrastruktur 

3.3.1 Parken 

Laut Mobilitätsportal sind in den RegioENERGIE-Kommunen insgesamt 278 Park + Ride-

Stellplätze verfügbar.14 

Tabelle 3-12: Eingetragene Park + Ride-Plätze in den RegioENERGIE-Kommunen (Quelle: Mobilitäts-
portal Landkreis Rastatt, TechnologieRegion Karlsruhe) 

 Haltepunkte Stellplätze 
bedienende S-Bahn 
Linien 

Bietigheim Bahnhof 47 S7, S8 

Durmersheim 
Bahnhof 20 S7, S8 

Nord 43 S7, S8 

Kuppenheim Bahnhof 48 S8, S81 

Malsch Bahnhof 90 S71, S81 

Ötigheim Bahnhof 30 S7, S8 

 

                                                

14 TechnologieRegion Karlsruhe, Mobilitätsportal, Stand: 24.10.2018. [Online] https://vmz.karlsruhe.de/  

https://vmz.karlsruhe.de/
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Neben den im Mobilitätsportal eingetragenen Park + Ride-Parkplätzen (siehe Abbildung 3-15) 

verweist die Gemeinde Muggensturm auf 6 Park + Ride-Parkplätze am Bahnhof Muggensturm 

und auf 14 Park + Ride-Parkplätze am Haltepunkt Badesee Muggensturm. 

 

Abbildung 3-15:  Park + Ride-Plätze in den RegioENERGIE-Kommunen (Quelle: Mobilitätsportal Land-
kreis Rastatt, TechnologieRegion Karlsruhe) 
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Eingetragene Parken + Mitfahren-Plätze gibt es im RegioENERGIE-Gebiet nicht. Lediglich an 

der A5 Rastatt-Nord auf der Zufahrt über die B 462 bei Rauental stehen 100 Parken + Mitfah-

ren-Stellplätze zur Verfügung. An der A5 Karlsruhe-Süd auf der Zufahrt über die B 3 sind es 

156 Parken + Mitfahren-Stellplätze.15 

 

Abbildung 3-16:  Park + Mitfahren-Plätze an den Autobahnen um das RegioENERGIE-Gebiet (Quelle: Stra-
ßenverkehrszentrale Baden-Württemberg) 

  

                                                

15 Straßenverkehrszentrale Bade-Württemberg, Parken und Mitfahren, Stand: 24.10.2018. [Online] http://svz-
bw.de/parken_und_mitfahren.html#filter_bereich=ALL&filter_strasse=ALL&showresult=0&  

http://svz-bw.de/parken_und_mitfahren.html#filter_bereich=ALL&filter_strasse=ALL&showresult=0&
http://svz-bw.de/parken_und_mitfahren.html#filter_bereich=ALL&filter_strasse=ALL&showresult=0&
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3.3.2 Haltepunkte 

In den RegioENERGIE-Kommunen gibt es insgesamt 104 Haltepunkte. Diese können der Ta-

belle 3-13 entnommen werden. Die Haltepunkte der S-Bahnlinien sind jeweils hervorgehoben. 

Fast ein Drittel der Haltepunkte gehören zu der Gemeinde Malsch. Dies begründet sich unter 

anderem dadurch, dass es in Malsch neben dem Hauptort mit Sulzbach, Völkersbach und 

Waldprechtsweier drei weitere Ortsteile gibt. In der Rangliste der Haltepunkte folgt Durmers-

heim. Auch hier ist mit Würmersheim ein eigener Ortsteil vorhanden. Natürlich spiegelt sich in 

der Zahl der Haltepunkte bis zu einem gewissen Punkt auch die Zahl der Einwohner wider. 

Tabelle 3-13:  Haltepunkte in den RegioENERGIE-Kommunen (Quelle: KVV16) 

 Haltepunkte 

Au am Rhein 

Diehl  

Elchesheimer Str. 

Industriegebiet 

Wehrstraße 

Würmersheimer Str. 

Bietigheim 

Badenstraße 

Bahnhof Bietigheim 

Krone 

Ötigheimer Weg 

Rheinstraße 

Schneidergarten 

Bischweier 

Bahnhof Bischweier 

Bahnhofstraße 

Kirche 

Murgtalstraße Süd  

Rathaus 

Winkelberg 

Durmersheim 

Auer Straße (Würmersheim) 

Badener Straße (Würmersheim) 

Bahnhof Durmersheim 

Chennevieres-Platz 

Friedhof 

Gymnasium 

Hans-Thoma-Straße 

Kirche (Würmersheim) 

Bahnhof Nord Durmersheim 

Raiffeisenplatz 

Rathausplatz (Würmersheim) 

Rastatter Straße 

Speyerer Straße 

Südliche Hauptstraße 

Würmersh. Str. 

Elchesheim- 
Illingen 

Durmersheimer Str. 

Friedhof 

Gemeindezentrum 

Grüner Baum 

Hammenweg 

Heimatmuseum 

Hirsch 

Speyerer Straße 

Kuppenheim 

Abzw. Favorite 

Bahnhof Kuppenheim 

Cuppamare 

Feuerwehr  

Friedhof 

Rathaus 

Wörtel 

 

  

                                                

16 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH, Stand: 24.10.2018. [Online] https://www.kvv.de/fahrt-planen/fahrplanaus-
kunft.html  

https://www.kvv.de/fahrt-planen/fahrplanauskunft.html
https://www.kvv.de/fahrt-planen/fahrplanauskunft.html
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 Haltepunkte 

Malsch 

Adler 

Am Fischweier 

Am Hänfig 

Am Sportplatz (Völkersbach) 

Bahnhof Malsch 

Brunnen (Völkersbach) 

Dreschhalle (Völkersbach) 

Durmersheimer Straße 

Fuchseck 

Hadermark 

Heckenäcker 

Hans-Thoma-Schule 

Industriegebiet 

Industriegebiet (BF) 

Kesselstraße  

Kreuzstraße 

Lamm (Völkersbach) 

Lange Str. (Waldprechtsweier) 

Linde 

Linde (Schleife) 

Bahnhof Malsch Süd 

Mozartstraße 

Murgtaler Straße 

Neumalsch 

Post (Völkersbach) 

Rathaus 

Rimmelsbacher Hof (Völkers-
bach) 

Schwarzwaldhochstr. (Völkers-
bach) 

Sulzbach (Sulzbach) 

Waldprechtsweier (Waldprechts-
weier) 

Weite Str. 

Muggensturm 

Bachstraße 

Bahnhof Badesee Muggen-
sturm 

Bahnhof Muggensturm 

Feuerwehr 

Freibad 

Haus Margaretha  

Hauptstraße 

Karlsruher Str. 

Schule 

Rastatter Str. 

Rathaus 

Ötigheim 

Bahnhof Ötigheim 

Brüchelwaldschule 

Fichtenstraße 

Milchhiesl 

Morgenstraße 

Tell 

Rastatter Straße 

Rathausstraße 

Steinmauern 

Elchesheimer Straße 

Gartenstraße 

Karl-Späth-Straße 

Kirche 

Rathaus 

Siedlung 

Silberaustraße 
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3.3.3 Fahrradabstellanlagen 

Die Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen in den RegioENERGIE-Kommunen sind meist 

überdacht und werden rege genutzt. Dies führt dazu, dass beispielsweise am Bahnhof Nord 

in Durmersheim an einem der Fahrradabstellplätze die Anzahl nicht ausreicht, sodass die 

Fahrrªder Ăwillk¿rlichñ abgestellt werden. 

 

Abbildung 3-17:  Fahrradabstellmöglichkeit am Bahnhof Nord in Durmersheim  

Am Bahnhof in Muggensturm finden sich auch Abstellanlagen ohne Überdachung. 

 

Abbildung 3-18:  Fahrradabstellmöglichkeit am Bahnhof in Muggensturm  

Fahrradboxen am Bahnhof hat die Gemeinde Malsch. Insgesamt sieben Boxen stehen für die 

dauerhafte Miete zur Verfügung. 

 

Abbildung 3-19:  Fahrradboxen am Bahnhof in Malsch  

© eigene Aufnahme 

© eigene Aufnahme 

© eigene Aufnahme 
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3.3.4 Ladeinfrastruktur 

Im Ladesäulenregister ist in den RegioENERGIE-Kommunen lediglich eine einzige Ladesäule 

gelistet, welche die Anforderungen an die Bundesnetzagentur erfüllt. 

 

Abbildung 3-20:  Gemeldete Ladepunkte im Ladesäulenregister, Stand: 07.06.2018 (Quelle: Bundesnetza-
gentur) 

Diese Säule befindet sich in Ötigheim (siehe Abbildung 3-21). 

 

Abbildung 3-21:  Ladesäule am Rathaus in Ötigheim 

© eigene Aufnahme 
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Darüber hinaus gibt es in den RegioENERGIE-Kommunen noch drei weitere Lademöglich-

keiten, die nicht den Anforderungen der Bundesnetzagentur entsprechen. Zwei davon sind in 

Durmersheim (siehe Abbildung 3-22) zu finden. Am Unimog-Museum in Kuppenheim steht 

für Besucher eine weitere Lademöglichkeit zur Verfügung. 

            

Abbildung 3-22:  Ladesäule am Rathaus (links) sowie an der Hauptstraße (rechts) in Durmersheim 

Die derzeit (Stand: Juli 2018) vorhandenen Ladestationen sowie die geplanten öffentlich zu-

gänglichen Ladesäulen sind in Kapitel 7.2.3 in Tabelle 7-7 aufgelistet.  

Neben den genannten Lademöglichkeiten für Elektro-Pkw gibt es am Bahnhof in Malsch eine 

öffentlich zugängliche Ladestation für E-Bike-Akkus, die in Abbildung 3-23 dargestellt ist. Da-

bei handelt es sich im Grunde um Schließfächer mit Stromanschluss für Ladegeräte. 

 

Abbildung 3-23:  E-Bike-Ladestation am Bahnhof in Malsch  

© eigene Aufnahme © eigene Aufnahme 

© eigene Aufnahme 
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 Shared Mobility 

Die Bedeutung von Ăshared mobilityñ, also die gemeinsame Nutzung eines Fahrzeugs, Fahr-

rads oder sonstiger Mobilitätsangebote und Transportmittel, nimmt zu. Carsharing ist eine der 

Formen Ăgeteilter Mobilitªtñ. 

Als einzige RegioENERGIE-Kommune verfügt Durmersheim über ein stationäres Carsharing-

Angebot (stadtmobil CarSharing GmbH & Co. KG) im Gemeindegebiet. Ein Carsharingauto 

befindet sich am Rathaus Durmersheim (Opel Karl siehe Abbildung 3-24), ein weiteres am 

Raiffeisenplatz (Opel Corsa D Diesel). 

 

Abbildung 3-24:  Carsharingfahrzeug Opel Karl am Rathaus Durmersheim 

Zum Zeitpunkt der Aufnahmen war das Carsharingfahrzeug am Raiffeisenplatz unterwegs und 

konnte daher nicht abgelichtet werden. Dies bedeutet im Gegenzug aber auch, dass die Fahr-

zeuge genutzt werden. 

© eigene Aufnahme 
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4 Treibhausgasbilanz für den Verkehrssektor 

Kommunale Energie- und CO2-Bilanzen sollen in erster Linie zwei wichtige Aufgaben erfüllen: 

zum einen helfen sie, den aktuellen Stand in einer Kommune / einer Region zu beschreiben 

und machen so auch auf Verbrauchs- bzw. Emissionsschwerpunkte und den entsprechenden 

Handlungsbedarf aufmerksam. Zum anderen bieten sie als langfristiges Controlling-Instrument 

die Möglichkeit, Erfolge von Maßnahmen zu kontrollieren und aufzuzeigen. In diesem Sinne 

wurden für das Elektromobilitätskonzept Bilanzen erstellt, die sich nur auf den Verkehrssektor 

beziehen. Nach der grundlegenden Erläuterung zur möglichen Methodik und zur Ermittlung 

von Emissionsfaktoren werden die Treibhausgasbilanzen vorgestellt, die sich nach dem Terri-

torial- beziehungsweise nach dem Verursacherprinzip für die Kommunen des RegioENERGIE-

Netzwerkes in Summe ergeben. Die entsprechenden Ergebnisse für die einzelnen Mitglieds-

kommunen sind im Kommunalkompendium zu finden. Abschließend wird in diesem Kapitel 

dargestellt, wie sich die Treibhausgasemissionen bei Herstellung und Betrieb von Elektrofahr-

zeugen und Fahrzeugen mit konventionellem Verbrennungsmotor in der Höhe und der Ent-

wicklung über die Betriebszeiten unterscheiden. 

 Grundlagen und Methodik von Treibhausgasbilanzen 

Bei der Bilanzierungsmethode an sich gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Betrach-

tungsweisen. Beim sogenannten Territorialprinzip wird zunächst eine geographische Grenze 

festgelegt. Die in diesem Gebiet erzeugten Emissionen werden berücksichtigt. Emissionen, 

die außerhalb der bilanzierten Region entstehen, werden hingegen nicht in die Bilanz einge-

rechnet. Bildlich gesprochen wird eine Glocke über das Gebiet gestülpt und die darin anfallen-

den Emissionen werden aufsummiert. In ländlichen Regionen führt die Anwendung dieses 

Prinzips meist dazu, dass im Strom- und Verkehrsbereich nur sehr geringe Emissionen zu 

verzeichnen sind, da es sehr oft weder konventionelle Kraftwerke noch größere Durchgangs-

straßen gibt. Die Emissionen aus der Stromerzeugung in fossilen Kraftwerken und aus dem 

Verkehr werden bei dieser Methode dann ausschließlich den Gemeinden mit entsprechenden 

Standorten und Verkehrswegen angerechnet. 

Beim Verursacherprinzip werden die Emissionen nicht dem Entstehungsort, sondern dem 

Verbraucher bzw. Anwender und seinem Wohnort zugeordnet. Das heißt, die Verkehrsemis-

sionen werden dem Ort angerechnet, an dem die entsprechenden Fahrzeuge zugelassen sind, 

unabhängig davon, wo diese bewegt werden. Auch wenn dies auf den ersten Blick deutlich 

Ăgerechterñ erscheint, kann auch diese Methode zu erheblichen Verzerrungen f¿hren, wenn 

zum Beispiel Speditionen, Autovermietungen oder große Unternehmen mit vielen Fahrzeugen 

ihren Sitz in kleineren Kommunen haben.  

Für eine umfassende Treibhausgasbilanz nach dem Verursacherprinzip wären nicht nur die 

rein energetischen Verbrauchswerte, sondern auch die Emissionen zu berücksichtigen, die mit 

den in der Region verkauften und angewendeten Produkte verbunden sind. Auch wenn die 

GEMIS-Datenbank des Ökoinstituts und andere Veröffentlichungen mittlerweile für viele Pro-

dukte aussagekräftige Emissionsfaktoren enthalten, ist eine Abbildung der gesamten Produkt-

palette des täglichen Gebrauchs nicht möglich. Darüber hinaus fehlen in der Regel konkrete 

Angaben zum regionalen Warenkorb. Nahezu unmöglich ist aber die Beschaffung von Daten 

zur Menge und zur Art der in einer Kommune angewendeten bzw. verbrauchten ï nicht ge-

handelten oder verkauften ï Produktmengen. Aus diesen Gründen ist bei den meisten aktuell 

vorgestellten CO2-Bilanzen eine gemischte Vorgehensweise anzutreffen.  
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Generell gilt, dass eine Bilanz mit steigender Genauigkeit und Lokalisierung der eingesetzten 

Daten immer aussagekräftiger und belastbarer wird. Dies führt zu einem Spannungsfeld zwi-

schen der Detailtiefe einer Bilanz und ihrer Aktualität. Die Wahl der Datengrundlage und der 

Bilanzierungsmethode basiert daher immer auf einer pragmatischen Abwägung verschiedener 

Zielsetzungen (kommunenspezifisch, möglichst vollständig und detailliert, fortschreibbar und 

aktuell). Da bisher immer auch statistische Daten in die Bilanz mit einfließen, ergeben sich 

zwangsläufig Verzögerungen beim Bilanzjahr, da die Aufbereitung und Bereitstellung der ent-

sprechenden Datensätze durchaus zwei Jahre dauern kann. So stand zum Zeitpunkt der Kon-

zepterstellung im Bilanzierungswerkzeug BiCO2BW immer noch lediglich das Jahr 2015 als 

aktuellstes Bilanzjahr zur Verfügung. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Bilanz für das Con-

trolling eingesetzt werden soll. Es ist also bei der Datengrundlage darauf zu achten, dass diese 

auch in Zukunft verfügbar ist und damit auf ein konsistentes Zahlenwerk zurückgegriffen wer-

den kann. 

Um aus den in Kapitel 3.2.3 angebenden Fahrleistungen die entsprechenden Treibhaus-

gasemissionen berechnen zu können, werden im Grunde zwei weitere Datensätze benötigt. 

Zum einen die Verbrauchswerte für die genutzten Treibstoffe und zum anderen die Treibhaus-

gasemissionen, die sich aus der Verbrennung des Treibstoffs ergeben. Für die Ermittlung die-

ser sogenannten Emissionsfaktoren hat das Öko-Institut mit der sogenannten GEMIS-Daten-

bank ein umfassendes Werkzeug erstellt. In diesem Dokument wird auf einen regelmäßig er-

scheinenden Auszug dieser Daten zurückgegriffen17. Bei diesen Emissionswerten handelt es 

sich um sogenannte CO2-Äquivalente, das heißt, dass im Wert nicht nur die direkten CO2-

Emissionen, sondern auch die auf die Wirkung von CO2 umgerechnete Klimawirkung weiterer 

Gase wie zum Beispiel Stickoxide enthalten sind. Auch die bei Förderung, Transport und Ver-

arbeitung (Vorketten) entstehenden Emissionen sind mit eingerechnet. In Tabelle 4-1 sind die 

für die Auswertung verwendeten Emissionsfaktoren zusammengestellt. 

Tabelle 4-1 CO2- quivalente f¿r verschiedenen ĂTreibstoffeñ nach Gemis 4.95 

CO2-Äquivalente inkl. Biokraftstoffanteile ohne Biokraftstoffanteile 

Benzin 2.696 g/l 2.743 g/l 

Diesel 2.976 g/l 3.062 g/l 

Strom 565 g/kWh*  

* lokales Netz inklusive der Netzverluste bis zum Abnehmer im Jahr 2015 

Die für die Berechnung nach dem Verursacherprinzip erforderlichen Verbrauchswerte sind in 

den in Kapitel 3.2.3.2 angegebenen Quellen (Verkehr in Zahlen und DIW) mit angeführt. Dabei 

erfolgt bei Pkw, Lkw, Bussen und sonstigen Fahrzeugen auch jeweils eine Differenzierung 

nach den Treibstoffarten Benzin und Diesel. Zur Bestimmung der entsprechenden Emissionen 

sind diese Verbrauchswerte also nur mit den Emissionsfaktoren zu multiplizieren. Verwendet 

wurden hierbei die Werte inklusive der Biokraftstoffanteile, die dem an den Tankstellen abge-

gebenen Sprit entsprechen. Die Angaben zu den Flug- und Bahnreisen wurden aus den bun-

desdeutschen Zahlen über die Einwohnerzahlen auf die Kommunen umgelegt und die Emis-

                                                

17 [Online] http://iinas.org/gemis-download-121.html, Zugriff im November 2018 

http://iinas.org/gemis-download-121.html
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sionen über die Angaben des Umweltbundesamtes zur spezifischen Emission des Verkehrs-

trägers je Personenkilometer (Pkm) berechnet. Die hierfür verwendeten Angaben sind in Ta-

belle 4-2 zusammengefasst.18 

Tabelle 4-2: Angaben des Umweltbundesamtes zu den durchschnittlichen Emissionen einzelner Ver-
kehrsmittel je Personenkilometer 

Verkehrsmittel Emissionen [g / Pkm] 

Reisebus 32 

Eisenbahn, Fernverkehr 38 

Flugzeug 214 

Linienbus 75 

Eisenbahn, Nahverkehr 63 

Straßen-, Stadt- und U-Bahnen 65 

Bei der Berechnung nach dem Verursacherprinzip (Fahrleistungen nach Tabelle 3-10) ist die 

Ermittlung der zugehörigen Emissionen nicht so geradlinig möglich. Dies liegt daran, dass den 

Fahrleistungen keine Verbrauchswerte zugordnet sind und verfügbare Angaben hierzu nur in 

anderer Gliederung oder in anderen Fahrzeugclustern vorliegen. Das Werkzeug BiCO2BW 

nutz allerdings die angeführten Daten als Eingabewerte für die Berechnung der Verkehrsemis-

sionen. Dabei kommt das Modell TREMOD19 zur Anwendung und es werden die gesamten 

Emissionsketten berücksichtig (Well-to-Wheel). Als Emissionsfaktoren wurden dabei 

2,768 kg/l für Benzin und 3,255 kg/l für Diesel verwendet. Genaue Angaben zu den Rechen-

schritten, die das Programm durchführt, liegen aber nicht vor und es wird nur je ein Summen-

wert für die Emissionen von Gütertransport und Individualverkehr angegeben. Um die in Kapi-

tel 3.2.3.1 aufgenommene Differenzierung beibehalten zu können, wurden daher die Datens-

ätze und die mittels BiCO2BW erstellten Bilanzen verschiedener Kommunen analysiert und 

hieraus Verbrauchswerte ermittelt, die den entsprechenden Straßenabschnitten und Fahr-

zeugklassen zugeordnet wurden. Die so berechneten Emissionen stimmen in der Summe 

nicht exakt mit den Angaben von BiCO2BW überein. Die Abweichungen sind jedoch mit weni-

gen Prozent relativ gering und für das Gesamtbild damit nicht relevant.  

 Bilanz nach dem Territorialprinzip 

Werden die Emissionen nach den vorstehenden Angaben zum Territorialprinzip auf Basis der 

in Abbildung 3-14 dargestellten Fahrleistungen ermittelt, ergeben sich in Summe in den 

RegioENERGIE-Kommunen für 2015 Treibausgasemissionen in Höhe von knapp 205.000 

Tonnen. Davon entfiel etwa die Hälfte (103.000 t) auf die Autobahn A5. Abbildung 4-1 zeigt 

das Ergebnis in grafischer Form. Bei einem Vergleich der in Abbildung 3-14 gezeigten Ver-

kehrsleistungen mit den in Abbildung 4-1 dargestellten Emissionen fällt auf, dass die Nutzfahr-

zeuge einen deutlich höheren Anteil an den Emissionen haben, als dies die zurückgelegten 

Fahrzeugkilometer vermuten lassen. Grund hierfür sind die hohen spezifischen Emissionen 

                                                

18 [Online] https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_per-
sonenverkehr (abgerufen November 2018) 

19 [Online] https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#textpart-1 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_personenverkehr
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_personenverkehr
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dieser Fahrzeuge je gefahrenem Kilometer. Insgesamt sind die höchsten Emissionsanteile 

aber immer noch auf den Individualverkehr (Pkw) zurückzuführen. 

 
Abbildung 4-1: Verkehrsbedingte Emissionen im RegioENERGIE-Netzwerk für das Jahr 2015 

 

Abbildung 4-2 Kennwerte zu den Verkehrsemissionen nach dem Territorialprinzip in den einzelnen 
Kommunen des RegioENERGIE-Netzwerks 
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Werden die nach dieser Methodik ermittelten Emissionen in den einzelnen Kommunen auf die 

Einwohnerzahl bezogen, ergeben sich die in Abbildung 4-2 dargestellten Kennwerte. Bei ei-

nem Durchschnitt von 3,2 t je Einwohner heben sich Malsch mit 6,53 t und Ötigheim mit 7,15 t 

je Einwohner deutlich ab. Auch in Bietigheim ist der Wert mit 3,88 t je Einwohner leicht erhöht. 

Wie bereits öfter erwähnt, werden die Gemarkungen aller drei Kommunen von der A5 durch-

quert, wobei in Bietigheim der kürzeste Streckenabschnitt vorliegt. In Ötigheim kommen zu-

sätzlich noch die vielbefahrenen Bundesstraßen B3 und B36 mit einem Knotenpunkt hinzu. 

 Bilanz nach dem Verursacherprinzip 

Werden analog zur Abbildung 4-2 die Kennwerte gebildet, die sich auf Basis der verursacher-

bezogenen CO2-Bilanz ergibt, stellt sich die in Abbildung 4-3 dargestellte Verteilung ein. 

 

Abbildung 4-3: Kennwerte zu den Verkehrsemissionen in den einzelnen Kommunen des RegioENER-
GIE-Netzwerks nach dem Verursacherprinzip 
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ergibt sich auch durch die in dieser Betrachtungsweise insgesamt niedrigere Fahrleistung. Die 

Verteilung der Emissionen auf die einzelnen Verkehrsträger ist in Abbildung 4-4 dargestellt. 

Mit 61 % sind auch hier die Pkw-Emissionen dominant. Es folgen die Nutzfahrzeuge mit 30 % 

und der Flugverkehr mit 5 %, wobei letzterer einfach über die Einwohnerzahlen aus den Bun-

deswerten umgelegt wurde.  

 

Abbildung 4-4: Anteile der einzelnen Verkehrsträger an den über das Verursacherprinzip ermittelten 
Treibhausgasemissionen des Verkehrs 
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Ignorieren unbestreitbarer Effekte wurde hier ein pragmatischer und auf Praxiswerte bezoge-

ner Ansatz gewählt. Auf die Vorgehensweise und die Ergebnisse wird im Folgenden näher 

eingegangen. 

Die wesentlichen Emissionsanteile bei Fahrzeugen resultieren aus der Herstellung und dem 

Verbrauch, der für den Betrieb notwendigen Treibstoffe. Für einen direkten Vergleich wurde 

zunächst ein Fahrzeug gesucht, das mit allen derzeit gängigen Antriebsarten verfügbar ist. Die 

Wahl fiel dabei auf einen VW Golf. Angaben zu den Emissionen, die aus der Herstellung her-

rühren, sind in einer Online-Veröffentlichung des Stern20 zu finden, die sich auf Daten des 

Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) stützt. Als Grundlage für die im 

Betrieb zu erwarteten Verbrauchswerte wurden nicht die synthetischen Verbrauchs- und Emis-

sionswerte aus den Verkaufsprospekten herangezogen. Vielmehr wurden die von Anwendern 

bei www.spritmonitor.de eingetragenen realen Verbrauchswerte als Basis gewählt. Bei der 

Webseite handelt es sich im Grunde um ein elektronisches Tankbuch, das von sehr vielen 

Anwendern genutzt wird. Ausgewertet wurden bei Benzin- und Dieselfahrzeugen nur Eintra-

gungen zu Fahrzeugen mit Leistungen zwischen 90 PS und 130 PS aus den Baujahren 2014 

bis 2017. Hierzu standen Eintragungen von 824 bzw. 834 Anwendern zur Verfügung. Bei den 

Elektrofahrzeugen wurden die Leistungsbegrenzungen aufgehoben, dennoch sind natürlich 

deutlich weniger Eintragungen verfügbar. Aber auch mit nur 46 Anwendern sollte sich ein plau-

sibler Mittelwert einstellen. Die aus diesen Auswertung resultierenden Werte zu den Herstel-

lungs- und Verbrauchsemissionen sind in Tabelle 4-3 zusammengestellt. 

Tabelle 4-3: Emissionen aus Herstellung und Betrieb eines VW-Golf mit unterschiedlichen Antriebs-
arten 

 
Emissionen  
Herstellung 

Verbrauch 
auf hundert km 

Emissionen 
Betrieb 

Benzin 6,3 t 6,40 l 173 g/km 

Diesel 6,4 t 5,38 l 160 g/km 

Elektro 10,2 t 14,80 kWh 84 g/km 

Die zur Berechnung herangezogenen Emissionsfaktoren sind in Tabelle 4-1 angegeben. Vor 

diesem Hintergrund ist klar, dass sich mit der zunehmenden Zahl an gefahrenen Kilometern 

eine lineare Steigerung der Gesamtemissionen ergibt. Es ergibt sich also jeweils eine Gerade, 

deren Y-Achsen-Offset den Herstellungsemissionen entspricht. Die Entwicklung ist an der gra-

fischen Darstellung der Abbildung 4-5 abzulesen. Da die aus dem Betrieb herrührenden Emis-

sionen beim Elektro-Golf deutlich niedriger sind als bei den konventionellen Verbrennern, weist 

diese Kurve eine merklich niedrigere Steigung auf. Zusammen mit dem hohen Offset führt das 

zu einem Schnittpunkt mit den Emissionskurven der Verbrenner. In diesem Punkt sind die 

Emissionen aus Herstellung und Betrieb jeweils gleich. Beim Benziner ist dies nach 44.000 

gefahrenen Kilometern der Fall. Beim Diesel sind es 50.000 km. Bei höheren Kilometerleistun-

gen schneiden die Verbrenner hinsichtlich der Treibhausgasemissionen im Vergleich zum E-

Fahrzeug dann immer schlechter ab. 

                                                

20 [Online] http://www.spiegel.de/auto/aktuell/auto-kauf-berechnen-sie-die-klima-bilanz-ihres-neuwagens-a-
1066558.html 

http://www.spritmonitor.de/
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Abbildung 4-5: Entwicklung der Emissionen aus Herstellung und Betrieb für VW-Golf mit unterschiedli-
chen Antrieben 

 

Abbildung 4-6: Gesamtemissionen für Fahrzeuge mit unterschiedlichen Antrieben bei verschiedenen 

Laufleistungen 

In Abbildung 4-6 sind die Gesamtemissionen der verschiedenen Antriebsarten für eine Lauf-

leistung von 50.000 km und 180.000 km dargestellt. Letzteres entspricht in etwa der durch-

schnittlichen Gesamtlaufleistung von Fahrzeugen dieser Klasse. Wie aus den Schnittpunkten 

6

8

10

12

14

16

18

20

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

T
re

ib
h

a
u

s
g

a
s
e
m

is
s
io

n
e
n

 [
T

o
n

n
e
n

]

gefahrene Kilometer

Benzin

Diesel

Elektro

44.000km

50.000km

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Benzin Diesel Elektro Benzin Diesel Elektro

50.000km 180.000km

6,3 6,4
10,2

6,3 6,4
10,2

8,6 8,0
4,2

31,1
28,8

15,1

T
re

ib
h

a
u

s
g

a
s
e
m

is
s
io

n
e
n

 [
T

o
n

n
e
n

]

Betrieb

Herstellung



Treibhausgasbilanz für den Verkehrssektor 

74 25.01.2019 Entwurf 

der Geraden in Abbildung 4-5 abzulesen ist, sind die Emissionen der Fahrzeuge mit den ver-

schiedenen Antriebsarten bei 50.000 km etwa gleich hoch, wobei sich allerdings die Anteile 

aus Herstellung (blauer Anteil) und Verbrauch (roter Anteil) deutlich unterscheiden. Am Ende 

der Lebenszeit hat dann das Elektroauto mit in Summe 25,3 t einen Vorsprung von 9,9 t auf 

den Diesel, der auf eine Summenemission von 35,2 t kommt. Damit ist klar, dass das Elektro-

fahrzeug auch beim Einsatz von konventionellem Strom ab einer Laufleistung von ca. 

50.000 km aus Emissionssicht Vorteile hat, die mit steigender Laufleistung weiter zunehmen. 
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5 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Der mit dem Kabinettbeschluss am 09. November 2016 beschlossene ĂNationale Strategie-

rahmen ¿ber den Aufbau der Infrastruktur f¿r alternative Kraftstoffeñ21 des BMVI formuliert die 

Ziele und Maßnahmen Deutschlands für den Infrastrukturaufbau der alternativen Kraftstoffe 

Strom, Wasserstoff und Erdgas. Damit erfüllt Deutschland eine wesentliche Vorgabe der EU-

Richtlinie 2014/94/EU. 

Seitens des BMVI werden folgende Maßnahmen für den Bereich der Elektromobilität festge-

legt: 

ü Ausstattung aller bewirtschafteten Autobahnrastanlagen mit Schnellladesäulen. 

ü 300-Millionen-Euro-Förderprogramm für ein flächendeckendes Netz mit 5.000 Schnell- 

und 10.000 Normalladesäulen bis 2020. 

ü Förderprogramm "Elektromobilität vor Ort" mit rund 35 Millionen Euro pro Jahr für die 

Unterstützung von Kommunen u.a. bei der Beschaffung von Elektrofahrzeugen und 

den dafür erforderlichen Aufbau von Ladeinfrastruktur. 

In mehreren Gesetzen wird zudem geregelt, dass ein Ladepunktbetreiber kein Strom- oder 

Energieversorger ist. Ein Ladepunktbetreiber wird als Letztverbraucher eingestuft. Dieses Ein-

stufen erfolgt unter anderem im § 3 Nr. 25 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), im § 1a 

der Stromsteuer-Durchführungsverordnung (StromStv) und im § 2 Nr. 8 des Messstellenbe-

triebsgesetzes (MsbG). 

Neben der Einordnung der Ladepunktbetreiber als Letztverbraucher gibt es auch Regelungen, 

welche Standards eine öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur erfüllen muss. Diese Stan-

dards sind, basierend auf dem § 49 Abs. 4 EnWG, in der Ladesäulenverordnung (LSV) defi-

niert. 

Im Nachfolgenden werden verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen näher erläutert. 

 Ladesäulenverordnung 

In der Ladesäulenverordnung (LSV) 22 werden die technischen Mindestanforderungen für den 

interoperablen Aufbau von öffentlich zugänglichen Ladepunkten festgelegt. Darüber hinaus 

werden auch die Grundsätze zu deren Betrieb, die Authentifizierung der Nutzer, die Nutzung 

an sich und die Bezahlung für öffentlich zugänglichen Ladepunkten geregelt.  

Die folgende Auflistung bildet die wichtigsten Vorgaben der LSV ab: 

ü Normalladepunkt bis 22 kW, Schnellladepunkt über 22 kW (§ 2 LSV). 

ü Normalladepunkte müssen mindestens mit Typ 2 Steckdosen oder Steckdosen und 

Fahrzeugkupplungen ausgestattet sein (§ 3 Abs. 1 LSV). 

ü Schnellladepunkte für das Laden mit Wechselstrom müssen mit einer Typ 2 Kupplung 

ausgestattet sein (§ 3 Abs. 2 LSV). 

                                                

21 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Nationale Strategierahmen über den Aufbau 
der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe ï als Teil der Umsetzung der Richtlinie2014/94/EU: August 2016. 

22 Ladesäulenverordnung vom 9. März 2016 (BGBl. I S. 457), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Juni 
2017 (BGBl. I S. 1520) geändert worden ist. 
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ü Normal- und Schnellladepunkte für Gleichstrom-Laden müssen eine Kupplung des 

Typs Combo 2 aufweisen (§ 3 Abs. 3 LSV). 

ü Der Betreiber muss das punktuelle Aufladen ermöglichen ohne, dass hierzu eine Au-

thentifizierung notwendig ist. Die Zahlung kann mittels Bargeld oder über eine bargeld-

lose Variante erfolgen (§ 4 LSV). 

ü Die Betreiber von Ladepunkten müssen den Aufbau und die Außerbetriebnahme der 

Regulierungsbehörde mitteilen (§ 5 LSV). 

ü Die Regulierungsbehörde kann die Schnellladepunkte nach ihrer technischen Anforde-

rung regelmäßig überprüfen und wenn diese nicht eingehalten werden, den Betrieb 

untersagen (§ 6 LSV). 

ü Für Ladepunkte mit einer maximalen Leistung von 3,7 kW sind die §§ 3 bis 6 nicht an-

zuwenden (§ 7 LSV). 

Durch diese Vorgaben kann ein interoperabler Aufbau von Ladepunkten innerhalb der Euro-

päischen Union gewährleistet werden.  

Neben den Vorgaben, die ein Ladepunktbetreiber einhalten muss, erhält dieser auch Rechte. 

Im § 17 Abs. 1 EnWG wird festgelegt, dass ein Netzbetreiber einen Ladepunkt für Elektromo-

bile zu technisch und wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen an sein Netz anschließen muss.  

 Strommarktgesetz 

Ladepunkte für Elektromobile werden im Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes 

(Strommarktgesetz) vom 26. Juli 2016 energiewirtschaftsrechtlich als Letztverbraucher einge-

ordnet. Dadurch gelingt es, die Rahmenbedingungen für den Aufbau einer bedarfsgerechten 

Ladeinfrastruktur zu verbessern und eine Rechts- und Investitionssicherheit zu schaffen. 

 Energiewirtschaftsrecht 

Gemäß § 3 Nr. 25 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)23 sind Betreiber eines Ladepunktes ener-

giewirtschaftlich nicht als Stromlieferant sondern als Letztverbraucher einzustufen. Somit wird 

der Ladepunktbetreiber nicht zum Stromversorger und unterliegt damit auch nicht den Pflich-

ten eines Energieversorgungsunternehmens (z. B. Ausweisung des Strommixes). Der Nutzer 

der Ladeinfrastruktur ist im Energierecht damit nicht Letztverbraucher, sondern lediglich 

ĂGastñ. 

 Messstellenbetriebsgesetz 

Im Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)24 werden Ladepunktbetreiber ebenfalls als Letztver-

braucher und Anschlussnutzer eingeordnet, welche die Nutzung der Ladepunkte für die Elekt-

                                                

23 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 6 des 

Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist. 

24 Messstellenbetriebsgesetz vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2034), das durch Artikel 15 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2016 (BGBl. I S. 3106) geändert worden ist. 
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rofahrzeugnutzer ermöglichen (nach § 2 Abs. 1 Nr. 8  MsbG). Darüber hinaus werden Fahr-

zeugnutzer, welche an einem Ladepunkt ihr Elektroauto aufladen, als selbige eingestuft. Zu-

dem werden im MsbG die Grundsätze zum Einbau intelligenter Messsysteme ("Smart Meter") 

geregelt. 

 Mess- und Eichrecht 

Im Eichrecht wird die korrekte Anzeige- und Abrechnungspflicht des Messergebnisses gere-

gelt, welche dem Nutzer nach Beenden seines Ladevorgangs die entnommene elektrische 

Energie beziehungsweise die Ladezeit aufzeigt. Sobald also an einer Ladesäule ein zeitab-

hängiger (z. B. in Minuten) oder verbrauchsabhängiger (kWh) Tarif angeboten wird, dann hat 

die Erfüllung des Eichrechts und demnach die Einhaltung der Erfassung nach dem Mess- und 

Eichgesetz (MessEG)25 sowie nach der Mess- und Eichverordnung (MessEV)26 zu erfolgen. 

Bei dem in der Ladesäule verbauten Stromzähler handelt es sich demnach um ein eichpflich-

tiges Messgerät, dessen Anzeige unter das Eichrecht (nach § 3 Nr. 24b MessEG) fällt. Dies 

bedeutet eine für den Kunden nachvollziehbare verbrauchsgenaue oder zeitgenaue Abrech-

nung des Ladevorgangs, sowie dessen Preiszusammensetzung (eichrechtskonforme Abrech-

nung). Hinzu kommt die Anforderung an eine beweissichere Übertragung der Messwerte in 

das Backend. 

Wird der Ladevorgang dagegen über eine Flatrate beziehungsweise durch einen Einheitspreis 

pro Ladevorgang abgerechnet oder kann die Ladesäule kostenlos genutzt werden, dann muss 

das Mess- und Eichgesetz nicht angewendet werden.  

 Elektromobilitätsgesetz (EmoG) 

Mit dem Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (Elekt-

romobilitätsgesetz - EmoG)27 hat die Kommune die Möglichkeit Elektromobilität zu fördern. 

Nachfolgende Bevorrechtigungen können durch das Gesetz ermöglicht werden: 

ü Ausnahmen von Zufahrtbeschränkungen oder Durchfahrtverboten, 

ü Nutzung von für besondere Zwecke bestimmte öffentliche Straßen oder Wege oder 

Teile von diesen wie z. B. die Freigabe von Sonder-/ Busspuren, 

ü bevorrechtigtes Parken auf öffentlichen Straßen oder Wegen wie beispielsweise kos-

tenfreies Parken in Innenstädten, Anwohnerparken und exklusive Stellplätze mit Lad-

einfrastruktur,  

ü Ermächtigung der Länder zur Ermäßigungen und Befreiungen von Parkgebühren für 

das Parken auf öffentlichen Straßen oder Wegen. 

                                                

25 Mess- und Eichgesetz vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722, 2723), dass durch Artikel 293 der Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S 1474) geändert worden ist. 

26 Mess- und Eichverordnung (MessEV) vom 11. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2010, 2011), die zuletzt durch Artikel 
19 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBL. I S. 1966) geändert worden ist. 

27 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 22. Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch 
betriebener Fahrzeuge (Elektromobilitätsgesetz - EmoG) vom 5. Juni 2015. 
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Um diese in Anspruch nehmen zu können, regelt das EmoG, wie entsprechende Kraftfahr-

zeuge zu kennzeichnen sind. 

Kennzeichnung 
Nummernschild: 

(Bildquelle: BMVI)  

Plakette für im Ausland zu-
gelassene Fahrzeuge: 

(Bildquelle: Daubner Verkehrsrecht)  

 Carsharinggesetz (CsgG) 

Um klima- und umweltschädliche Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs zu ver-

ringern, trat am 01. September 2017 das Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing (Car-

sharinggesetz - CsgG)28 in Kraft. Darin werden Voraussetzungen geschaffen, um die Verwen-

dung von Carsharingfahrzeugen im Rahmen stationsunabhängiger oder stationsbasierter An-

gebotsmodelle zu fördern. Neben der Begriffserklªrung ĂCarsharingñ schafft das Gesetz die 

Grundlage für eine Kennzeichnung der Fahrzeuge. Zudem ermöglicht es neben Privilegien wie 

der Ermäßigung bzw. Befreiung von Parkgebühren auch das Parken auf öffentlichen Straßen 

und Wegen, bietet demnach also die Möglichkeit, Stellplätze an ausgewählten Standorten in 

den öffentlichen Verkehrsraum zu verlagern.  

                                                

28 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 45. Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsahring 
(Carsharinggesetz - CsgG) vom 5. Juli 2017. 



 Fördermittel 

Entwurf 25.01.2019 79 

6 Fördermittel 

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt bis zum Jahr 2020 internationaler Leitmarkt für Elektro-

mobilität zu werden. Dafür wurde ein Maßnahmenpaket für die Unterstützung des Markthoch-

laufs der Elektromobilität geschaffen. 

Zu den wichtigsten finanzwirksamen Maßnahmen zählen29: 

ü Umweltbonus: zeitlich befristete Kaufanreize für mindestens 300.000 Elektrofahr-

zeuge werden bis Juni 2019 bezuschusst  

(Fördertopf Bund: bis zu 600 Millionen Euro)  

ü Ausbau von Ladesäulen: Ausbau von Schnell- und Normalladepunkten  

(Fördertopf Bund: 300 Millionen Euro) 

ü Elektromobilität in öffentlichen Fuhrparks: Der Anteil der durch die Bundesregie-

rung zu beschaffenden Elektrofahrzeuge soll bis 2019 auf mindestens 20 Prozent er-

höht werden   

(Fördertopf Bund für die öffentliche Beschaffung: 100 Millionen Euro) 

ü Kfz-Steuerbefreiung: Verlängerung von fünf auf zehn Jahre 

Gerade bei der Unterstützung des flächendeckenden Ausbaus von Ladeinfrastruktur für Elekt-

romobile wurden seit dem Jahr 2016 diverse Förderprogramme sowohl auf Bundes- als auch 

auf Landesebene aufgelegt. Als wichtigste Förderrichtlinien sind hier zum einen die ĂFºrder-

richtlinie Elektromobilitªtñ des Bundes, die unter anderem auch den Ausbau von Ladeinfra-

struktur beinhaltet, sowie die Förderrichtlinie "Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge" zu nen-

nen. Bei ersterer fand der vierte Förderaufruf im Zeitraum Juni bis August 2018 statt, im Rah-

men des letzteren endete der zweite Förderaufruf im Oktober 2017. Der dritte und damit vo-

raussichtlich letzte Förderaufruf zur Errichtung von öffentlicher Ladeinfrastruktur ist aktuell ver-

öffentlicht. Die Antragsfrist läuft noch bis 21.02.2019. 

Die im Rahmen der nationalen Förderung errichtete Ladeinfrastruktur hat hierbei den Vorga-

ben der Ladesäulenverordnung zu entsprechen und darf ausschließlich mit Strom aus erneu-

erbaren Energien gespeist werden. Der Nachweis zu Letzterem erfolgt in der Regel über einen 

Grünstrom-Liefervertrag oder alternativ über lokal eigenerzeugten Strom, z. B. aus einer PV-

Anlage. 

Neben dem Ausbau von Ladeinfrastruktur, welcher eine entscheidende Rolle spielt, werden 

im Nachgang verschiedene Fördermöglichkeiten auf Bundes- und Landesebene erläutert. 

  

                                                

29 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Anreize und Rahmenbedingungen setzen. [Online] 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/elektromobilitaet.html 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/elektromobilitaet.html
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 Bundesprogramme 

6.1.1 Fördermöglichkeiten für Kommunen 

6.1.1.1 Ladeinfrastruktur 

Förderung 6-1:  Bundesförderung Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge  

Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge  

Was wird gefördert? 

Gefördert wird  

Å öffentlich zugängliche Normalladeinfrastruktur  
(bis einschließlich 22 kW) 

Å öffentlich zugängliche Schnellladeinfrastruktur 
(größer 22 kW) 

Å sowie der erforderliche Anschluss an das Nieder- bzw. Mit-
telspannungsnetz.  

Die Fºrderrichtlinie ĂLadeinfrastruktur f¿r Elektrofahrzeugeñ soll 
den Aufbau einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Lad-
einfrastruktur für batterieelektrische Fahrzeuge in Deutschland 
weiter vorantreiben. Bis 2020 fördert das BMVI den Aufbau von 
mindestens 15.000 Ladestationen mit einem Volumen von 300 
Millionen Euro. Davon sind 100 Millionen für Normalladung bis 
22 kW sowie 200 Millionen für Schnellladung ab 22 kW Ladeleis-
tung vorgesehen. (LSV beachten!) 

Förderhöhe 

Fördermittel abhängig von den Förderaufrufen Höchstsätze: 
Å Normalladepunkte  

max. 60 % bis höchstens 3.000 ú pro Ladepunkt 
Å Schnellladepunkte <100 kW 

max. 60 % bis höchstens 12.000 ú pro Ladepunkt 
Å Schnellladepunkte ab 100 kW 

max. 60 % bis höchstens 30.000 ú pro Ladepunkt 
Å Netzanschluss Niederspannungsnetz 

max. 60 % bis höchstens 5.000 ú  
Å Netzanschluss Mittelspannungsnetz 

max. 60 % bis höchstens 50.000 ú 

Antragsberechtigte Natürliche und juristische Personen 

Antragszeitraum Geltungsdauer bis 31.12.2020 

Ansprechstellen 
Å Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(BMVI) 
Å Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) 

BMVI [Online]  
https://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Elektromobilitaet/Ladeinfrastruktur/Ladeinfrastruk-
tur.html 

BAV [Online]  
https://www.bav.bund.de/DE/3_Aufgaben/6_Foerderung_Ladeinfrastruktur/Foerderung_Ladeinfra-
struktur_node.html 

Förderrichtlinie [Online]  
https://www.now-gmbh.de/content/3-bundesfoerderung-ladeinfrastruktur/1-foerderrichtlinie-foerder-
aufrufe/foerderrichlinie-ladeinfrastruktur-vom-13.02.2017.pdf 

https://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Elektromobilitaet/Ladeinfrastruktur/Ladeinfrastruktur.html
https://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Elektromobilitaet/Ladeinfrastruktur/Ladeinfrastruktur.html
https://www.bav.bund.de/DE/3_Aufgaben/6_Foerderung_Ladeinfrastruktur/Foerderung_Ladeinfrastruktur_node.html
https://www.bav.bund.de/DE/3_Aufgaben/6_Foerderung_Ladeinfrastruktur/Foerderung_Ladeinfrastruktur_node.html
https://www.now-gmbh.de/content/3-bundesfoerderung-ladeinfrastruktur/1-foerderrichtlinie-foerderaufrufe/foerderrichlinie-ladeinfrastruktur-vom-13.02.2017.pdf
https://www.now-gmbh.de/content/3-bundesfoerderung-ladeinfrastruktur/1-foerderrichtlinie-foerderaufrufe/foerderrichlinie-ladeinfrastruktur-vom-13.02.2017.pdf
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6.1.1.2 Förderung Fuhrpark 

Förderung 6-2:  Bundesförderung Förderrichtlinie Elektromobilität 

Förderrichtlinie Elektromobilität  

Was wird gefördert? 

Förderschwerpunkte: 

(1) Beschaffung von Elektrofahrzeugen insbesondere in 
kommunalen Flotten und der hierfür benötigten Ladeinfra-
struktur 

(2) Erarbeitung kommunaler Elektromobilitätskonzepte 

(3) Förderung von Forschung und Entwicklung zur Unterstützung 
des Markthochlaufs von Elektrofahrzeugen 

Förderhöhe 

Å Projektförderung im Wege der Anteilfinanzierung 
Å die geltenden Förderquoten, Fördersätze sowie Höchstbe-

träge werden in den Aufrufen zur Antragseinreichung mit er-
gänzenden Hinweisen zur Förderrichtlinie festgelegt 

Antragsberechtigte 
Kreis der Antragsberechtigten ist abhängig vom jeweiligen För-
derschwerpunkt und dem entsprechenden Förderaufruf 

Antragszeitraum Geltungsdauer bis 31.12.2020 

Ansprechstellen 

Å Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) 

Å Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologie (NOW GmbH) 

Å Projektträger Jülich (PtJ) 

NOW GmbH [Online] 
https://www.now-gmbh.de/de/bundesfoerderung-elektromobilitaet-vor-ort/foerderrichtlinie 

PtJ [Online]  
https://www.ptj.de/elektromobilitaet-bmvi 

 

  

https://www.now-gmbh.de/de/bundesfoerderung-elektromobilitaet-vor-ort/foerderrichtlinie
https://www.ptj.de/elektromobilitaet-bmvi
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6.1.1.3 Mobilitätstationen und Verbesserung Radverkehr 

Förderung 6-3:  Bundesförderung Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen 
Umfeld (Kommunalrichtlinie), Nachhaltige Mobilität 

Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kom-
munalrichtlinie), Nachhaltige Mobilität 

Was wird gefördert? 

Mobilitätsstationen: 
Å Errichtung verkehrsmittelübergreifender Mobilitätsstationen 
Verbesserung des Radverkehrs: 
Å Einrichtung von Wegweisungssystemen für den Alltagsrad-

verkehr, 
Å Errichtung von Radverkehrsanlagen wie Radfahrstreifen, 

Schutzstreifen, Fahrradstraßen oder Lückenschlüssen im Ra-
dewegenetz, 

Å (neu) Bau neuer Wege für den Radverkehr, 
Å hocheffiziente Beleuchtung für bestehende oder geförderte 

Wege für den Radverkehr, 
Å Umgestaltung von Radverkehrsanlagen und Knotenpunkten, 
Å Errichtung frei zugänglicher Radabstellanlagen, 
Å (neu) Errichtung und Einrichtung von diebstahl- und witte-

rungsgeschützten Fahrradparkhäusern, 
Å (neu) Technische MaÇnahmen zur Einf¿hrung von Ăgr¿nen 

Wellenñ f¿r den Rad- und Fußverkehr, 
Intelligente Verkehrssteuerung: 
Å (neu) Anschaffung und Nutzung smarter Verkehrsdaten zur 

intelligenten Verkehrssteuerung (Potenzialstudie erforderlich). 

Förderhöhe 

Å Zuschüsse von 40 % (60 % für finanzschwache Kommunen) 
für Mobilitätsstationen und Verbesserung des Radverkehrs 

Å Maximaler Investitionszuschuss von 500.000 ú f¿r Mobilitªts-
stationen und Maßnahmen zur Verbesserung des Radver-
kehrs 

Å Mindestzuwendung in Höhe von 10.000 ú f¿r Mobilitªtsstatio-
nen und Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs 

Å Kombination mit anderen Förderprogrammen möglich 

Antragsberechtigte 

Å Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) und Zu-
sammenschlüsse, an denen ausschließlich Kommunen betei-
ligt sind, 

Å Betriebe, Unternehmen und sonstige Organisationen mit min-
destens 25 % kommunaler Beteiligung; für kommunale Ei-
genbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit ist die jewei-
lige Kommune antragsberechtigt, 

Å öffentliche, gemeinnützige und religionsgemeinschaftliche 
Kindertagesstätten und Schulen bzw. deren Träger, 

Å öffentliche, gemeinnützige und religionsgemeinschaftliche 
Hochschulen bzw. deren Träger, 

Å Religionsgemeinschaften mit Körperschaftsstatus sowie de-
ren Stiftungen, 

Å öffentliche und freie, gemeinnützige Jugendwerkstätten und 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, die nach SGB VII 
anerkannt sind, bzw. deren Träger, 

Å kulturelle Einrichtungen in gemeinnütziger Trägerschaft, 
Å Sportvereine mit Gemeinnützigkeitsstatus, die im Vereinsre-

gister eingetragen sind, 
Å Werkstätten für behinderte Menschen bzw. deren Träger. 
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Fortsetzung Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen 
Umfeld (Kommunalrichtlinie), Nachhaltige Mobilität 

Antragszeitraum 

Antragsfristen: 

Å 1. Januar bis 31. März 2019 
Å 1. Juli bis 30. September 2019 

Geltungsdauer neue Kommunalrichtlinie 
01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2022  

Ansprechstellen 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit (BMU)  

BMU [Online] 
https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie 

Kommunalrichtlinie [Online] 
https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/Kommunalrichtlinie%202019_fin.pdf 

 

  

https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie
https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/Kommunalrichtlinie%202019_fin.pdf
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6.1.1.4 Förderung Schwerlastenfahrräder 

Förderung 6-4:  Bundesförderung von Schwerlastenfahrrädern 

Förderung von Schwerlastenfahrrädern 

Kleinserie Klimaschutzprodukte, Modul 5 ï Lastenfahrräder und Lastenanhänger 
mit Elektroantrieb für den fahrradgebundenen Lastenverkehr 

Was wird gefördert? 

Gefördert werden Ausgaben für die Anschaffung von E-Schwer-
lastenfahrräder und Schwerlastenanhänger mit elektrischer An-
triebsunterstützung für den fahrradgebundenen Lastenverkehr. 
Förderfähig sind Investitionen für 
Å die Anschaffung von E-Schwerlastfahrrädern (umfasst E- 

Lastenfahrräder, E-Lastenanhänger sowie Gespanne aus 
Lastenfahrrad und Lastenanhänger). 

Å E-Lastenfahrräder sowie E-Lastenanhänger müssen jeweils 
ein Mindest-Transportvolumen von 1 m³ und eine Nutzlast 
von mindestens je 150 kg aufweisen.  

Å Bei Gespannen muss mindestens ein Bestandteil (Fahrrad o-
der Anhänger) über eine elektrische Antriebsunterstützung 
verfügen und das Gesamttransportvolumen muss mind. 1 m³ 
erreichen. 

Nicht förderfähig sind: 

Å u. A.: Lastenräder, die vorrangig für den Personentransport 
konzipiert wurden oder deren Transportfläche als Verkaufsflä-
che bzw. für Verkaufsaufbauten genutzt wird oder der Erwerb 
und die Verwendung gebrauchter Schwerlastfahrräder 

Å Leasing 
Å Ausgaben für Prototypen 
Å Eigenleistungen des Antragstellers. 

Förderhöhe 

Å Förderfähig sind 30 % der Ausgaben für die Anschaffung der 
Schwerlastfahrräder bzw. ïanhänger 

Å bis zu 2.500 ú pro E- Lastenfahrrad bzw. E-Lastenanhänger 
Å pro Antragsteller werden maximal 100 Fahrräder und/oder 

Anhänger gefördert 

Antragsberechtigte 

Å Kommunen (Städte, Gemeinden, Landkreise)  
Å Private Unternehmen einschließlich Genossenschaften und 

freiberuflich Tätige 
Å Unternehmen mit kommunaler Beteiligung 
Å öffentliche, gemeinnützige und religionsgemeinschaftliche 

Hochschulen  (ausgenommen: Volkshochschulen), For-
schungseinrichtungen und Krankenhäuser bzw. deren Träger 

Antragszeitraum 
Richtlinie vom 21. Februar 2018, Anschaffungen seit 29. Novem-
ber 2017 

Ansprechstellen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

BAFA [Online] 
http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Kleinserien_Klimaschutzprodukte/Schwerlasten-
fahrraeder/schwerlastenfahrraeder_node.html;jsessio-
nid=A57F934B07E52F419BD1409A7B5820A6.2_cid387 

  

http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Kleinserien_Klimaschutzprodukte/Schwerlastenfahrraeder/schwerlastenfahrraeder_node.html;jsessionid=A57F934B07E52F419BD1409A7B5820A6.2_cid387
http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Kleinserien_Klimaschutzprodukte/Schwerlastenfahrraeder/schwerlastenfahrraeder_node.html;jsessionid=A57F934B07E52F419BD1409A7B5820A6.2_cid387
http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Kleinserien_Klimaschutzprodukte/Schwerlastenfahrraeder/schwerlastenfahrraeder_node.html;jsessionid=A57F934B07E52F419BD1409A7B5820A6.2_cid387
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6.1.1.5 Forschungsaufgaben Elektrifizierung des Verkehrs 

Förderung 6-5:  Bundesförderung Förderprogramm Erneuerbar Mobil 

Förderprogramm Erneuerbar Mobil  

Was wird gefördert? 

Förderschwerpunkte: 

(1) Feldversuche in ausgewählten Fahrzeugsegmenten und An-
wendungsbereichen 

(2) Pilotversuche zu verkehrlichen sowie zu den Umwelt- und Kli-
mawirkungen eines erhöhten Anteils automatisierter und autono-
mer Elektrofahrzeuge 

(3) Erschließung des Klima- und Umweltvorteils von Elektrofahr-
zeugen sowie Verfahren zur Verbesserung von Ladekomfort, 
Verfügbarkeit und Auslastung von Ladeinfrastruktur 

(4) Unterstützung für die Markteinführung mit ökologischen Stan-
dards 

(5) Ressourcenverfügbarkeit und Recycling 

(6) Stärkung der Wertschöpfungsketten der Elektromobilität im 
Bereich Produktion 

Förderhöhe 

Å Projektförderung im Wege der Anteilfinanzierung 
Å in den Schwerpunkten (1), (2), (3), (5) und (6) können zwi-

schen 25 % - 50 % der projektbezogenen Kosten für gewerb-
liche Unternehmen und bis zu 100 % für Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen finanziert werden 

Å im Bereich (4) liegt die Förderquote bei bis zu 40 % 

Antragsberechtigte 

Å Gebietskörperschaften und Einrichtungen der öffentlichen 
Verwaltung, die in der Lage sind, die Durchführung der For-
schungsaufgaben personell und materiell abzuwickeln 

Å Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
Å Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

mit Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in Deutschland 
Å Forschungseinrichtungen, die gemeinsam von Bund und Län-

dern grundfinanziert werden, nur unter besonderen 
Voraussetzungen 

Antragszeitraum Geltungsdauer bis 31.12.2020 

Ansprechstellen 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit (BMU) 

BMU [Online] 
https://www.erneuerbar-mobil.de/foerderprogramme/das-foerderprogramm-erneuerbar-mobil 

  

https://www.erneuerbar-mobil.de/foerderprogramme/das-foerderprogramm-erneuerbar-mobil
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6.1.2 Weitere Fördermöglichkeiten 

6.1.2.1 E-Fahrzeuge 

Förderung 6-6:  Bundesförderung Richtlinie zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen 
Fahrzeugen (Umweltbonus) 

Richtlinie zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen (Um-
weltbonus) 

Was wird gefördert? 

Förderfähig ist der Erwerb (Kauf oder Leasing) eines neuen, 
erstmals zugelassenen, elektrisch betriebenen Fahrzeuges ge-
mäß § 2 des Elektromobilitätsgesetzes, im Einzelnen ein 

Å reines Batterieelektrofahrzeug 
Å von außen aufladbares Hybridelektrofahrzeug (Plug-In Hyb-

rid) 
Å Brennstoffzellenfahrzeug 

der Klassen M1 und N1 beziehungsweise N2 soweit diese mit 
einer Fahrerlaubnis der Klasse B im Inland geführt werden dür-
fen. 
Ebenso förderfähig sind Fahrzeuge, gleich welchen Antriebs, die 
keine oder weniger als 50 g CO2-Emissionen pro km vorweisen. 
Das Fahrzeugmodell muss sich auf der Liste der förderfähigen 
Elektrofahrzeuge befinden, welche unter Publikationen verfüg-
bar ist. 

Förderhöhe 

Der Bundesanteil am Umweltbonus beträgt für 
Å ein reines Batterieelektrofahrzeug beziehungsweise ein 

Brennstoffzellenfahrzeug (keine lokale CO2-Emission) 
2.000 ú 

Å für ein von außen aufladbares Hybridelektrofahrzeug (weni-
ger als 50 g CO2-Emission pro km) 1.500 ú 

Å Voraussetzung ist, dass der Netto-Listenpreis des Basismo-
dells 60.000 ú nicht ¿berschreitet. 

Antragsberechtigte 

Å Privatpersonen 
Å Unternehmen 
Å Stiftungen 
Å Körperschaften 
Å Vereine 

Antragszeitraum Laufzeit von Juli 2016 bis 30. Juni 2019 

Ansprechstellen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

BAFA [Online] 
http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/elektromobilitaet_node.html 

Liste [Online] 
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/emob_liste_foerderfaehige_fahr-
zeuge.pdf?__blob=publicationFile&v=43 

  

http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/elektromobilitaet_node.html
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/emob_liste_foerderfaehige_fahrzeuge.pdf?__blob=publicationFile&v=43
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/emob_liste_foerderfaehige_fahrzeuge.pdf?__blob=publicationFile&v=43
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6.1.2.2 Förderung Elektrobusse 

Förderung 6-7:  Bundesförderung Förderrichtlinie zur Anschaffung von Elektrobussen im öffentlichen 
Personennahverkehr 

Förderrichtlinie zur Anschaffung von Elektrobussen im öffentlichen Personennah-
verkehr 

Was wird gefördert? 

Förderfähig sind die Anschaffung von mehr als fünf Elektrobus-
sen oder Plug-In- Hybridbussen und der dazugehörenden Lad-
einfrastruktur sowie weitere Maßnahmen, die zur Inbetrieb-
nahme der Elektrobusse/Plug-In-Hybridbusse nötig sind 
(z. B. Schulungen und Werkstatteinrichtungen) 

Förderhöhe 

Projektförderung im Wege der Anteilfinanzierung 
Förderquote: 
Å Elektrobusse bis zu 80 % der Investitionsmehrkosten 
Å Plug-In-Hybridbusse bis zu 40 % der Investitionsmehrkosten 
Å Ladeinfrastruktur, Schulungen, Werkstatteinrichtungen etc. 

bis zu 40 % der Investitionsmehrkosten 

Antragsberechtigte 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft oder der öffentlichen 
Hand, deren Aufgabe in der Dienstleistung besteht, Personen im 
ÖPNV zu transportieren (Verkehrsbetriebe) 

Antragszeitraum 
Letzter Aufruf: Antragseinreichung bis 30. April 2018 

Geltungsdauer: März 2018 bis Ende 2021. 

Ansprechstellen 
Å Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-

cherheit (BMU) 

BMU [Online] 
https://www.bmu.de/themen/luft-laerm-verkehr/verkehr/elektromobilitaet/bmu-foerderprogramm/fo-
erderung-von-elektrobussen/ 

6.1.2.1 Förderungen für Kommunen mit NOx-Grenzwertüberschreitung 

Daneben gibt es noch die Bundesförderung Elektro-Mobil (Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie), die allerdings nur für betroffene Kommunen mit einer zu hohen NO2-Belasung 

gilt (z. B. Stuttgart, München und Reutlingen). 

Sowie die Förderung der Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme (Bundesministerium 

für Verkehr und digitale Infrastruktur), die für Städte und Gemeinden (einschließlich Stadtstaa-

ten) mit NOx- Grenzwertüberschreitung gilt.  

https://www.bmu.de/themen/luft-laerm-verkehr/verkehr/elektromobilitaet/bmu-foerderprogramm/foerderung-von-elektrobussen/
https://www.bmu.de/themen/luft-laerm-verkehr/verkehr/elektromobilitaet/bmu-foerderprogramm/foerderung-von-elektrobussen/
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Förderung 6-8:  Bundesförderung Förderrichtlinie für die Nachrüstung von Diesel-Bussen der Schad-
stoffklassen Euro III, IV, V und EEV im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von Diesel-Bussen der Schadstoffklassen Euro 
III, IV, V und EEV im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

Was wird gefördert? 
Nachrüstung von Diesel-Bussen der Schadstoffklassen Euro III, 
IV, V und EEV 

Förderhöhe zunächst 40-60 % auf Grundlage der AGVO 

Antragsberechtigte 

Å Gebietskörperschaften, Verkehrsverbünde sowie öffentliche 
und private Verkehrsunternehmen, die als Genehmigungsin-
haber oder in deren Auftrag Beförderungsleistungen im 
ÖPNV in einer der betroffenen Kommunen erbringen 

Å für kommunale Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlich-
keit ist die jeweilige Kommune antragsberechtigt 

Antragszeitraum Geltungsdauer: 21. Februar 2018 bis 31.12.2020 

Ansprechstellen Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 

Förderrichtlinie [Online] 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/foerderrichtlinie-nachruestung-diesel-
busse.pdf?__blob=publicationFile 

  

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/foerderrichtlinie-nachruestung-dieselbusse.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/foerderrichtlinie-nachruestung-dieselbusse.pdf?__blob=publicationFile
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 Landesprogramme 

6.2.1 Fördermöglichkeiten für Kommunen in Baden-Württemberg 

Förderung 6-9:  Landesförderung BW-e-Gutschein für E-Fahrzeuge 

BW-e-Gutschein für E-Fahrzeuge 

Was wird gefördert? 
Zuschüsse für Elektrofahrzeuge mit Zulassung ab dem 
01.11.2017 

Förderhöhe 

Å Zuschüsse für Einzelfahrzeuge in Höhe von 5.000 ú f¿r batte-
rieelektrische Fahrzeuge, die in Gebieten mit NO2-Grenzwert-
überschreitung eingesetzt werden (Voraussetzung liegt im 
RegioENERGIE-Gebiet nicht vor) 

Å Zuschüsse für Elektrofahrzeuge in Höhe von 3.000 ú, die in 
anderen Gebieten von Baden-Württemberg eingesetzt wer-
den 

Å auch bei Leasing möglich, allerdings geringere Zuschüsse 
Å für bis zu 20 Fahrzeuge 
Å der BW-e-Gutschein kann eigenständig oder zusätzlich zum 

Umweltbonus des Bundes für E- Fahrzeuge beantragt wer-
den 

Antragsberechtigte 
Kommunen, diverse Unternehmen mit dienstlichem Fahrzeugbe-
darf (Taxiunternehmen, Fahrschulen, Pflege- und Sozialdienste, 
Carsharing-Unternehmen etc.)  

Antragszeitraum erneute Förderung seit 1. September 2018 (keine Fristen) 

Ansprechstellen 
Å Ministerium für Verkehr Baden- Württemberg (VM) 
Å L-Bank 

VM [Online] 
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-
elektromobilitaet/foerderung-e-fahrzeuge/ 

L-Bank [Online] 
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/fh-
finanzhilfen/bw-e-gutschein.xml?ceid=130207&notFoundRedirect=true 

 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/foerderung-e-fahrzeuge/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/foerderung-e-fahrzeuge/
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/fh-finanzhilfen/bw-e-gutschein.xml?ceid=130207&notFoundRedirect=true
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/fh-finanzhilfen/bw-e-gutschein.xml?ceid=130207&notFoundRedirect=true
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Förderung 6-10:  Landesförderung für E-Zweiräder 

Förderung E-Zweiräder 

Was wird gefördert? 
Anschaffung von E-Bikes / E-Rollern und Pedelecs, die an Halte-
punkten des ÖPNV stationiert werden 

Förderhöhe 
Zuschüsse für max. 50 % der Investitionskosten  
Å bis zu 1.500 ú f¿r E-Bikes/E- Roller  
Å bis zu 1.000 ú f¿r Pedelecs 

Antragsberechtigte 
Kommunen und  Körperschaften des öffentlichen Rechts (mit 
Sitz in Baden-Württemberg) 

Antragszeitraum keine Fristen 

Ansprechstellen Ministerium für Verkehr Baden- Württemberg (VM) 

VM [Online]  
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-elektromobili-
taet/foerderung-e-zweiraeder/ 

 

Förderung 6-11:  Landesförderung für E-Lastenräder 

Förderung E-Lastenräder 

Was wird gefördert? 
Kauf oder Leasing eines Elektro-Lastenrads (oder Elektro-Las-
tenanhängers für Fahrräder) 

Förderhöhe 
Å max. 30 % der Investitionskosten bei Kauf oder Leasing 
Å bis zu 3.000 ú Fºrderung je E-Lastenrad 

Antragsberechtigte 
Kommunen, Unternehmen, Körperschaften des privaten Rechts 
oder gemeinnützige Organisationen (mit Sitz in Baden-Württem-
berg) 

Antragszeitraum keine Fristen 

Ansprechstellen 
Å Ministerium für Verkehr Baden- Württemberg (VM) 
Å L-Bank 

VM [Online] 
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-
elektromobilitaet/foerderung-e-lastenraeder/ 

L-Bank [Online] 
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/fh-
finanzhilfen/elektrolastenraeder.xml?ceid=130206&notFoundRedirect=true 

 

  

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/foerderung-e-zweiraeder/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/foerderung-e-zweiraeder/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/foerderung-e-lastenraeder/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/foerderung-e-lastenraeder/
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/fh-finanzhilfen/elektrolastenraeder.xml?ceid=130206&notFoundRedirect=true
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/fh-finanzhilfen/elektrolastenraeder.xml?ceid=130206&notFoundRedirect=true
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Förderung 6-12:  Landesförderung von Bürgerbusse 

Förderung von Bürgerbusse 

Was wird gefördert? 
Gefördert wird die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleinbussen 
mit 8 Sitzplätzen, die als Bürgerbus eingesetzt werden. 

Förderhöhe 

bei Neufahrzeugen: 

Å 25.000 ú f¿r Niederflurbusse und 
Å 20.000 ú f¿r sonstige barrierefreie Busse 

bei Gebrauchtfahrzeugen: 

Å Niederflurbusse: 
25 % des Anschaffungspreises, max. 15.000 ú  

Å sonstige barrierefreie Busse: 
25 % des Anschaffungspreises, max. 10.000 ú 

Förderung von E-Bussen möglich! 

Antragsberechtigte 
Kommunen, Landkreise, (Bürgerbus-) Vereine und Verkehrsun-
ternehmen 

Antragszeitraum 

Antragszeitraum letzter Aufruf: 

01.10.2018 bis zum 31.10.2018 

Ggf. Änderungen der Förderung im Busprogramm 2019, welches 
spätestens zum 31.01.2019 feststeht. 

Bewilligungszeitraum Busprogramm 2019: 

Februar und März 2019 

Ansprechstellen 
Å Ministerium für Verkehr Baden- Württemberg (VM) 
Å L-Bank 

VM [Online] 
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/ 

L-Bank [Online] 
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/wf-
wirtschaftsfoerderung/nahverkehrsfinanzierung.xml?ceid=100222 

  

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/wf-wirtschaftsfoerderung/nahverkehrsfinanzierung.xml?ceid=100222
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/wf-wirtschaftsfoerderung/nahverkehrsfinanzierung.xml?ceid=100222
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6.2.2 Weitere Fördermöglichkeiten in Baden-Württemberg 

Förderung 6-13:  Landesförderung für E-Bus 

Förderung E-Bus 

Was wird gefördert? 
Anschaffung, Leasing oder Umrüstung von Elektro-Bussen, 
Plug-In­Hybrid-Bussen oder Hybrid-Bussen 

Förderhöhe 
Å max. 50 % der Mehr- bzw. Umrüstungskosten 
Å bis zu 100.000 ú Fºrderung je Elektro-Bus 
Å bis zu 60.000 ú f¿r Hybrid-Busse 

Antragsberechtigte 
Unternehmen die Fahrzeuge im Nah- bzw. Regionalverkehr be-
treiben (mit Sitz in Baden-Württemberg) 

Antragszeitraum keine Fristen 

Ansprechstellen Ministerium für Verkehr Baden- Württemberg (VM) 

VM [Online]  
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-elektromobili-
taet/foerderung-e-bus/ 

 

Förderung 6-14:  Landesförderung für E-Lkw 

Förderung E-Lkw 

Was wird gefördert? Anschaffung, Leasing oder Umrüstung von Elektro-LKW 

Förderhöhe 
Å max. 50 % der Mehr- bzw. Umrüstungskosten 
Å bis zu 100.000 ú Fºrderung je E-LKW 

Antragsberechtigte Unternehmen (mit Sitz in Baden-Württemberg) 

Antragszeitraum keine Fristen 

Ansprechstellen Ministerium für Verkehr Baden- Württemberg (VM) 

VM [Online]  
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-elektromobili-
taet/foerderung-e-lkw/ 

 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/foerderung-e-bus/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/foerderung-e-bus/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/foerderung-e-lkw/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/foerderung-e-lkw/
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Förderung 6-15:  Landesförderung für flächendeckende Sicherheitsladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
in Baden-Württemberg (SAFE)  

Förderung flächendeckende Sicherheitsladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Ba-
den-Württemberg (SAFE)  

Was wird gefördert? 

Gefördert wird der Aufbau eines flächendeckenden E-Ladenet-
zes. 

Mit der flächendeckenden Sicherheitsladeinfrastruktur für Elektro-
fahrzeuge in Baden-Württemberg (SAFE) soll ein Grundnetz mit 
Lademöglichkeiten entlang der Verkehrswege und in den Sied-
lungsstrukturen geschaffen werden (10 x 10 km Raster). Der Be-
trieb des Netzes soll im März 2019 beginnen und über mindestens 
sechs Jahre garantiert werden. Zusätzlich entsteht ein Schnellla-
denetz mit einer Ladeleistung von mindestens 50 Kilowatt in ei-
nem 20 mal 20 Kilometer Raster, welches in das Grundladenetz 
integriert wird 

Das aus 78 Partnern bestehende Konsortium unter der Führung 
der EnBW AG hat dafür einen Förderbescheid in Höhe von rund 
2,2 Millionen ú f¿r die Errichtung des flªchendeckenden Sicher-
heitsladenetzes für Elektrofahrzeuge erhalten.  

Förderhöhe 

2,2 Millionen ú: 
Der Förderbescheid umfasst die Errichtung von insgesamt 48 
neuen Schnellladestationen und 106 Normalladestationen (da-
von 12 Ertüchtigungen bereits bestehender Standorte), an wel-
chen vertragsbasiertes Roaming und spontanes Laden möglich 
sein wird.  

Ansprechstellen Ministerium für Verkehr Baden- Württemberg (VM) 

VM [Online]  
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/presse/pressemitteilung/pid/schub-fuer-e-mobili-
taet-baden-wuerttemberg-sorgt-fuer-flaechendeckendes-sicherheitsladenetz-fuer-el/ 

 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/presse/pressemitteilung/pid/schub-fuer-e-mobilitaet-baden-wuerttemberg-sorgt-fuer-flaechendeckendes-sicherheitsladenetz-fuer-el/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/presse/pressemitteilung/pid/schub-fuer-e-mobilitaet-baden-wuerttemberg-sorgt-fuer-flaechendeckendes-sicherheitsladenetz-fuer-el/
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Förderung 6-16:  Landesförderung Elektrifizierung der Landesfahrzeugflotte 

Elektrifizierung der Landesfahrzeugflotte 

Was wird gefördert? 

Die Landesverwaltung hat eine wichtige Vorbildfunktion beim Kli-
maschutz. Daher betrifft eine weitere Förderung die Elektrifizie-
rung der Landesfahrzeugflotte. Diese soll ihrer Vorbildfunktion ge-
recht werden, indem nachhaltige Mobilitätslösungen in den Lan-
desministerien und -behörden ausgebaut und die Landesfahr-
zeugflotte weiter modernisiert werden. 

Das Ministerium für Verkehr unterstützt die Landesministerien 
und -behörden im Rahmen der Landesinitiative Elektromobilität 
(LE III) bei der Beschaffung von 

Å Elektro- und Hybridfahrzeugen, 
Å elektrischen Nutz- und Kurierfahrzeugvarianten, 
Å Elektrorollern, 
Å Lasten-Pedelecs, 
Å Pedelecs und 
Å E-Bikes sowie  
Å Ladeinfrastruktur für Elektro- & Hybridfahrzeuge und Pede-

lecs. 

Förderhöhe 

Die Mehrkosten, die durch die Beschaffung eines Elektro- oder 
Hybridfahrzeuges gegenüber einem konventionell angetriebe-
nen Fahrzeug entstehen werden erstattet. (Deltafinanzierung) 

Å Elektroroller: 2.000 ú, 
Å Lasten-Pedelecs: 4.000 ú, 
Å E-Bike: 2.000 ú, 
Å Ladeinfrastruktur für Elektro- und Hybridfahrzeuge 5.000 ú, 
Å Ladeinfrastruktur für Pedelecs: 4.000 ú, 

jedoch bei allen maximal der tatsächliche Kaufpreis. 

Antragsberechtigte Landesministerien und -behörden  

Antragszeitraum  

Ansprechstellen Ministerium für Verkehr Baden- Württemberg (VM) 

VM [Online]  
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/nachhaltige-mobilitaet/mobilitaetsmanage-
ment/elektrifizierung-der-landesfahrzeugflotte/ 

 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/nachhaltige-mobilitaet/mobilitaetsmanagement/elektrifizierung-der-landesfahrzeugflotte/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/verkehrspolitik/nachhaltige-mobilitaet/mobilitaetsmanagement/elektrifizierung-der-landesfahrzeugflotte/
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7 Ladeinfrastrukturanalyse 

Zum erfolgreichen Markthochlauf der Elektromobilität ist der adäquate Ausbau der notwendi-

gen Ladeinfrastruktur (LIS) unabdingbar. Zum einen müssen im öffentlichen Raum ausrei-

chend sichtbare Ladesäulen vorhanden sein, um den potenziellen Käufern von Elektrofahr-

zeugen die Sicherheit zu geben, dass sie auch auf längeren Strecken problemlos laden kön-

nen. Zum anderen sollten jedoch beim Aufbau der Ladeinfrastruktur Ineffizienzen vermieden 

werden, um die Akzeptanz der Elektromobilität nicht negativ zu beeinflussen. Solche Ineffizi-

enzen können z. B. durch die Errichtung von Ladeinfrastruktur an wenig frequentierten Orten, 

die mangelhafte Kennzeichnung von Ladeinfrastruktur, aber auch eine zu hohe Anzahl von 

Ladesäulen auf kleinerem Raum sein. Bei letzterem kann es zu Konkurrenzsituationen um die 

verfügbaren Parkflächen kommen, oder es kann durch eine zu niedrige Belegung langfristig 

keine Wirtschaftlichkeit der einzelnen Säulen erreicht werden. 

In dem vorliegenden Ladeinfrastrukturkonzept wird für das RegioENERGIE-Gebiet eine Aus-

baustrategie für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur bis zum Jahr 2030 erarbeitet. Dazu 

werden sowohl das Untersuchungsgebiet als Ganzes als auch die einzelnen Kommunen ana-

lysiert und unter Verwendung von Zukunftsszenarien für den Markthochlauf der Elektromobili-

tät hinsichtlich möglicher Standorte für Ladeinfrastruktur untersucht. Als Ergebnis werden für 

jede Kommune für die Zieljahre 2025 und 2030 konkrete LIS-Standorte benannt, eine Emp-

fehlung für die Anzahl und Leistung der dort zu installierenden Ladepunkte ausgesprochen 

und die aktuelle Netzsituation für ausgewählte, prioritäre Standorte adressiert. Außerdem wird 

eine Übersicht über die ansässigen Arbeitgeber ab 20 Mitarbeitern gegeben und Vorschläge 

zum Ausbau der Ladeinfrastruktur f¿r privates ĂLaden beim Arbeitgeberñ gemacht.  

Das private ĂLaden zu Hauseñ ist nicht Bestandteil dieses Berichts, da das Ladeinfrastruktur-

konzept als Leitfaden für die Kommunen zur Ausgestaltung ihrer öffentlich zugänglichen Lad-

einfrastruktur dient. Jedoch wird im Zusammenhang mit der Nutzung von Ladeinfrastruktur, 

Photovoltaikanlagen und Speichern eine beispielhafte Speicherauslegung erläutert. 

 Grundlagen 

7.1.1 Abgrenzung Ladebereiche  

Prinzipiell wird in dem vorliegenden Ladeinfrastrukturkonzept zwischen öffentlichem bzw. halb-

öffentlichem Laden und privatem Laden, darunter fallen Laden beim Arbeitgeber und Laden 

zu Hause, unterschieden (vgl. Abbildung 7-1). Je nachdem an welchem Standort der Ladevor-

gang stattfindet und welche Verweildauern zu erwarten sind, ergeben sich unterschiedliche 

Anforderungen an die Ladesäulen-Infrastruktur.  

Erfahrungswerte der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) geben an, dass mit ca. 85 % 

der Großteil der Ladevorgänge im privaten Bereich, also zu Hause und beim Arbeitgeber, 

stattfindet. Das durchschnittliche Fahrzeug wird in Deutschland 23 Stunden am Tag nicht ge-

nutzt, sodass Elektrofahrzeuge während dieser Parkzeiten komfortabel geladen werden kön-

nen.  
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Abbildung 7-1:  Einteilung der Ladeinfrastruktur in Betrachtungsbereiche 

7.1.1.1 Öffentlich zugängliches Laden 

Öffentliche und halböffentliche Ladeinfrastruktur wird zur öffentlich zugänglichen Ladeinfra-

struktur zusammengefasst werden. Der öffentliche Raum zeichnet sich dadurch aus, dass die 

Ladeinfrastruktur von jedem erreicht und genutzt werden kann. Zum öffentlichen Raum werden 

die Straße mit Straßenrand oder öffentliche Parkplätze gezählt. Im halböffentlichen Raum wer-

den Standorte wie Einkaufszentren, Supermärkte oder Parkhäuser genannt. 

Bei öffentlich zugänglichen Ladepunkten soll ein diskriminierungsfreier Zugang der Ladesäu-

len gewährleistet sein. Die Ladesäule sollte dabei folgende Anforderungen erfüllen: 

ü die Ladeinfrastruktur sollte der aktuellen LSV entsprechen und somit über eine Lade-

kupplung des Typs 2 verfügen, 

ü der Ladepunkt ist im Idealfall 24 Stunden an sieben Tage der Woche nutzbar, 

ü die Ladeinfrastruktur sollte an ein IT-Backend-Netz angeschlossen sein,  

ü das Ad-hoc-Laden sollte ebenso sichergestellt sein wie die Roamingfähigkeit,  

ü der zur Ladung verwendete Strom stammt im Idealfall aus erneuerbaren Energien oder 

aus vor Ort erzeugtem Strom.  
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Die Ladeinfrastruktur im öffentlichen kommunalen Raum sollte eine Leistung von mindestens 

22 kW aufweisen, um bei kürzerer Aufenthaltsdauer ein adäquates Laden zu ermöglichen und 

auch, um der zukünftig zu erwartenden höheren Batteriekapazität der Elektromobile gerecht 

zu werden.  

Intermodale Verkehrspunkte, z. B. Bahnhöfe und S-Bahn-Haltestellen weisen in der Regel län-

gere Verweildauern der Fahrzeuge auf. Berufspendler verbleiben für sechs Stunden und län-

ger an den Parkmöglichkeiten in Nähe der Bahnhöfe. Ähnliches gilt auch im Freizeitbereich 

für Ausflügler. In diesem Zeitraum ist daher ein langsames und batterieschonendes Laden des 

Elektroautos ausreichend. Daher werden an solchen Intermodalpunkten bei Bedarf Wall-Bo-

xen mit einer Leistung von 3,7 kW empfohlen, perspektivisch und bei ausreichenden Netzka-

pazitäten können auch hier bis zu 22 kW pro Ladepunkt vorgesehen werden. Außerdem bietet 

sich an diesen Punkten die Installation von Ladeboxen für Pedelecs / E-Bikes an. 

7.1.1.2 Laden beim Arbeitgeber 

Laden beim Arbeitgeber bezeichnet die Möglichkeit eines Mitarbeiters, bei seinem Arbeitgeber 

auf einem Firmenparkplatz sein privates Elektromobil zu laden. Mit einbezogen wird auch der 

Einsatz von Elektrofahrzeugen als Dienst- bzw. Flottenfahrzeuge. Neben dem Laden zu Hause 

wird diesem Ladebereich ein signifikanter Einfluss auf den Markthochlauf der Elektromobilität 

zugeschrieben. Insbesondere für Arbeitnehmer, die zuhause über keine eigene Lademöglich-

keit verfügen (Laternenparker / Mehr-Parteien-Tiefgarage), erhöht das Laden beim Arbeitge-

ber die Attraktivität der Elektromobilität, da der Großteil der Ladevorgänge in diesem Fall beim 

Arbeitgeber erfolgen könnte.  

Der aktuelle steuerliche Anreiz ï kostenloser oder vergünstigt beim Arbeitgeber bezogener 

Strom muss nicht als geldwerter Vorteil berücksichtigt werden ï versucht diese Entwicklung 

zu unterstützen. Darüber hinaus müssen elektrische Firmenwagen, die auch privat genutzt 

werden dürfen, lediglich mit einem halben Prozent des Listenpreises als geldwerter Vorteil 

versteuert werden. Diese Regelung gilt für Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeuge ab dem 

01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021. 

Analog zum Laden an Intermodalpunkten erfolgt das Laden beim Arbeitgeber ebenfalls über 

einen längeren Zeitraum von 6 - 10 Stunden, bei Flottenfahrzeugen oftmals auch länger. Bei 

angenommenen Fahrtstrecken zwischen Wohnort und Arbeitsstäte von in der Regel nicht 

mehr als 50 km ergibt sich ein vergleichsweise geringer Ladebedarf, sodass in der Regel eine 

Ladeleistung von 3,7 kW ausreichend ist. Perspektivisch ist auch die Installation von Ladesäu-

len mit bis zu 22 kW denkbar, sodass bei Planungen bereits die Nachrüstung der entsprechen-

den Infrastruktur vorgesehen werden sollte. 

7.1.1.3 Privates Laden zu Hause 

Unter der Kategorie privates Laden wird das Laden auf einem privaten Stellplatz verstanden, 

der nur durch Einwilligung des Eigentümers benutzt werden kann. Eine private Garage, ein 

Carport, aber auch ein angemieteter Stellplatz sind Beispiele für diese Kategorie. Aufgrund 

der hohen Standzeiten und der eindeutigen Eigentumsverhältnisse kann davon ausgegangen 

werden, dass das Laden bei Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern zusammen mit dem 

Laden beim Arbeitgeber, wie bereits heute der Fall, den Hauptanteil des zukünftig zu erwar-

tenden Ladebedarfs deckt. 
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Bei Wohnungseigentümergemeinschaften in Mehrfamilienhäusern ist aufgrund der aktuellen 

unklaren Gesetzeslage ein flächendeckender Ausbau der Ladeinfrastruktur noch fraglich; es 

zeichnet sich jedoch ab, dass in naher Zukunft im Wohnungseigentumsgesetz Anpassungen 

zur Erleichterung der Installation von Ladesäulen vorgenommen werden.  

Das private Laden zu Hause weist die längsten Verweildauern (vor allem während der Nacht-

stunden) auf, sodass der Ladebedarf der Elektrofahrzeuge zu Hause vorrangig durch Wall-

Boxen mit einer Leistung von 3,7 kW bereitgestellt werden kann.  

Für Berufstätige mit hohen täglichen Fahrleistungen (z. B. > 200 km), die nicht zusätzlich beim 

Arbeitgeber laden können, ist eine leistungsstärkere Ladesäule sinnvoll (mindestens 7,4 kW), 

um über Nacht das vollständige Laden der Batterie zu gewährleisten. 

7.1.2 Bauarten E-Ladeinfrastruktur 

Je nach Einsatz ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Ausführung der Ladein-

frastruktur. In einer frühen Planungsphase sollte daher bereits die Art der Ladestation und der 

benötigten Funktionen definiert werden. 

Grundsätzlich kann zwischen kabelgebundenen (konduktiven) und kabellosen (induktiven) La-

devorgängen unterschieden werden. Bei kabelgebundener Infrastruktur wird zusätzlich zwi-

schen Wall-Boxen und Standsäulen differenziert. Induktives Laden zeichnet sich durch einen 

kabellosen Ladevorgang aus. 

 

Abbildung 7-2:  Bauarten Ladeinfrastruktur (Bildquelle: HafenCity Hamburg) 

7.1.2.1 Wall-Box 

Wall-Boxen (oder Ladeboxen) sind kompakte Stationen zur Wand- oder Deckenmontage. 

Diese sind durch eine einfache Funktionalität und eine vergleichsweise geringe Ladeleistung 

charakterisiert. Abgesehen von einer Ladesteuerung ist eine erweiterte Datenkommunikation 

(z. B. für eine Abrechnung) hierbei häufig nicht vorgesehen. Beim Laden zu Hause werden 

derzeit vorrangig Wall-Boxen mit einer Leistung von 3,7 kW eingesetzt. 

Wall-Box    Ladesäule    Induktives Laden 
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7.1.2.2 Standsäule 

Standsäulen sind für den Einsatz im öffentlichen bzw. halböffentlichen Raum geeignet. Mit 

zunehmender Funktionalität und kommunikativer Vernetzung werden diese als intelligente La-

desäulen bezeichnet. Die Standsäulen können dabei die im Folgenden genannten Funktionen 

beinhalten: 

ü Bediendisplay für den Nutzer,  

ü Kommunikation mit Smartphones, 

ü Steuerung des Ladens nach Zeit, Leistung oder Preis, 

ü Reservierung der Ladestation, 

ü Münzeinwurf/EC-Abrechnung, 

ü Benutzeridentifizierung ermöglicht Kommunikation mit Stromanbieter und Abrechnung 

gemäß Stromtarif. 

Zukünftig sollen diese intelligenten Ladestationen auch zur Spannungs- und Frequenzstabili-

sierung oder zum Spitzenlastausgleich genutzt werden können. 

Im öffentlichen Raum kann bei einem künftig großen Ladebedarf eine Satellitenlösung der 

Ladestationen sinnvoll sein. Hierbei wird lediglich eine Zentraleinheit mit Bedienelement und 

Steuerung versehen. Diese steuert mehrere Ladeeinrichtungen. Kostenintensive Komponen-

ten werden somit lediglich für die Zentraleinheit benötigt, sodass in der Regel bei einer größe-

ren Anzahl an Ladestationen die Investitionskosten geringer ausfallen als bei Einzellösungen. 

Zudem kann durch ein entsprechendes Management der Ladevorgänge die Gesamtan-

schlussleistung geringer ausfallen als bei unabhängig arbeitenden Einzelsäulen. 

Derzeit werden überwiegend Standsäulen mit einer Leistung von 11 kW bzw. 22 kW, im 

Schnellladebereich von 50 kW, installiert. Es sind auch bereits Schnellladesäulen von 150 kW 

bzw. von bis zu 350 kW auf dem Markt erhältlich. Hierbei ist problematisch, dass die aktuellen 

Elektrofahrzeuge häufig nicht schnellladefähig sind, sodass erst die nächsten Generationen 

der E-Autos von den sehr leistungsstarken Schnellladesäulen profitieren.  

Neben den klassischen Ladesäulen sind Sonderformen wie Straßenlampen mit integrierten 

Ladesäulen auf dem Markt erhältlich, die gerade in dicht besiedelten Räumen zum Beispiel für 

die Ladung von sogenannten ĂLaternen-Parkernñ ihre Vorteile ausspielen können. Auch wird 

die Zahl öffentlicher Installationen durch die Kombination mehrerer Funktionen reduziert. 

7.1.2.3 Induktives Laden 

Beim induktiven Laden ist kein Leistungskabel notwendig. Der Strom wird in Form eines elekt-

romagnetischen Felds mithilfe einer Primärspule in der Ladeeinheit (z. B. Garage) auf die Se-

kundärspule im Fahrzeug übertragen. Hierfür ist ein möglichst geringer Abstand der beiden 

Spulen notwendig. Das Laden ist über eine Induktionsplatte oder -matte möglich, die im Boden 

des Parkplatzes eingebracht bzw. auf dem Boden aufgeschraubt wird.  

Der Vorteil dieser Methode ist der Komfortgewinn für den Nutzer, da der Ladevorgang ohne 

die Notwendigkeit einer Verkabelung durchgeführt wird. Aktuell weist die Technik größtenteils 

noch keine Serienreife auf, jedoch wird erwartet, dass das induktive Laden zukünftig eine stär-

kere Rolle spielen wird. 
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7.1.3 Empfohlene Ausführung der Ladesäulen 

Die empfohlenen technischen und baulichen Details der Ladeinfrastruktur sind nachfolgend 

zusammengefasst. 

7.1.3.1 Technische Parameter  

Die Ladesäulen sollten vor allem im öffentlichen Raum bzw. an gemeinschaftlich genutzten 

Ladesäulen über eine Steckverbindung des Typs 2 verfügen, da dies in den kommenden Jah-

ren serienmäßig in den Elektrofahrzeugen verbaut wird. Ältere Elektroautos, Pedelecs und 

Scooter verf¿gen oft nur ¿ber die Mºglichkeit ein Ănormalesñ Kabel mit ¿blichen Schuko-Ste-

ckern anzuschließen, sodass diese Anschlussmöglichkeit zumindest als Übergangstechnolo-

gie ebenfalls angeboten werden sollte. Dieser Anschlusspunkt kann darüber hinaus für Notla-

dungen genutzt werden, sollten Typ 2-Stecker oder -Ladekabel beschädigt sein. 

Öffentlich zugängliche Ladesäulen sollten über eine Verriegelung verfügen, um ein Entfernen 

des Ladekabels unter Last und das Unterbrechen des Ladevorgangs durch Dritte zu verhin-

dern. Ebenso ist eine Identifizierung des Nutzers notwendig, um ein Abrechnen der bezogenen 

Energiemengen zu ermöglichen. Die Identifizierung kann dabei personenbezogen (z. B. über 

Fingerprint, PIN, RFID-Transponder-Karte, Schlüssel oder SMS-Identifizierung) oder fahr-

zeuggebunden (z. B. RFID-Transponder-Karte, Plug and Charge30) erfolgen. 

Im Idealfall weisen die öffentlich zugänglichen Ladesäulen ein einheitliches Design auf, um die 

Elektromobilität stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. Die Ladeinfrastruktur 

kann darüber hinaus als Werbeträger-Medium für den Betreiber dienen.  

Eine Beschilderung ist sinnvoll, um die regelmäßige Nutzung der Ladesäule zu gewährleisten 

und um fehlerhaftem Parkverhalten entgegen zu wirken.  

Idealerweise werden durch eine Ladestation mehrere Parkplätze mit Strom versorgt. Hierfür 

sind Ladesäulen mit der entsprechenden Anzahl an Ladepunkten vorzusehen. Serienmäßig 

sind Ladestationen je nach Ausführung mit einem oder mehreren Ladepunkten erhältlich. Die 

Auswahl der jeweiligen Ladepunkte-Anzahl sollte in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten 

erfolgen, aus Gründen der Redundanz wird jedoch empfohlen, an jedem Standort zumindest 

zwei Ladepunkte vorzusehen.  

7.1.3.2 Bauliche Vorkehrungen 

Die öffentlichen Ladestationen sollten nach Möglichkeit gut sichtbar auf Parkplätzen oder Tief-

garagen in der Nähe von Ortsnetzstationen oder Unterverteilungen platziert werden, um den 

finanziellen Aufwand für den Netzanschluss zu minimieren. Durch eine Ladesäule mit zwei 

Ladepunkten können zwei Parkplätze für den Ladevorgang von Elektrofahrzeugen genutzt 

werden. 

                                                

30 selbstständige Authentifizierung des Autos per Software 
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Abbildung 7-3: Sinnbilder für Elektrofahrzeuge zur Kennzeichnung von Ladeinfrastruktur 

Die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) schreibt für die Kennzeichnung ge-

förderter Ladeinfrastruktur im öffentlichen Straßenraum die Darstellung eines Elektrofahr-

zeugs in schwarz auf weißem Grund gemäß § 39 Abs. 10 StVO vor. Die Stellplätze an geför-

derter Ladeinfrastruktur im nicht-öffentlichen Straßenraum sind durch das Aufbringen eines 

weißen Sinnbildes (Darstellung eines Elektrofahrzeuges gemäß § 39 Abs. 10 StVO) auf grü-

nem Grund zu kennzeichnen (siehe Abbildung 7-3). Die Bodenmarkierung soll jeweils die kom-

plette Fläche des Parkplatzes umfassen. 

Die bauliche Integration der Ladeinfrastruktur in den Gebäudebestand ist aufgrund zeitlich un-

terschiedlicher Innovationszyklen erschwert. Dieser beträgt bei Fahrzeugen wenige Jahre, in 

Gebäuden jedoch mehrere Jahrzehnte. Um einen bedarfsgerechten Ausbau der Elektromobi-

lität zu ermöglichen, sollte daher bei Neubau und Sanierungsmaßnahmen Infrastruktur vorge-

sehen bzw. eine mögliche kostengünstige Nachrüstung eingeplant werden. Dies beinhaltet 

z. B. Anschlüsse, Kabelpritschen, Leerrohre oder Wanddurchbrüche.  

Durch den Einsatz von Kabelpritschen oder Deckenkanälen unter der Decke (30 cm Abstand 

zur Decke) kann der ausreichende Schutz vor Umwelteinflüssen gewährleistet werden. 

Ebenso können diese Installationen bei ausreichender Belüftung die mögliche Überhitzung 

durch Dauerbelastung der Kabel reduzieren. Je nach Leistung der vorzusehenden Ladesäulen 

sind die benötigten Stromleitungen zu dimensionieren. Ebenso sind Platzreserven einzupla-

nen, um bei einem gestiegenen Ladesäulenbedarf neben den Ladesäulen auch zusätzliche 

Schaltschränke installieren zu können. Sofern Wall-Boxen nachgerüstet werden sollen, emp-

fiehlt es sich, Leerrohre von den Kabelpritschen herunterzuführen, um die Ladeinfrastruktur 

bei Bedarf kostengünstig nachrüsten zu können. Standlösungen der Ladeinfrastruktur benöti-

gen teilweise einen Wandabstand von bis zu 80 cm, damit Wartungsarbeiten über die Rück-

seite erfolgen können. 

Die Wartung sollte durch den Hersteller der Ladesäule bzw. den Energieversorger erfolgen. 

Die Wartungsintervalle sind in der VDI-Norm 105 festgelegt. Wichtig bei der Gestaltung des 

Wartungsvertrages ist, dass eine Entstörung innerhalb weniger Stunden sichergestellt ist.  

Kabelabschottungen E90 mit einer Feuerresistenz von 90 Minuten sind in Tiefgaragen vorge-

schrieben. In der Nähe von Notausgängen und Fluchtwegen muss eine Schutzfolie gegen 

Abtropfen im Brandfall installiert sein. Ladestationen stellen keine erhöhten Anforderungen an 
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Brandabschnitte, Brandschutztüren, Sprinkleranlagen oder Feuerlöscher. Lithium-Ionen-Ak-

kus weisen beim Parken eine sehr geringe Brandgefahr aus. Vereinzelte Brände entstanden 

durch falsche Ladeeinstellungen, falsche Ladekabel oder unterdimensionierten Kabelinstalla-

tionen. Verlängerungskabel sollten beim Laden der Fahrzeuge überflüssig sein und wegen der 

Stolper- und Kabelbrand-Gefahr generell nicht verwendet werden.  

Durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen werden die Emissionen von giftigem Kohlenmono-

xid bzw. von Stickoxiden reduziert, sodass die Luftqualität (v. a. in Tiefgaragen) erhöht wird. 

Gleichzeitig steigt jedoch die Wärmeentwicklung, die durch den Ladevorgang (v. a. bei hohen 

Ladeleistungen) verursacht wird. Das Laden in Tiefgaragen wird voraussichtlich jedoch vor-

rangig durch eine niedrigere Ladeleistung gewährleistet, sodass das Überhitzungsrisiko als 

gering einzustufen ist, zumal ja auch ein Verbrennungsmotor in der Abkühlphase nicht uner-

hebliche Wärmemengen abgibt. 

Die Ladestationen sollten vor allem im öffentlichen Raum mit einem Anprall-Schutz ausgerüs-

tet werden, eine gesetzliche Verpflichtung besteht jedoch nicht. Der Anprallschutz kann als 

Anprallbügel oder als Betonsockel ausgeführt werden. 

Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum ist genehmigungspflichtig (§18 StrG BW Antrag auf 

straßenrechtliche Sondernutzung), die Tiefbauarbeiten sind separat zu beantragen. Bei der 

Einrichtung von Lademöglichkeiten zu Hause bzw. beim Arbeitgeber ist zwischen einer Nach-

rüstung des Bestands bzw. einem Neubau von Gebäuden zu unterschieden. Während die 

Nachrüstung gemäß § 50 Abs. 2 Nr. 1 LBO31 nicht genehmigungspflichtig ist, ist die Ladeinf-

rastruktur im Neubau Bestandteil der Baugenehmigung.  

7.1.3.3 Energieversorgung/Lastmanagement 

Derzeit ist ein Lastmanagement zum Beispiel im Rahmen von smart grid Aktivitäten aufgrund 

der geringen Anzahl von Elektroautos und Ladesäulen nicht zwingend erforderlich. Für eine 

langfristige und nachhaltige Planung wird dieses jedoch zukünftig empfohlen. Ideal ist hierbei 

eine kommunikationstechnische Anbindung an den Netzbetreiber, um je nach Ladebedarf das 

Lastmanagement zu optimieren und Störungen an Servicetechniker zu übermitteln.  

Insbesondere beim Ausbau des Stromnetzes ist die Spitzenlast der Ladesäulen zu berück-

sichtigen. Ohne Lastmanagement ist davon auszugehen, dass die Fahrzeuge meist zu ähnli-

chen Zeiten geladen werden. Durch ein zentrales Lastmanagement kann im Idealfall der La-

dezeitpunkt, die Ladedauer sowie die Ladeleistung jedes angeschlossenen Elektroautos be-

darfsgerecht angepasst werden Dies ermöglicht eine deutliche Reduzierung des Gleichzeitig-

keitsfaktors und somit eine Verminderung von Spitzenlasten bzw. der benötigten Anschluss-

leistungen. 

  

                                                

31 Verfahrensfreie Vorhaben gemäß § 50 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO), in Kraft getreten am 
1. März 2010 
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Es kann zwischen folgenden Lastmanagement-Arten unterschieden werden: 

ü integriertes Lastmanagement 

ü statisches Lastmanagement 

ü dynamisches Lastmanagement 

ü priorisiertes Lastmanagement 

Integriertes Lastmanagement 

Ladestationen mit 2 Ladepunkten verteilen die über den Anschlusspunkt zur Verfügung ge-

stellte Gesamtleistung gleichmäßig auf zwei Fahrzeuge. Ist nur ein Fahrzeug angeschlossen, 

steht die Gesamtleistung an einem Ladepunkt vollständig zur Verfügung.  

 

Abbildung 7-4: Schema integriertes Lastmanagement 

Statisches Lastmanagement 

Eine fix reservierte Ladeleistung wird gleichmäßig auf mehrere Ladestationen verteilt, sobald 

mehrere Abnehmer angeschlossen sind. So werden beispielsweise oftmals Ladesäulen mit 

22 kW Leistung pro Ladepunkt auf eine Gesamtleistung von 30 kW (2 x 15 kW) gedrosselt, 

sobald zwei Fahrzeuge angeschlossen sind. 

 

Abbildung 7-5: Schema statisches Lastmanagement 

Dynamisches Lastmanagement 

Die Gesamtladeleistung wird dynamisch dem aktuellen Stromverbrauch des Gebäudes ange-

passt. Die Ladeleistung wird dabei gleichmäßig zwischen den Ladesäulen verteilt bzw. es kann 

eine Reduzierung der Ladeleistung bei Lastspitzen vorgenommen werden. 

 

Abbildung 7-6: Schema dynamisches Lastmanagement 
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Priorisiertes Lastmanagement 

Ladebedarf und typischer Fahrplan von Elektrofahrzeugen werden analysiert und mit der ver-

fügbaren Ladeleistung und dem Stromverbrauch des Gebäudes abgeglichen. Dies ermöglicht 

ein sequenzielles bzw. ein gleichzeitiges Laden mit reduzierter Leistung. 

 

Abbildung 7-7: Schema priorisiertes Lastmanagement 

Zusätzlich zu diesen dezentralen Lastmanagement-Arten direkt vor Ort ist ein zentrales Last-

management durch den Netzbetreiber möglich. Durch die Nutzung von Flexibilität in den Net-

zen (z. B. durch Redispatch/Umschaltmaßnahmen, Einspeisemanagement, Spitzenkappung 

oder Laststeuerung) können die steigenden Anforderung an die Stromversorgungsnetze zur 

Ausschöpfung der aktuellen Übertragungskapazitäten erfüllt werden und somit Netzengpässe 

vermieden werden 

Diese Flexibilität und Marktmechanismen müssen dauerhaft überwacht und ggf. übergeordnet 

gesteuert werden. So ist ein Lastmanagement durch Fahrpläne denkbar, d.h. der Netzbetrei-

ber gibt vor, wann welche Leistung bezogen werden kann und ermöglicht somit ein Verschie-

ben von Spitzen in Schwachlastzeiten. Problematisch ist jedoch, dass die Energieversor-

gungsunternehmen im Niederspannungsbereich kaum Messmöglichkeiten haben und somit 

keine Aussage zu den zu jedem Zeitpunkt verfügbaren Kapazitäten in den einzelnen Nieder-

spannungskabeln getroffen werden können. Das zentrale Lastmanagement ist somit aufgrund 

der fehlenden Transparenz im Niederspannungsnetz nicht bzw. nur bedingt möglich. Im Zuge 

des vermehrten Aufbaus der Ladesäuleninfrastruktur wird dies jedoch eine zentrale Rolle spie-

len, um die notwendigen Netzausbaumaßnahmen zu minimieren.  

Von einer Vielzahl von Netzbetreibern wird in der Zwischenzeit gefordert, dass die Ladesäulen 

für den Zweirichtungsbetrieb ausgelegt werden sollten, um das Stromnetz zu stabilisieren. 

Hierzu müsste die AR 4105 (Arbeitsrichtlinie Erzeugungsanagen am Niederspannungsnetz) 

eingehalten werden. Zusätzlich bestünde somit die Möglichkeit, Blindleistung bereit zu stellen, 

und somit das Stromnetz zu entlasten. Diese Blindleistungslieferung hat auf die gespeicherte 

Strommenge in der Batterie keinen Einfluss.  

7.1.4 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

7.1.4.1 Öffentliche Ladesäulen  

Momentan ist ein wirtschaftlicher Betrieb von öffentlichen Ladesäulen oftmals aufgrund der 

niedrigen Benutzungsfrequenz nicht realisierbar. Mit einem Markthochlauf der Elektromobilität 

und wegen der Minderung der notwendigen Investitionskosten durch die aktuellen Fördermög-

lichkeiten kann in den kommenden Jahren vor allem an gut gelegenen Standorten mit der 

Erreichung der Rentabilitätsschwelle gerechnet werden. 
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Nachfolgend wird die Wirtschaftlichkeit einer Ladesäule mit 2 x 22 kW Ladeleistung sowie ei-

ner Ladebox mit 3,7 kW dargestellt. Die Abrechnung erfolgt in diesen Beispielen nach der tat-

sächlich bezogenen Strommenge.  

a) Auslegungsparameter 2 x 22 kW-Ladesäule 

ü Förderung gemäß Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur  

ü Abschreibungsdauer: 10 Jahre 

ü Zinssatz: 3 % 

ü Anschaffungskosten:  

Å Hardware: 5.000 ú netto 

Å Netzanschluss: 2.000 ú netto 

Å Sonstiges (Planung, Genehmigung, Anmeldung, é): 3.000 ú netto 

ü Laufende Kosten (Wartung, Sondernutzung, Kommunikationskosten, Abrechnung / 

Vertragsmanagement, IT-System.): 1.500 ú/a netto 

ü Verkaufspreis Strom: 45 ct/kWh netto 

ü Die internen Kosten, die pro kWh anfallen, ermitteln sich aus:  

Å durchschnittlicher Strompreis für Haushaltskunden 2016: 24,2 ct/kWh32 netto 

(28,8 ct/kWh inkl. MwSt.) 

Å Umlegung der Gesamtkosten für Investition und Betrieb der Ladesäule pro abge-

setzte kWh.  

Die internen Kosten sind somit je nach abgegebener Strommenge variabel. 

Es wird der Break-Even-Punkt berechnet, d.h. die Strommenge, ab der die Vollkosten der La-

desäule gedeckt sind. Eine Deckung der Kosten unter den zugrunde gelegten Parametern ist 

pro Ladepunkt ab ca. 10 MWh/a möglich, bei zwei Ladepunkten müssen somit pro Säule rund 

20 MWh/a abgesetzt werden. Dies entspricht 0,8 Vollladungen pro Tag und Ladepunkt bzw. 

293 Vollladungen pro Jahr und Ladepunkt (VW e-Golf mit 35,8 kWh Batteriekapazität). 

Des Weiteren wird eine Sensitivitätsanalyse für folgende Parameter durchgeführt:  

ü Verkaufspreis Ladestrom 

ü Strombezugskosten 

ü Investitionskosten 

ü Laufende Kosten 

ü Förderung 

ü Zinssatz  

 

                                                

32 Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW 
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Abbildung 7-8: Sensitivitätsanalyse Wirtschaftlichkeit Ladesäule 2 x 22 kW 

Es zeigt sich, dass eine Änderung des Verkaufspreises des Ladestroms den größten Einfluss 

auf die Wirtschaftlichkeit hat. Bei einer Erhöhung des Verkaufspreises um 10 % muss bei-

spielsweise 3,7 MWh/a (entspricht ca. 18 %) weniger Strom abgesetzt werden, um in den wirt-

schaftlichen Bereich zu kommen. Eine Erhöhung der Strombezugskosten bzw. der laufenden 

Kosten um 10 % hat hingegen die Folge, dass für einen wirtschaftlichen Betrieb ca. 2,7 MWh/a 

Strom (ca. 13 %) zusätzlich abgesetzt werden müssten.  

Neben den höheren Hardware- und Installationskosten fällt für DC-Schnellladestationen ab 

50 kW Ladeleistung vor allem für den Netzanschluss und die möglicherweise anfallende Neu-

verlegung von Kabeln oder die Errichtung einer eigenen Trafostation je nach Einzelfall über-

schlägig etwa der zehnfache Preis von Normalladestationen an33.  

b) Auslegungsparameter 3,7 / 7,4 kW-Ladebox 

ü Förderung gemäß Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Baden-

Württemberg 

ü Abschreibungsdauer: 10 Jahre 

ü Zinssatz: 3 % 

ü Anschaffungskosten:  

Å Hardware: 1.200 ú netto 

Å Netzanschluss: 0 ú netto 

Å Sonstiges (Planung, Genehmigung, Anmeldung, é): 1.000 ú netto 

                                                

33 Quelle: HafenCity Hamburg 
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ü Laufende Kosten (Wartung, Sondernutzung, Kommunikationskosten, Abrechnung/Ver-

tragsmanagement, IT-System.): 1.000 ú/a netto 

ü Verkaufspreis Strom: 45 ct/kWh netto 

ü Die internen Kosten, die pro kWh anfallen, ermittelt sich aus:  

Å durchschnittlicher Strompreis für Haushaltskunden 2016: 24,2 ct/kWh34 netto 

(28,8 ct/kWh inkl. MwSt.) 

Å Umlegung der Gesamtkosten für Investition und Betrieb der Ladesäule pro abge-

setzte kWh.  

Die internen Kosten sind somit je nach abgegebener Strommenge variabel. 

Eine Deckung der Kosten unter den zugrunde gelegten Parametern ist bei der 3,7 kW-Lade-

box ab ca. 11,3 MWh/a möglich. Dies entspricht 0,9 Vollladungen pro Tag und Ladepunkt bzw. 

315 Vollladungen pro Jahr und Ladepunkt (VW e-Golf mit 35,8 kWh Batteriekapazität). 

7.1.4.2 Laden beim Arbeitgeber 

Stellt ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern Stellplätze und E-Ladeinfrastruktur zur Verfügung, 

kann er seine Attraktivität erhöhen, sein Image als nachhaltiges und zukunftsorientiertes Un-

ternehmen prägen und sich gleichzeitig von der Konkurrenz abheben. Das kostenlose oder 

verbilligte Aufladen eines Elektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers ist seit dem 1. Januar 

2017 bis zunächst Ende 2020 steuerfrei, muss also seitens der Mitarbeiter nicht als geldwerter 

Vorteil versteuert werden. 

In diesem Abschnitt sollen die für den Arbeitgeber anfallenden jährlichen Kosten (ohne den 

Stellplatz) für die Installation und den Betrieb einer Wall-Box mit einer Ladeleistung von 3,7 kW 

dargestellt werden. Es wird angenommen, dass der Ladestrom dem Arbeitnehmer 

a) kostenlos 

b) zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis 2016 von 28,80 ct/kWh brutto 

zur Verfügung gestellt wird. 

Weitere Berechnungsgrundlagen: 

ü Aufenthaltsdauer beim Arbeitgeber: 8 Stunden 

ü Arbeitstage: 220 Tage/Jahr 

ü Abschreibungsdauer: 10 Jahre 

ü Zinssatz: 3 % 

ü Investitionskosten: 

Å Hardware: 1.200 ú netto 

Å Netzanschlusskosten: 500 ú netto 

Å Sonstiges: 500 ú netto 

ü Laufende Kosten pro Jahr: 200 ú/a netto 

ü Strompreis Gewerbekunde: 17,8 ct/kWh netto (21,2 ct/kWh inkl. MwSt.) 

                                                

34 Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW 
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ü keine Förderung 

Mit den obigen Annahmen ergeben sich im Fall a) rund 1.618 ú netto und im Fall b) rund 500 ú 

netto jährliche Kosten für die Ladeinfrastruktur pro Mitarbeiter. 

Es wird empfohlen, pro Elektrofahrzeug einen Ladepunkt vorzusehen, sodass die Mitarbeiter 

die Sicherheit haben, jederzeit laden zu können. Sobald eine größere Anzahl an Ladepunkten 

oder auch höhere Ladeleistungen vorgesehen werden sollen, muss vom Netzbetreiber geprüft 

werden, ob die Netzkapazitäten am Standort für einen entsprechenden Ausbau ausreichend 

sind. Mit zunehmender Mitarbeiteranzahl, die auf das Arbeitgeberangebot einer Lademöglich-

keit zurückgreifen wollen, wird auch künftig die Abrechnung der abgegebenen Strommengen 

relevant werden. Derzeit wird versucht insbesondere rechtliche Hindernisse abzubauen, um 

die Stromabgabe und -abrechnung zu erleichtern und somit das Laden beim Arbeitgeber vo-

ranzutreiben. 

7.1.5 Betrieb und Abrechnung 

7.1.5.1 Betreibermodelle 

Für den Betrieb öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur können verschiedene Modelle An-

wendung finden. Im Folgenden wird auf das Ein-Lieferanten-Modell, das Bereitstellungsmo-

dell, auch Roamingmodell genannt, das Durchleitungsmodell, Park & Charge und das Ad-hoc-

Laden eingegangen. 

Das Ein-Lieferanten-Modell zeichnet sich dadurch aus, dass es pro Ladesäule nur einen 

Stromlieferanten gibt. Der Kunde kann zwischen den einzelnen Ladepunkten wählen, diese 

sind jedoch nicht untereinander vernetzt (Abbildung 7-9). Somit wird für jeden Ladepunkt das 

jeweilige Zugangsmedium benötig. 

 

Abbildung 7-9: Ein-Lieferanten-Modell 

Das derzeit verbreitetste Modell ist das Bereitstellungsmodell. Dies ist unter dem Begriff Ro-

aming-Modell bekannt. Wie beim Ein-Lieferanten-Modell gibt es an jeder Ladeinfrastruktur nur 

einen Stromlieferanten. Der wesentliche Unterschied ist jedoch, dass die einzelnen Lade-

punkte über ein Backend und eine Roaming-Plattform miteinander vernetzt sind (Abbildung 

7-10). Durch die Roaming-Plattform können die Kunden auch an fremden Ladepunkten ihr 

Fahrzeug laden, ohne davor einen Vertrag mit dem Betreiber abzuschließen. Voraussetzung 
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ist, dass der Ladesäulenbetreiber ein Roaming-Partner ist. Die zwei bekanntesten und meist-

verbreiteten Plattformen sind Ladenetz35 und Intercharge36. Neben dem einheitlichen Zugang 

wird so auch eine einheitliche Abrechnung ermöglicht. 

 

Abbildung 7-10:  Roaming-Modell / Bereitstellungsmodell 

Ein weiteres Modell ist das Durchleitungsmodell. Dies zeichnet sich dadurch aus, dass jeder 

Energielieferant die Möglichkeit hat, über die Ladeinfrastruktur Strom an den Kunden zu ver-

kaufen. Der Kunde kann unabhängig vom Ladeinfrastrukturbetreiber einen Tarif mit einem 

Versorger vereinbaren. Dieses System ermöglicht einen diskriminierungsfreien Zugang für je-

den Kunden. Der Kunde kann zum Beispiel einen Vertrag mit seinem Hausstromlieferanten 

schließen und so überall zu diesen Konditionen laden (Abbildung 7-11). 

 

Abbildung 7-11:  Durchleitungsmodell 

Ein Betreibermodell im halböffentlichen Raum stellt das Park & Charge-Modell dar. Dieses 

Modell ist zum Beispiel für Parkhäuser geeignet. Für die Ladesäulen im Parkhaus gibt es einen 

Stromanbieter. Der Nutzer zahlt wie jeder andere für das Parken. Darüber hinaus kann auch 

die Ladung pauschal abgerechnet werden. Beides kann am Kassenautomaten bezahlt werden 

(Abbildung 7-12).  

                                                

35 Ladenetz ist ein Verbund von 140 Stadtwerken und mehreren Business-Partnern. [Online] www.ladenetz.de  

36 Intercharge vernetzt europaweit Ladepunkte unterschiedlicher Betreiber. Die Plattform gehört zu Hubject, deren 
Gesellschafter sind Bosch, BMW Group, Daimler, EnBW, Innogy (RWE), Siemens und Volkswagen Group. [On-
line] http://www.intercharge.eu/  

http://www.ladenetz.de/
http://www.intercharge.eu/
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Abbildung 7-12:  Park & Charge-Modell 

Neben den beschriebenen Modellen gibt es noch das Ad-hoc-Laden. Nach der LSV muss dies 

bei der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur möglich sein. Dabei kann sich der Nutzer, 

ohne vorherigen Vertragsabschluss, direkt authentifizieren und so sein Fahrzeug laden. Au-

thentifizierungsmöglichkeiten sind zum Beispiel eine App, eine Website oder PayPal, auch 

Zahlungsmittel wie EC- oder Kreditkarten ermöglichen das Laden. 

7.1.5.2 Tarifmodelle für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur 

Der Betrieb von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur erfordert, sofern der Strom nicht kos-

tenlos abgegeben werden soll, ein Abrechnungssystem. Die Abrechnung kann je nach Tarif-

modell unterschiedlich ausfallen. In der aktuellen Forschung werden verschiedene Modelle 

vorgeschlagen und auf ihre Kundenakzeptanz untersucht. 

Das aus Kundensicht bevorzugte Tarifmodell ist die Abrechnung nach der geladenen Energie-

menge (Euro/kWh). Dies liegt an der Vergleichbarkeit mit herkömmlichen Kraftstoffen, wo nach 

Euro pro Liter abgerechnet wird. Aus Betreibersicht birgt diese Variante jedoch zwei Nachteile. 

Zum einen kann der Betreiber nur die geladene Energiemenge abrechnen, egal ob ein Auto 

zum Beispiel mit 3,7 kW über sechs Stunden oder mit 22 kW in nur einer Stunde geladen wird. 

Zum anderen kann das jeweilige Auto, nachdem es vollgeladen ist, die Ladeinfrastruktur blo-

ckieren und so den Zugang für weitere Kunden verhindern.  

Eine weitere Möglichkeit ist die Abrechnung nach Zeit. Dabei zahlt der Kunde, unabhängig von 

der geladenen Energiemenge, die Zeit, die er am Ladepunkt verbringt. Ein möglicher Vorteil 

dieses Tarifs ist, dass ein Kunde nicht länger als nötig am Ladepunkt bleiben wird. Für Kunden, 

deren Fahrzeug nur eine geringe Ladeleistung zulässt, ist ein Zeittarif dagegen von Nachteil.  

Eine Kombination beider Tarife kann die Vorteile vereinigen und so eine effektive Nutzung der 

Ladeinfrastruktur sicherstellen. Dadurch kann einerseits eine langfristige Belegung der Lad-

einfrastruktur ohne Strombezug verhindert oder durch eine Gebühr separat abgerechnet wer-

den. Andererseits kann die Akzeptanz durch die Kunden durch die transparente Abrechnung 

nach kWh erhöht werden.  

Neben den Tarifen mit Abrechnung der Energiemenge, der Zeit oder der Kombination beider, 

ist auch eine Flatrate möglich. Bei diesem Tarif zahlt der Kunde einen wöchentlichen, monat-

lichen oder jährlichen festen Betrag und kann dafür sein Fahrzeug so oft und lange laden, wie 

er möchte. Das wichtigste Entscheidungskriterium ist hierbei der Preis. Dieser muss aus Be-

treibersicht auskömmlich sein, muss aber in seiner Höhe dem potenziellen Kunden unter Be-
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rücksichtigung seines individuellen Nutzerprofils ausreichend attraktiv erscheinen. Das Tarif-

modell der pauschalen Abrechnung pro Ladevorgang wird derzeit von den Kunden kritisch 

gesehen und findet keine hohe Akzeptanz. 

Tabelle 7-1:  Betreiber- und Tarifmodelle für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur 

Betreibermodelle Tarifmodelle 

Å Ein-Lieferanten-Modell 
Å Bereitstellungs-/Roamingmodell 
Å Durchleitungsmodell 
Å Park & Charge-Modell 
Å Ad hoc-Laden 

Å Abrechnung pro kWh 
Å Abrechnung nach Zeit 
Å Kombination kWh und Zeit 
Å Flatrate (Woche, Monat, Jahr) 
Å Abrechnung pauschal pro Ladung 

7.1.5.3 Abrechnung 

Die Strommengen an öffentlich zugänglichen Ladesäulen sowie auf Firmen-Parkplätzen wer-

den derzeit oftmals noch unentgeltlich an den Nutzer abgegeben, da das Abrechnungsma-

nagement kostenintensiv und daher oftmals nicht vorhanden ist.  

Die genutzte Energiemenge wird bei öffentlichen Ladesäulen über einen elektronischen Zähler 

innerhalb der Ladestation bzw. einer zentralen Einheit erfasst. Das Anzeigen der geladenen 

Energiemenge ist verpflichtend, während das Anzeigen des Preises lediglich unter Verwen-

dung geeichter Zähler gestattet ist. 

Mittlerweile sind erste eichrechtskonforme AC-Ladesäulen auf dem Markt erhältlich, sodass 

insbesondere bei öffentlichen Ladesäulen bzw. im Firmenkundengeschäft eine kWh-genaue 

und transparente Abrechnung möglich ist. Hierfür ist ein Backend-Anschluss sowie eine Ver-

schlüsselung der Daten notwendig. Im Mess- und Eichgesetz (MessEG) ist kein gesetzlicher 

Bestandschutz definiert, d. h. alle aktuell in Verkehr gebrachten Ladestationen müssen eich-

rechtskonform ausgeführt sein. Ausnahmen stellen die Stromschenkung sowie eine pauschale 

Abrechnung (z. B. pro Ladevorgang unabhängig von der Zeit bzw. dem Strombezug) dar. Zeit-

gekoppelte Tarife (z. B. stundenmäßige Abrechnung) fallen unter das Mess- und Eichrecht, da 

die Zeit als Messgröße bestimmt wird.  

Bisher ist keine eichrechtskonform zertifizierte DC-Ladesäule auf dem Markt. Das Bundeswirt-

schaftsministerium sieht darum einen Übergangszeitraum bis zum 31. März 2019 vor, bis zu 

der alle DC-Säulen eichrechtskonform nachgerüstet werden müssen. Bis dahin ist es erlaubt, 

die interne AC-Messung ï also vor Umwandlung in DC - als Abrechnungsgrundlage zu neh-

men. Pauschal müssen hierbei jedoch 20 % der Wirkleistung als Verluste abgezogen werden. 

Eine Universallösung, wie die Abrechnung des bezogenen Stroms zukünftig erfolgen kann, ist 

noch nicht in Sicht, es ist jedoch eine Vereinheitlichung des Abrechnungssystems vorgesehen. 

 Methodik Ladeinfrastrukturkonzept 

Zur Ermittlung möglicher Standorte für E-Ladeinfrastruktur sollen Bereiche in den Kommunen 

identifiziert werden, an denen ein hohes Aufkommen an Besuchern bei gleichzeitig ausrei-

chender Aufenthaltsdauer zu erwarten ist. Zukünftig werden vorrangig lediglich Ladevorgänge 

an Schnellladesäulen im öffentlichen und halböffentlichen Raum durchgeführt werden, wenn 
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innerhalb kurzer Zeit größere Reichweitenkapazitäten benötigt werden. Hierzu können die La-

depunkte auch explizit angefahren werden. Ansonsten wird ein Wandel im Mobilitäts- und 

Tankverhalten erwartet, d. h., dass zukünftig die Ladevorgänge der Elektrofahrzeuge in tägli-

che Abläufe (Arbeiten, private Erledigungen, zu Hause) integriert werden.  

Für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur im eher ländlich geprägten RegioENERGIE Netzwerk 

wird die Installation von Normalladeeinrichtungen im Leistungsbereich bis 22 kW Wechsel-

strom empfohlen. Schnellladesäulen mit Gleichspannungsausgang sollten nach heutigem 

Stand der Technik an überregional relevanten Verkehrsachsen wie Autobahnen oder Bundes-

straßen errichtet werden37. Das Untersuchungsgebiet ist nahe der A5 gelegen und grenzt nach 

Süden an zwei Schnellladepunkte mit 50 kW im nördlichen Stadtgebiet Rastatt und nach Nor-

den an zwei Schnelladepunkte mit 100 kW im südöstlichen Stadtgebiet Karlsruhe an. Daher 

wird im Rahmen dieses Konzepts unterstellt, dass die geforderte Abdeckung von einem 

Schnellladepunkt pro 20 x 20 km Raster38 für RegioENERGIE bereits erfüllt ist und keine wei-

teren Standorte untersucht werden müssen. 

 

Abbildung 7-13: Vorgehensweise zur Ermittlung des Ladebedarfs und potenzieller Standorte 

In einem Bottom-up-Ansatz werden die Gebäude und die Points-of-Interest (POIs) des Unter-

suchungsgebiets mit der auf Basis von Zukunftsszenarien abgeleiteten Anzahl an Elektromo-

bilen bewertet. Für jeden Datenpunkt wird im nächsten Schritt ein repräsentativer zu erwarten-

der Ladebedarf errechnet. Mit Hilfe eines Geoinformationssystems (GIS) werden diese Daten-

punkte in einem 200 m-Raster zusammengefasst und so der Ladebedarf in der Fläche abge-

bildet.  

Im Fall des öffentlich zugänglichen Ladens werden dann in einem weiteren Schritt konkrete 

Standorte durch Verschneiden der verfügbaren und geplanten Parkmöglichkeiten mit den La-

debedarfsrastern ermittelt und priorisiert.  

                                                

37 SLAM: Schnellladenetz für Achsen und Metropolen. RWTH Aachen im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Energie (BMWi) 

38 SAFE: Flächendeckendes Sicherheitsladenetz für Elektrofahrzeuge in Baden-Württemberg 

1

ÅDatenbasis: Gebäudedaten und POIs

2

ÅAnzahl Elektromobile nach Szenarien

3

ÅLadebedarf pro Datenpunkt

4

ÅZusammenfassung Ladebedarf im 200m-Raster

5

ÅBewertung und Priorisierung der Parkmöglichkeiten
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7.2.1 Ermittlung Fahrzeugbestand 

Um den zukünftigen Ladesäulenbedarf in Deutschland abschätzen zu können, wird zunächst 

die erwartete Anzahl an elektrisch betriebenen Fahrzeugen bis zum Jahr 2030 ermittelt. Die 

historische Entwicklung des Bestands an Personenkraftwagen (PKW) in Deutschland, Baden-

Württemberg39 und im RegioENERGIE-Gebiet40 bis zum Jahr 2017 ist in Tabelle 7-2 darge-

stellt.  

Tabelle 7-2: PKW-Bestand in Deutschland, Baden- Württemberg und RegioENERGIE 2008-2017 

 Deutschland Baden-Württemberg RegioENERGIE 

Jahr 
PKW 

gesamt 
Elektro- 
autos 

PKW 
gesamt 

Elektro- 
autos 

PKW 
gesamt 

2008 41.321.171 1.452 5.663.963 306 36.756 

2009 41.737.627 1.588 5.718.717 297 37.250 

2010 42.301.563 2.307 5.794.361 406 37.882 

2011 42.927.647 4.541 5.897.054 763 38.587 

2012 43.431.124 7.114 5.989.716 1.377 39.172 

2013 43.851.230 12.156 6.070.405 2.391 39.719 

2014 44.403.124 18.948 6.171.168 4.042 40.397 

2015 45.071.209 25.502 6.282.597 4.769 40.912 

2016 45.803.560 34.022 6.410.321 6.667 41.625 

2017 46.474.594 53.861 6.521.643 k. A. k .A. 

Demnach waren im Jahr 2017 53.861 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge in Deutschland 

gemeldet. Zusätzlich waren 165.405 Plug-In-Hybride vorhanden.  

Laut der im Rahmen der Elektromobilitätsstudie von den Kommunen erhobenen Daten sind 

im Jahr 2018 in Au am Rhein ein Elektrofahrzeug, in Ötigheim vier Elektrofahrzeuge und in 

Steinmauern zwei Elektro- und 8 Hybridfahrzeuge gemeldet. Zu den weiteren Kommunen in 

RegioENERGIE sind keine Informationen vorhanden, sodass die Anzahl der Elektromobile im 

Gebiet mindestens sieben reine Elektro- und mindestens acht Hybridfahrzeuge beträgt. 

7.2.2 Markthochlauf Elektromobilität in Deutschland 

Bei Elektrofahrzeugen handelt es sich um eine innovative Technologie. Um die zukünftige Ent-

wicklung der Zulassungszahlen abzuschätzen, ist es daher nicht möglich, Statistiken auszu-

werten und historische Daten zu extrapolieren. Der politisch gewollte Markthochlauf der Elekt-

                                                

39 Kraftfahrtbundesamt: PKW-Bestand in Deutschland und Baden-Württemberg 1. Januar 2009 bis 1. Januar 
2018 

40 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: PKW-Bestand in den RegioENERGIE-Kommunen 1. Januar 
2009 bis 1. Januar 2017 
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romobilität ist zudem abhängig von den zukünftigen Rahmenbedingungen und daher mit gro-

ßen Unsicherheiten behaftet. Aus diesem Grund wird hier der Ansatz von Diffusionsmodellen 

nach Bass41 und Rogers42 zur Bildung von Szenarien43 verwendet.  

 

Abbildung 7-14: Adoption einer Innovation als S- und Glockenkurve nach Bass & Rogers 

Anhand eines Diffusionsmodels kann die Einführung einer Innovation im Markt beschrieben 

werden. Die Adoption einer Innovation in einem sozialen System erfolgt nicht zu einem be-

stimmten Zeitpunkt, sondern stellt vielmehr einen Prozess dar, der durch unterschiedliche 

Phasen und Akteursgruppen gekennzeichnet ist. 

Durch das Marktpotenzial eines Produkts (Elektromobile) ist die maximale Anzahl an Über-

nehmern (Käufern von Elektromobilen) festgelegt. Der aktuelle Bestand beeinflusst die jewei-

lige Gruppe an potenziellen Käufern. Grundlegend werden zwei Käufergruppen unterschie-

den: Innovatoren und Imitatoren. Deren Verhalten wird in der folgenden Absatzfunktion jeweils 

durch den Innovations- bzw. den Imitationskoeffizienten beschrieben: 

ὃὦίὥὸᾀὍὲὲέὺὥὸὭέὲίὯέὩὪὪὭᾀὭὩὲὸὍάὭὸὥὸὭέὲίὯέὩὪὪὭᾀὭὩὲὸᶻ
ὄὩίὸὥὲὨ

ὓὥὶὯὸὴέὸὩὲᾀὭὥὰ
 

ᶻὓὥὶὯὸὴέὸὩὲᾀὭὥὰὄὩίὸὥὲὨ 

Ziel der Berechnungen ist es, Szenarien zum Markthochlauf der Elektromobile in Deutschland 

zu entwickeln und daraus den Bedarf an Ladeinfrastruktur abzuleiten. Kenngrößen der drei 

hier vorgeschlagenen Szenarien sind zum einen das langfristig bis zum Jahr 2050 angenom-

                                                

41 Bass, F. 2004: Management Science, A New Product Growth for Model Consumer Durables. 

42 Rogers, E.1983: Diffusion of innovations. 

43 Kosow & Gaßner 2008: Methoden der Zukunfts-und Szenarioanalyse Überblick, Bewertung und Auswahlkrite-
rien. WerkstattBericht Nr. 103, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung 
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mene Markpotenzial und zum anderen die kurzfristig bis zum Jahr 2020 erreichten Bestands-

zahlen. Dabei wird vereinfachend der aktuelle und zukünftige Gesamtbestand an PKW in 

Deutschland konstant mit dem Wert aus 2016 angenommen.  

Tabelle 7-3: Definition der Markthochlaufszenarien für Elektromobilität in Deutschland 

Nr. Szenario 
Bestand 

Elektromobile 2020 
Marktpotenzial Elektro-

mobile 2050 

1 Hoch 1 Mio. 80 % 

2 Mittel 0,5 Mio. 50 % 

3 Niedrig 0,16 Mio. 20 % 

Im Szenario 1 ĂHochñ wird das politische Ziel44 von einer Millionen Elektroautos bis zum Jahr 

2020 erreicht sowie langfristig von einem Anteil der Elektrofahrzeuge von 80 % der Fahrzeuge 

ausgegangen. 

Die Vorgabe von einer Millionen E-Autos im Jahr 2020 wird in Szenario 2 ĂMittelñ auf die Hªlfte 

reduziert. In diesem Szenario wird eine Elektrifizierung des Fahrzeugbestandes von 50 % im 

Jahr 2050 angenommen. 

Szenario 3 ĂNiedrigñ schreibt den Markthochlauf mit der von 2010 bis 2017 beobachteten Dy-

namik fort. Dies führt, aufgrund der bislang verhalten verlaufenden Marktentwicklung, zu einem 

Bestand von rund 155.000 Elektromobilen im Jahr 2020. Für das Jahr 2050 wird ein Marktpo-

tenzial von 20 % unterstellt.  

Der resultierende Markthochlauf der drei Szenarien vom Jahr 2015 bis zum Jahr 2050 ist in 

Abbildung 7-15 dargestellt, die Werte der Jahre 2020, 2025 und 2030 für Deutschland und 

prozentual heruntergebrochen auf die Kommunen des RegioENERGIE Netzwerks finden sich 

in Tabelle 7-4. 

                                                

44 Ziel der Bundesregierung gemäß des zweiten Berichts der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE), 2011. 
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Abbildung 7-15: Markthochlauf-Szenarien für Elektromobilität in Deutschland bis 2050 

 
Tabelle 7-4: Anzahl Elektrofahrzeuge gemäß Markthochlaufszenarien 

Das in Szenario 1 - ĂHochñ dargestellte politische Ziel von einer Millionen Elektrofahrzeugen 

bis 2020 und einem Elektrifizierungsgrad von 80 % bis 2050 kann im Jahr 2018 bereits als zu 

ambitioniert eingestuft werden.  

Im September 2018 wurde von der NPE der Zeitpunkt des Erreichens von einer Millionen 

Elektromobile in Deutschland auf das Jahr 2022 datiert. In Szenario 2 ï ĂMittelñ wird gemªÇ 

den Markthochlaufkurven das politische Ziel von 1 Mio. E-Fahrzeuge im Jahr 2022 erreicht. 

 
PKW 

gesamt  
2016 

Szena-
rio 

2016 2020 2025 2030 

Deutsch-
land 

45.803.560  45.803.560 45.803.560 45.803.560 45.803.560 

 Hoch 54.000 1.000.000 4.924.906 14.272.367 

 Mittel 54.000 500.000 2.313.702 6.826.645 

 Niedrig 54.000 155.000 873.282 3.833.580 

Regio 
ENERGIE 

41.625  41.625 41.625 41.625 41.625 

 Hoch 30 900 4.500 13.000 

 Mittel 30 450 2.100 6.200 

 Niedrig 30 140 800 3.500 
















































































































































































































































































































































































































